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Wie weiter mit der Novelle des MDR-Staatsvertrags?

Die Kleine Anfrage 4084 vom 15. August 2019 hat folgenden Wortlaut:

Der Freistaat Thüringen hat im Sommer dieses Jahres erneut die turnusgemäße zweijährige Rechtsaufsicht 
über den MDR übernommen. Dem Vernehmen nach hat sich der Thüringer Ministerpräsident unmittelbar 
nach der Übernahme der Rechtsaufsicht an seine Amtskollegen in Sachsen und Sachsen-Anhalt gewandt 
und um eine zügige Abstimmung über den Referentenentwurf zur Novelle des MDR-Staatsvertrags gebeten.

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie gestaltet sich der Stand der Erarbeitung des Referentenentwurfs zur Novellierung des MDR-Staats-
vertrags und welche Änderungen des gültigen MDR-Staatsvertrags sind vorgesehen?

2. Inwieweit bestehen zwischen den drei Ländern noch Abstimmungsnotwendigkeiten, auf welche konkre-
ten Sachverhalte beziehen sich diese Änderungen (bitte soweit möglich die jeweiligen Positionen dar-
stellen) und wie wird Thüringen sich hinsichtlich der Frage der Regionalisierung der Beitragseinnahmen 
des MDR und der regionalwirtschaftlichen Effekte verhalten?

3. Wann ist mit der Vorlage eines Staatsvertrags zu rechnen, der parlamentarisch behandelt werden kann?

Die Thüringer Staatskanzlei hat die Kleine Anfrage namens der Lan desre gierung mit Schreiben vom 
24. September 2019 wie folgt beantwortet:

Zu 1.:
In den letzten beiden Jahren erfolgte die sachliche und fachliche Aufbereitung eines Entwurfs für einen no-
vellierten MDR-Staatsvertrag federführend durch Sachsen-Anhalt. Ein Entwurf liegt aktuell vor (vergleiche 
Synopse als Anlage). Seit dem 1. Juli 2019 obliegt nunmehr für zwei Jahre dem Freistaat Thüringen die Fe-
derführung der Rechtsaufsicht über den MDR. Mit Schreiben vom 8. Juli 2019 hat Herr Ministerpräsident 
Ramelow darauf gedrängt, - trotz der aktuellen Sommerferienzeit - alsbald einen Erörterungstermin zu fin-
den, damit zeitnah ein Konsens zu dem Entwurf gemeinsam erarbeitet werden kann. Leider war aufgrund 
von Terminschwierigkeiten in Sachsen bisher keine Gesprächskoordinierung möglich.

K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Blechschmidt (DIE LINKE) 

und

A n t w o r t

der Thüringer Staatskanzlei 
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Der Entwurf beinhaltet im Ergebnis folgende Vorschläge:
- Einfügung einer Präambel,
- Berücksichtigung von Klima- und Umweltfragen beim Auftrag des MDR,
- Bessere Bedingungen für Produzenten: ausgewogene Vertragsbedingungen und faire Verteilung von 

Verwertungsrechten; Berücksichtigung regionaler Produzenten,
- Besondere Qualitätsanforderungen an die Berichterstattung des MDR (Auftragsschärfung),
- Zeitliche Begrenzung der Mitgliedschaft in Gremien und größere Transparenz,
- Angleichung der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite im Rundfunkrat und Aufstockung der Zahl der Mit-

glieder aus gesellschaftlich bedeutsamen Organisationen und Gruppen; Einigung auf Beibehaltung des 
Regionalproporzes,

- Anpassung der Wertgrenzen, bei denen eine Zustimmungspflicht des Verwaltungsrates besteht,
- Vorschriften zur Geschlechtergerechtigkeit,
- Einfügung von Transparenzvorschriften,
- Schaffung einer Freienvertretung beim MDR

Zu 2.:
In drei Bereichen wurden noch keine endgültigen Lösungen gefunden. Hier liegen Lösungsvorschläge der 
drei Staatskanzleien vor, die noch zwischen den drei Ländern abzustimmen sind. 
1. Streitig ist die Frage, ob eine konkrete Regelung zur Verwendung der Einnahmen des MDR im Verhält-

nis der drei mitteldeutschen Länder zueinander erfolgen soll. Hintergrund ist die Forderung des Frei-
staats Thüringen, eine Ergänzung der bisherigen Vorschriften im Sinne einer Ressourcenverteilungsre-
gelung im MDR-Staatsvertrag vorzunehmen.

2. Es besteht Einigkeit, dass möglichst keine Vergrößerung des Rundfunkrates erfolgen soll. Lediglich die 
geringstmögliche Vergrößerung soll erfolgen, um den Vorgaben des ZDF-Urteils entsprechen zu kön-
nen. Einig sind sich die drei Staatskanzleien auch darin, dass der bisherige Regionalproporz Maßstab 
jeder Änderung bleiben soll. Jedoch besteht  über die konkrete Veränderung der Zusammensetzung des 
Rundfunkrates noch keine Einigung.

3. Strittig ist zudem, ob eine Vorschrift zur Begrenzung des Gehaltes der Intendantin und der Direktoren 
des MDR aufgenommen werden soll.

Zu 3.:
Sollten die Ministerpräsidenten sich einigen und die Freigabe zur Anhörung erteilen, soll je nach Möglichkeit 
im Ausschuss über das Ergebnis der fachlichen Prüfungen berichtet oder dieses den Fraktionen übermit-
telt werden. Nach Durchführung und gegebenenfalls Berücksichtigung der Ergebnisse der Anhörung wäre 
das Ratifikationsverfahren einzuleiten.

Prof. Dr. Hoff 
Minister

Anlage*

Endnote:

* Auf den Abdruck der Anlage wurde verzichtet. Ein Exemplar der Antwort der Landesregierung mit Anlage erhielten 
jeweils vorab der Fragesteller und die Fraktionen. In der Landtagsbibliothek liegt diese Drucksache mit Anlage zur 
Einsichtnahme bereit. Des Weiteren kann sie unter der oben genannten Drucksachennummer im Abgeordnetenin-
formationssystem sowie im Internet unter der Adresse: www.parldok.thueringen.de eingesehen werden.
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Staatsvertrag 
über den Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) 

vom 30. Mai 1991 

Entwurf der Staatskanzleien aus SN, ST 
und TH zur Änderung des Staatsvertrages 
über den Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) 

mit Stand vom 11. Mai 20181 

Entwurf unter Einbeziehung der Ergebnisse 
des Gesprächs vom 17.01.2019 (Gespräch 

mit Fraktionen) 
und der anschließenden fachlichen Prüfung 

mit Stand vom 20. März 20192 

Der Freistaat Sachsen, das Land Sachsen-
Anhalt und das Land Thüringen (im Folgenden: 
die Länder) sind übereingekommen, eine ge-
meinsame Rundfunkanstalt zu errichten, und 
schließen deshalb nachstehenden Staatsver-
trag: 

Der MDR-Staatsvertrag vom 30. Mai 1991 wird 
wie folgt geändert: 

Präambel 
Der Freistaat Sachsen, das Land Sachsen-
Anhalt und der Freistaat Thüringen kommen da-
rin überein, nach 25 Jahren erfolgreichen Auf-
baus eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks den 
Staatsvertrag über den Mitteldeutschen Rund-
funk zu überarbeiten und zu modernisieren. Sie 
wollen damit den freiheitlich demokratischen 
Rechtsstaat und seine Institutionen stärken, in 
den drei mitteldeutschen Ländern die kulturelle 
Vielfalt und Identität fördern sowie zum demo-
kratischen Dialog, zur Sicherung der Meinungs-
vielfalt und Erhalt der Lebensgrundlagen und 
des Friedens beitragen. 

Im Rahmen einer konvergenten Medienwelt soll 
der Mitteldeutsche Rundfunk durch die Herstel-
lung und Verbreitung seiner Angebote als Medi-
um und Faktor des Prozesses freier Meinungs-
bildung wirken. Der Mehrländeranstalt kommt 
dadurch eine publizistische Bündelungswirkung 
und Einordnungsfunktion zu. 

1 BLAUE Schrift: Änderungen des Textes im Entwurf der Staatskanzleien vom 11. Mai 2018  
2 BLAUE Schrift: Änderungen des Textes im Entwurf der Staatskanzleien vom 11. Mai 2018 
GRÜNE Schrift und GELBE Unterlegung: Ergebnisse der Einigung am 17. Januar 2019 
GRAUE Unterlegung: Ergebnisse der fachlichen Prüfung und der Abstimmung der Staatskanzleien am 20. März 2019 
ROTE Schrift: Politische Entscheidung und Befassung der Ministerpräsidenten erforderlich 

Anlage
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§ 1 
Aufgabe und Rechtsform 

 
(1) Die Rundfunkanstalt Mitteldeutscher 

Rundfunk (MDR) wird als gemeinnützige 
rechtsfähige Anstalt des öffentlichen 
Rechts zur Veranstaltung von Rundfunk in 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 1 
Aufgabe und Rechtsform 

 
(1) Die Rundfunkanstalt Mitteldeutscher 

Rundfunk (MDR) wird als ist eine ge-
meinnützige rechtsfähige Anstalt des öf-
fentlichen Rechts zur Veranstaltung von 

 
Die qualitativ hochwertigen und multimedialen 
Angebote des Mitteldeutschen Rundfunks sollen 
dazu insbesondere das öffentliche Geschehen, 
die politischen Ereignisse, das kulturelle Leben 
sowie Entwicklungen in der Gesellschaft darstel-
len und dabei umfassend die wirtschaftlichen, 
sozialen und ökologischen Aspekte einbeziehen. 
Die Angebote müssen sich an sämtliche Bevöl-
kerungsgruppen richten und alle Altersgruppen 
erreichen. 
 
Der Mitteldeutsche Rundfunk nimmt somit expli-
zit die Rolle eines publizistischen Fürsprechers 
ein und trägt dazu bei, dass die Wahrnehmbar-
keit der Abbildung der Lebenswirklichkeit der 
Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und 
Thüringen in dem ARD-Gemeinschaftsangebot 
erhöht wird. Dabei ist es Ziel, die gemeinschaft-
liche Kraft des als Mehrländeranstalt konzipier-
ten Mitteldeutschen Rundfunks in alle seine Re-
gionen wirken zu lassen. [Dabei ist im Rahmen 
des Möglichen darauf hinzuwirken, dass den 
Ländern ihre Anteile an den Einnahmen des Mit-
teldeutschen Rundfunks mittelfristig zu Gute 
kommen.] 
 

§ 1 
Aufgabe und Rechtsform 

 
(1) Die Rundfunkanstalt Mitteldeutscher 

Rundfunk (MDR) wird als ist eine gemein-
nützige rechtsfähige Anstalt des öffentli-
chen Rechts zur Veranstaltung von Rund-
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den Ländern Sachsen, Sachsen-Anhalt 
und Thüringen (Sendegebiet) mit Sitz in 
Leipzig errichtet. 

 
 
 
(2) Der MDR hat das Recht der Selbstverwal-

tung. 
 
(3) Eine Konkursfähigkeit des MDR besteht 

nicht. 
 
 
 
 
 
 

§ 2 
Regionale Gliederung 

 
 
(1) Der MDR unterhält Landesfunkhäuser in 

Dresden, Magdeburg und Erfurt. Regio-
nalstudios sind den Landesfunkhäusern in 
den Ländern zuzuordnen, in denen sie be-
trieben werden. 

 
(2) Die gemeinsamen und überregionalen 

Aufgaben des MDR (Zentralbereich) wer-
den vom Sitz der Anstalt in Leipzig aus er-
ledigt. Ein möglichst in sich geschlossener 
Direktionsbereich nebst den dazu gehö-
renden Produktionskapazitäten wird in 
Halle angesiedelt mit dem Ziel, dort etwa 

Rundfunk und Telemedienangeboten in 
den Ländern Sachsen, Sachsen-Anhalt 
und Thüringen (Sendegebiet) mit Sitz in 
Leipzig errichtet. 

 
 
(2) Der MDR hat das Recht der Selbstver-

waltung. Er gibt sich eine Satzung. 
 
(3) Eine Konkursfähigkeit des MDR besteht 

nicht. Ein Insolvenzverfahren über das 
Vermögen des MDR findet nicht statt. 

 
(4)    Für den MDR gelten die rundfunkrechtli-

chen Staatsverträge der Länder. 
 
 

§ 2 
Regionale Gliederung [und Ressourcenver-

teilung] 
 
(1) Der MDR unterhält Landesfunkhäuser in 

Dresden, Magdeburg und Erfurt. Regio-
nalstudios sind den Landesfunkhäusern 
in den Ländern zuzuordnen, in denen sie 
betrieben werden. 

 
[(2) Die gemeinsamen und überregionalen 

Aufgaben des MDR (Zentralbereich) 
werden vom Sitz der Anstalt in Leipzig 
aus erledigt. Ein trimedial aufgestellter 
möglichst in sich geschlossener Direkti-
onsbereich nebst den dazu gehörenden 
Produktionskapazitäten wird in Halle an-

funk und Telemedienangeboten in den 
Ländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und 
Thüringen (Sendegebiet) mit Sitz in 
Leipzig errichtet. 

 
 
(2) Der MDR hat das Recht der Selbstverwal-

tung. Er gibt sich eine Satzung. 
 
(3) Eine Konkursfähigkeit des MDR besteht 

nicht. Ein Insolvenzverfahren über das 
Vermögen des MDR findet nicht statt. 

 
(4) Für den MDR gelten die rundfunkrechtli-

chen Staatsverträge der Länder. 
 
 

§ 2 
Regionale Gliederung [und Ressourcenver-

teilung] 
 
(1) Der MDR unterhält Landesfunkhäuser in 

Dresden, Magdeburg und Erfurt. Regio-
nalstudios sind den Landesfunkhäusern in 
den Ländern zuzuordnen, in denen sie be-
trieben werden. 

 
(2) Die gemeinsamen und überregionalen 

Aufgaben des MDR (Zentralbereich) wer-
den vom Sitz der Anstalt in Leipzig aus er-
ledigt. Ein trimedial aufgestellter möglichst 
in sich geschlossener Direktionsbereich 
nebst den dazu gehörenden Produktions-
kapazitäten wird in Halle angesiedelt mit 
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ein Viertel des Zentralbereichs zu kon-
zentrieren. Die von der Anstalt zu grün-
dende Werbegesellschaft hat ihren Sitz in 
Erfurt. Im Rahmen der Entwicklung des 
MDR sind die Länder bei der Wahl der 
Standorte für weitere Einrichtungen oder 
Gesellschaften des MDR angemessen zu 
berücksichtigen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gesiedelt mit dem Ziel, dort der etwa ein 
Viertel des Zentralbereichs umfasst, ist in 
Halle (Saale) angesiedelt zu konzentrie-
ren. Die von der Anstalt gegründendte 
Werbegesellschaft MDR Media GmbH ist 
in Erfurt angesiedelt. Im Rahmen der 
Entwicklung des MDR sind die Länder 
bei der Wahl der Standorte für weitere 
Einrichtungen oder Gesellschaften des 
MDR angemessen zu berücksichtigen. 

 
 
(3) Der MDR hat im Rahmen des Möglichen 

darauf hinzuwirken, dass den Ländern ih-
re Anteile an den Einnahmen des MDR 
mittelfristig zu Gute kommen. Zu dieser 
Wertschöpfungsmaßgabe ist erstmals 
zum 01.01 2019 und sodann regelmäßig 
alle zwei Jahre eine Bewertung durchzu-
führen, die dem Rundfunkrat und dem 
Verwaltungsrat vorzulegen ist. Als Be-
wertungsfaktoren sollen dabei zu je ei-
nem Drittel (je zur Hälfte) die prozentuale 
Änderung 

  1. der Anzahl der in den Ländern ein-
gesetzten Vollzeitäquivalente beim MDR 
und seinen Beteiligungsunternehmen, 

  2. der Lohnsummen aller festen und 
freien Mitarbeiter des MDR und seinen 
Beteiligungsunternehmen, 

  3. der durch die programmlichen Inves-
titionen erfolgten Regionaleffekte, heran-

dem Ziel, dort der etwa ein Viertel des 
Zentralbereichs umfasst, ist in Halle (Saa-
le) angesiedelt zu konzentrieren. Die von 
der Anstalt gegründendte Werbegesell-
schaft MDR Media GmbH3 ist in Erfurt an-
gesiedelt. Im Rahmen der Entwicklung des 
MDR sind die Länder bei der Wahl der 
Standorte für weitere Einrichtungen oder 
Gesellschaften des MDR angemessen zu 
berücksichtigen. 

 
 
[(3) Der MDR hat im Rahmen des Möglichen 

darauf hinzuwirken, dass den Ländern ihre 
Anteile an den Einnahmen des MDR mit-
telfristig zu Gute kommen. Zu dieser Wert-
schöpfungsmaßgabe ist erstmals zum 
01.01 2019 und sodann regelmäßig alle 
zwei Jahre eine Bewertung durchzuführen, 
die dem Rundfunkrat und dem Verwal-
tungsrat vorzulegen ist. Als Bewertungs-
faktoren sollen dabei zu je einem Drittel (je 
zur Hälfte) die prozentuale Änderung 

  1. der Anzahl der in den Ländern einge-
setzten Vollzeitäquivalente beim MDR und 
seinen Beteiligungsunternehmen, 

  2. der Lohnsummen aller festen und 
freien Mitarbeiter des MDR und seinen Be-
teiligungsunternehmen, 

  3. der durch die programmlichen Investi-
tionen erfolgten Regionaleffekte, herange-
zogen werden.  

                                                                                 
3 Erneute Prüfung, ob die MDR Media GmbH im Text enthalten bleiben kann, nach Durchführung der Anhörung. 
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§ 3  
Programme 

 
(1) Der MDR veranstaltet drei Hörfunkpro-

gramme, die über UKW verbreitet werden. 
Eines dieser Hörfunkprogramme besteht 
aus drei unterschiedlichen Landespro-
grammen für Sachsen, Sachsen-Anhalt 
und Thüringen (§ 4). Ein Hörfunkpro-
gramm nach Satz 1 kann über Satellit ab-
gestrahlt werden. Der MDR kann ein wei-
teres überregionales Hörfunkprogramm 
veranstalten, das über Mittelwelle verbrei-
tet wird. 

 
 
 
 
 
 
 
(2) Der MDR beteiligt sich nach Maßgabe ei-

gezogen werden.  
         Ergibt sich aus dieser Bewertung der An-

teile ein Abweichungsfaktor von mehr als 
zwei    vom Hundert, so ist innerhalb ei-
nes Jahres ein entsprechender Maß-
nahmenplan dem Rundfunkrat und dem 
Verwaltungsrat zur Entscheidung vorzu-
legen und es sind innerhalb eines weite-
ren Jahres entsprechende Ausgleichs-
maßnahmen einzuleiten.] 

 
§ 3  

ProgrammeAngebote 
 
(1) Der MDR veranstaltet drei Hörfunkpro-

gramme, die über UKW verbreitet wer-
den. Eines dieser Hörfunkprogramme 
besteht aus drei unterschiedlichen Lan-
desprogrammen für Sachsen, Sachsen-
Anhalt und Thüringen (§ 4). Ein Hörfunk-
programm nach Satz 1 kann über Satellit 
abgestrahlt werden. Der MDR kann ein 
weiteres überregionales Hörfunkpro-
gramm veranstalten, das über Mittelwelle 
verbreitet wird. Angebote des MDR sind 
Rundfunkprogramme (Hörfunk und Fern-
sehen) und Telemedienangebote. Der 
MDR beteiligt sich an den Angeboten, 
die gemeinsam mit der ARD und dem 
ZDF gemäß den staatsvertraglichen Er-
mächtigungen veranstaltet werden. 

 
(2) Der MDR beteiligt sich nach Maßgabe 

         Ergibt sich aus dieser Bewertung der An-
teile ein Abweichungsfaktor von mehr als 
zwei    vom Hundert, so ist innerhalb eines 
Jahres ein entsprechender Maßnahmen-
plan dem Rundfunkrat und dem Verwal-
tungsrat zur Entscheidung vorzulegen und 
es sind innerhalb eines weiteren Jahres 
entsprechende Ausgleichsmaßnahmen 
einzuleiten.]4 

 
 

§ 3  
ProgrammeAngebote 

 
(1) Der MDR veranstaltet drei Hörfunkpro-

gramme, die über UKW verbreitet werden. 
Eines dieser Hörfunkprogramme besteht 
aus drei unterschiedlichen Landespro-
grammen für Sachsen, Sachsen-Anhalt 
und Thüringen (§ 4). Ein Hörfunkpro-
gramm nach Satz 1 kann über Satellit ab-
gestrahlt werden. Der MDR kann ein wei-
teres überregionales Hörfunkprogramm 
veranstalten, das über Mittelwelle verbrei-
tet wird. Angebote des MDR sind Rund-
funkprogramme (Hörfunk und Fernsehen) 
und Telemedienangebote. Der MDR betei-
ligt sich an den Angeboten, die gemein-
sam mit der ARD und dem ZDF gemäß 
den staatsvertraglichen Ermächtigungen 
veranstaltet werden. 

 
(2) Der MDR beteiligt sich nach Maßgabe ei-

                                                                                 
4 Eine abschließende Entscheidung über die Aufnahme einer Regelung zur Ressourcenverteilung steht noch aus. 
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ner Vereinbarung mit den anderen Län-
dern an dem Fernsehgemeinschaftspro-
gramm der ARD. Die Sendungen außer-
halb der für das Gemeinschaftsprogramm 
vorgesehenen Zeiten sind Landespro-
gramme (§ 4). Der MDR veranstaltet wei-
ter ein gemeinsames Fernsehprogramm 
(Mitteldeutsches Fernsehen), in dem auch 
Beiträge der Landesrundfunkhäuser ent-
halten sein sollen, die jeweils ein landes-
spezifisches Erscheinungsbild aufweisen. 
Außerdem ist die Möglichkeit offen zu hal-
ten, dieses Programm in die Länder aus-
einanderzuschalten; die auseinanderge-
schalteten Sendungen sind Landespro-
gramme (§ 4). 

 
 
 
 
(3) Die Länder weisen dem MDR die für die 

Programme benötigten technischen Über-
tragungsmöglichkeiten einvernehmlich zu. 
Dies gilt auch für die Veranstaltung weite-
rer Programme und Landesprogramme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

einer Vereinbarung mit den anderen 
Ländern an dem Fernsehgemeinschafts-
programm der ARD. Die Sendungen au-
ßerhalb der für das Gemeinschaftspro-
gramm vorgesehenen Zeiten sind Lan-
desprogramme (§ 4). Der MDR veran-
staltet weiter ein gemeinsames Fernseh-
programm (Mitteldeutsches MDR Fern-
sehen), in dem auch Beiträge der Lan-
desrundfunkhäuser enthalten sein sollen, 
die jeweils ein landesspezifisches Er-
scheinungsbild aufweisen. Außerdem ist 
die Möglichkeit offen zu halten, dieses 
Programm in die Länder auseinanderzu-
schalten; die auseinandergeschalteten 
Sendungen sind Landesprogramme (§ 
4). Das MDR Fernsehen ist in angemes-
senem Umfang landesspezifisch ausei-
nanderzuschalten (Landesprogramme). 

 
(3) Die Länder weisen dem MDR die für die 

Programme benötigten technischen 
Übertragungsmöglichkeiten einvernehm-
lich zu. Dies gilt auch für die Veranstal-
tung weiterer Programme und Landes-
programme. Der MDR veranstaltet im 
Hörfunk neben den drei Landespro-
grammen für Sachsen, Sachsen-Anhalt 
und Thüringen weitere Hörfunkprogram-
me mit den Schwerpunkten Informatio-
nen, Bildung, Kultur und Unterhaltung. 
Hierzu gehören auch drei digitale terrest-
rische Hörfunkprogramme gemäß § 11c 
Absatz 2 Satz 2 Rundfunkstaatsvertrag. 

ner Vereinbarung mit den anderen Län-
dern an dem Fernsehgemeinschaftspro-
gramm der ARD. Die Sendungen außer-
halb der für das Gemeinschaftsprogramm 
vorgesehenen Zeiten sind Landespro-
gramme (§ 4). Der MDR veranstaltet wei-
ter ein gemeinsames Fernsehprogramm 
(Mitteldeutsches MDR Fernsehen), in dem 
auch Beiträge der Landesrundfunkhäuser 
enthalten sein sollen, die jeweils ein lan-
desspezifisches Erscheinungsbild aufwei-
sen. Außerdem ist die Möglichkeit offen zu 
halten, dieses Programm in die Länder 
auseinanderzuschalten; die auseinander-
geschalteten Sendungen sind Landespro-
gramme (§ 4). Das MDR Fernsehen ist in 
angemessenem Umfang landesspezifisch 
auseinanderzuschalten (Landesprogram-
me). 

 
(3) Die Länder weisen dem MDR die für die 

Programme benötigten technischen Über-
tragungsmöglichkeiten einvernehmlich zu. 
Dies gilt auch für die Veranstaltung weite-
rer Programme und Landesprogramme. 
Der MDR veranstaltet im Hörfunk neben 
den drei Landesprogrammen für Sachsen, 
Sachsen-Anhalt und Thüringen weitere 
Hörfunkprogramme mit den Schwerpunk-
ten Informationen, Bildung, Kultur und Un-
terhaltung. Hierzu gehören auch drei digi-
tale terrestrische Hörfunkprogramme ge-
mäß § 11c Absatz 2 Satz 2 Rundfunk-
staatsvertrag. Die Anzahl der Hörfunkpro-
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(4) Zur Wahrnehmung seiner Aufgaben hat 

der MDR sendetechnisch und programm-
lich vergleichbare Entwicklungsmöglich-
keiten wie andere Landesrundfunkanstal-
ten. 

 
 
 
 
 
 
 
(5) Der MDR hat darauf hinzuwirken, dass die 

vollständige Versorgung der Rundfunk-
teilnehmer mit Landesprogrammen unver-
züglich im Rahmen seiner technischen 
und wirtschaftlichen Möglichkeiten sicher-
gestellt wird. Diese Verpflichtung hat Vor-
rang vor der vollständigen Versorgung mit 
seinen übrigen Programmen und vor sei-
nen sonstigen Entwicklungsmöglichkeiten. 

 
 

§ 4 
Landesprogramme 

 
 
(1) Landesprogramme sind eigenständige 

Die Anzahl der Hörfunkprogramme, die 
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Staatsvertrags verbreitet wurden, darf 
nicht überschritten werden.  

 
(4) Zur Wahrnehmung seiner Aufgaben hat 

der MDR sendetechnisch und programm-
lich vergleichbare Entwicklungsmöglich-
keiten wie andere Landesrundfunkanstal-
ten. Soweit zuständig stellen die Länder 
dem MDR die für die Angebote benötig-
ten technischen Übertragungsmöglich-
keiten zur Verfügung. Bei der Auswahl 
des Übertragungsweges hat der MDR 
die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit zu beachten. 

 
(5) Der MDR hat darauf hinzuwirken, dass 

die vollständige Versorgung der Rund-
funkteilnehmer mit Landesprogrammen 
unverzüglich im Rahmen seiner techni-
schen und wirtschaftlichen Möglichkeiten 
sichergestellt wird. Diese Verpflichtung 
hat Vorrang vor der vollständigen Ver-
sorgung mit seinen übrigen Programmen 
und vor seinen sonstigen Entwicklungs-
möglichkeiten. 

 
§ 4 

Landesprogramme Angebote der Landes-
funkhäuser 

 
(1) Landesprogramme sind eigenständige 

gramme, die zum Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens dieses Staatsvertrags verbreitet wur-
den, darf nicht überschritten werden.5  

 
 
(4) Zur Wahrnehmung seiner Aufgaben hat 

der MDR sendetechnisch und programm-
lich vergleichbare Entwicklungsmöglichkei-
ten wie andere Landesrundfunkanstalten. 
Soweit zuständig stellen die Länder dem 
MDR die für die Angebote benötigten 
technischen Übertragungsmöglichkeiten 
zur Verfügung. Bei der Auswahl des Über-
tragungsweges hat der MDR die Grunds-
ätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsam-
keit zu beachten. 

 
(5) Der MDR hat darauf hinzuwirken, dass die 

vollständige Versorgung der Rundfunkteil-
nehmer mit Landesprogrammen unverzüg-
lich im Rahmen seiner technischen und 
wirtschaftlichen Möglichkeiten sicherge-
stellt wird. Diese Verpflichtung hat Vorrang 
vor der vollständigen Versorgung mit sei-
nen übrigen Programmen und vor seinen 
sonstigen Entwicklungsmöglichkeiten. 

 
 

§ 4 
Landesprogramme Angebote der Landes-

funkhäuser 
 
(1) Landesprogramme sind eigenständige 

                                                                                 
5 Ergebnis der Fachlichen Prüfung durch die Staatskanzleien. 
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Programme der Landesfunkhäuser, die 
ausschließlich für die jeweiligen Länder 
bestimmt sind und ein eigenes landes-
spezifisches Erscheinungsbild aufweisen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Die Landesprogramme werden von den 

Landesfunkhäusern gestaltet und von den 
Direktoren der Landesfunkhäuser verant-
wortet. Der Intendant bleibt für die Einhal-
tung der Grundsätze der Programmgestal-
tung verantwortlich. 

 
 
 
 
(3) Die Landesfunkhäuser werden für die Ge-

staltung der gemeinsamen Programme 
herangezogen. 

 
(4) Der Intendant hat sicherzustellen, dass 

die Landesfunkhäuser personell und wirt-
schaftlich in der Lage sind, ihre pro-
grammlichen Aufgaben in eigener Ver-

Programme der Landesfunkhäuser, die 
ausschließlich für die jeweiligen Länder 
bestimmt sind und ein eigenes landes-
spezifisches Erscheinungsbild aufwei-
sen. Jedes Landesfunkhaus soll jeweils  
ein Landesprogramm im Fernsehen und 
ein Landesprogramm im Hörfunk veran-
stalten sowie landesspezifische Tele-
medienangebote verbreiten. Diese An-
gebote sollen insbesondere das öffentli-
che Geschehen, die politischen Ereignis-
se, das kulturelle Leben sowie die wirt-
schaftliche Entwicklung in den jeweiligen 
Ländern darstellen. 

 
 
(2) Die Landesprogramme Angebote nach 

Absatz 1 Satz 1 werden von den Landes-
funkhäusern gestaltet und von den dem 
jeweiligen Direktoren der Landesfunk-
häuser des Landesfunkhauses verant-
wortet. Der Intendant bleibt für die Ein-
haltung der Grundsätze der Pro-
grammAngebotsgestaltung verantwort-
lich. 

 
(3) Die Landesfunkhäuser werden für die 

Gestaltung der gemeinsamen Pro-
grammeAngebote herangezogen. 

 
(4) Der Intendant hat sicherzustellen, dass 

die Landesfunkhäuser personell und 
wirtschaftlich in der Lage sind, ihre pro-
grammlichen Aufgaben in eigener Ver-

Programme der Landesfunkhäuser, die 
ausschließlich für die jeweiligen Länder 
bestimmt sind und ein eigenes landesspe-
zifisches Erscheinungsbild aufweisen. Je-
des Landesfunkhaus soll jeweils  ein Lan-
desprogramm im Fernsehen und ein Lan-
desprogramm im Hörfunk veranstalten 
sowie landesspezifische Telemedienan-
gebote verbreiten. Diese Angebote sollen 
insbesondere das öffentliche Geschehen, 
die politischen Ereignisse, die Entwicklung 
von Klima und Umwelt, das kulturelle Le-
ben sowie die wirtschaftliche Entwicklung 
in den jeweiligen Ländern und ihren Regi-
onen darstellen und einordnen. 

 
(2) Die Landesprogramme Angebote nach 

Absatz 1 Satz 1 werden von den Landes-
funkhäusern gestaltet und von den dem 
jeweiligen Direktoren der Landesfunkhäu-
ser des Landesfunkhauses verantwortet. 
Der Intendant bleibt für die Einhaltung der 
Grundsätze der ProgrammAngebotsge-
staltung verantwortlich. 

 
 
(3) Die Landesfunkhäuser werden für die Ge-

staltung der gemeinsamen Programme-
Angebote herangezogen. 

 
(4) Der Intendant hat sicherzustellen, dass die 

Landesfunkhäuser personell und wirt-
schaftlich in der Lage sind, ihre programm-
lichen Aufgaben in eigener Verantwortung 
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antwortung wahrzunehmen. Die Bestel-
lung der Leiter der Programmbereiche 
Hörfunk und Fernsehen in den Landes-
funkhäusern einschließlich des Stellvertre-
ters des Landesfunkhausdirektors bedarf 
der Zustimmung des Landesfunkhausdi-
rektors. 

 
 
(5) Die Landesfunkhäuser können die ge-

meinsame Gestaltung von Teilen der 
Landesprogramme vereinbaren. Soweit 
dies nicht nur für einzelne Sendungen er-
folgen soll, ist die Zustimmung des Rund-
funkrates erforderlich. Sie können bei der 
Programmgestaltung mit Zustimmung des 
Rundfunkrates und des Verwaltungsrates 
nach Maßgabe des § 20 Absatz 4 Num-
mer 9 auch mit anderen Rundfunkanstal-
ten zusammenarbeiten. 

 
 

§ 5 
Freiheit und öffentliche Verantwortung des 

Rundfunks 
 
Der MDR erfüllt seine Aufgaben auf der Grund-
lage der verfassungsrechtlich garantierten 
Rundfunkfreiheit und unter Mitwirkung der be-
deutsamen politischen, weltanschaulichen und 
gesellschaftlichen Kräfte und Gruppen im Sen-
degebiet im Rahmen des geltenden Rechts. 
 

§ 6 

antwortung wahrzunehmen. Die Bestel-
lung der Leiter der Programmbereiche 
Hörfunk und Fernsehen in den Landes-
funkhäusern einschließlich des Stellver-
treters des Landesfunkhausdirektors be-
darf der Zustimmung des Landesfunk-
hausdirektors. 

 
 
(4) Die Landesfunkhäuser können die ge-

meinsame Gestaltung von Teilen der 
Landesprogramme ihrer Angebote ver-
einbaren. Soweit dies nicht nur für ein-
zelne Sendungen Angebote erfolgen soll, 
ist die Zustimmung des Rundfunkrates 
erforderlich. Sie können bei der Pro-
grammgestaltung mit Zustimmung des 
Rundfunkrates und des Verwaltungsrates 
nach Maßgabe des § 20 Absatz 4 Num-
mer 9 auch mit anderen Rundfunkanstal-
ten zusammenarbeiten. 

 
§ 5 

Freiheit und öffentliche Verantwortung des 
Rundfunks 

 
Der MDR erfüllt seine Aufgaben auf der Grund-
lage der verfassungsrechtlich garantierten 
Rundfunkfreiheit und unter Mitwirkung der be-
deutsamen politischen, weltanschaulichen und 
gesellschaftlichen Kräfte und Gruppen im Sen-
degebiet im Rahmen des geltenden Rechts. 
 

§ 6 

wahrzunehmen. Die Bestellung der Leiter 
der Programmbereiche Hörfunk und Fern-
sehen in den Landesfunkhäusern ein-
schließlich des Stellvertreters des Landes-
funkhausdirektors bedarf der Zustimmung 
des Landesfunkhausdirektors. 

 
 
 
(4) Die Landesfunkhäuser können die ge-

meinsame Gestaltung von Teilen der Lan-
desprogramme ihrer Angebote vereinba-
ren. Soweit dies nicht nur für einzelne 
Sendungen Angebote erfolgen soll, ist die 
Zustimmung des Rundfunkrates erforder-
lich. Sie können bei der Programmgestal-
tung mit Zustimmung des Rundfunkrates 
und des Verwaltungsrates nach Maßgabe 
des § 20 Absatz 4 Nummer 9 auch mit an-
deren Rundfunkanstalten zusammenarbei-
ten. 

 
§ 5 

Freiheit und öffentliche Verantwortung des 
Rundfunks 

 
Der MDR erfüllt seine Aufgaben auf der Grund-
lage der verfassungsrechtlich garantierten 
Rundfunkfreiheit und unter Mitwirkung der be-
deutsamen politischen, weltanschaulichen und 
gesellschaftlichen Kräfte und Gruppen im Sen-
degebiet im Rahmen des geltenden Rechts. 
 

§ 6 
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Programmauftrag 
 
(1) Der MDR hat in seinen Sendungen einen 

objektiven und umfassenden Überblick 
über das internationale, nationale und 
länderbezogene Geschehen in allen we-
sentlichen Lebensbereichen zu geben. 
Sein Programm soll der Information und 
Bildung sowie der Beratung und Unterhal-
tung dienen und hat dem kulturellen Auf-
trag des Rundfunks zu entsprechen. Er 
dient der freien individuellen und öffentli-
chen Meinungsbildung. 

 
 
 
 
 
(2) Die Gliederung des Sendegebietes in 

Länder ist auch in den gemeinsam veran-
stalteten Programmen angemessen zu 
berücksichtigen. 

 
(3) Die Sendungen des MDR haben den Be-

langen aller Bevölkerungsgruppen, auch 
der Minderheiten, Rechnung zu tragen. 

 
 
(4) Die Sendungen des MDR sollen auch ei-

nen angemessenen Anteil von Werken 
europäischen Ursprungs enthalten. 

 
 

Programmauftrag Auftrag 
 
(1) Der MDR hat in seinen Sendungen An-

geboten einen objektiven und umfassen-
den Überblick über das internationale, 
europäische, nationale und länderbezo-
gene und bundesweite Geschehen zu 
geben sowie im Schwerpunkt über das 
Geschehen in Sachsen, Sachsen-Anhalt 
und Thüringen in allen wesentlichen Le-
bensbereichen zu geben zu berichten. 
Sein Programm Angebot soll der Infor-
mation und Bildung sowie der Beratung 
und Unterhaltung dienen und hat dem 
kulturellen Auftrag des Rundfunks zu 
entsprechen. Er dient der freien individu-
ellen und öffentlichen Meinungsbildung. 

 
(2) Die Gliederung des Sendegebietes in 

Länder ist auch in den gemeinsam ver-
anstalteten Programmen Angeboten an-
gemessen zu berücksichtigen. 

 
(3) Die Sendungen Angebote des MDR ha-

ben den Belangen aller Bevölkerungs-
gruppen, auch der Minderheiten, Rech-
nung zu tragen. 

 
(4) Die Sendungen Angebote des MDR sol-

len auch einen angemessenen Anteil von 
Werken europäischen Ursprungs enthal-
ten. Dabei sind die Nachbarstaaten be-
sonders zu berücksichtigen. 

Programmauftrag Auftrag 
 
(1) Der MDR hat in seinen Sendungen Ange-

boten einen objektiven und umfassenden 
Überblick über das internationale, europä-
ische, nationale und länderbezogene und 
bundesweite Geschehen zu geben sowie 
im Schwerpunkt über das Geschehen in 
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen 
in allen wesentlichen Lebensbereichen zu 
geben zu berichten. Sein Programm An-
gebot soll der Information und Bildung so-
wie der Beratung und Unterhaltung dienen 
und hat dem kulturellen Auftrag des Rund-
funks zu entsprechen. Er dient der freien 
individuellen und öffentlichen Meinungs-
bildung.6 

 
(2) Die Gliederung des Sendegebietes in 

Länder ist auch in den gemeinsam veran-
stalteten Programmen Angeboten ange-
messen zu berücksichtigen. 

 
(4) Die Sendungen Angebote des MDR haben 

den Belangen aller Bevölkerungsgruppen, 
auch der Minderheiten, Rechnung zu tra-
gen. 
 

(4) Die Sendungen Angebote des MDR sollen 
auch einen angemessenen Anteil von 
Werken europäischen Ursprungs enthal-
ten. Dabei sind die Nachbarstaaten be-
sonders zu berücksichtigen. 

                                                                                 
6 Ergebnis der Fachlichen Prüfung durch die Staatskanzleien. 
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§ 7 

Programmrealisierung 
 
 
(1) Der MDR soll im Rahmen seines Pro-

grammauftrages neben Eigenproduktio-
nen in angemessenem Umfang Dritte mit 
der Herstellung von Rundfunkproduktio-
nen beauftragen. Er kann auch mit ande-
ren Rundfunkanstalten Abmachungen 
über die Lieferung und den Austausch von 
Programmteilen treffen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) An Rundfunkveranstaltern privaten Rechts 

darf sich der MDR nicht beteiligen. Aus-
nahmen bedürfen der Zustimmung des 
Rundfunk- und Verwaltungsrates. 

 
 

§ 8 
Programmgrundsätze 

 
(1) Der MDR ist in seinen Sendungen an die 

verfassungsmäßige Ordnung gebunden 
und der Wahrheit verpflichtet. Er trägt zur 

 
§ 7 

Programmrealisierung Angebotsrealisie-
rung 

 
(1) Der MDR soll im Rahmen seines Pro-

grammauftrages Auftrages neben Eigen-
produktionen in angemessenem Umfang 
Dritte mit der Herstellung von Rundfunk-
produktionen Angeboten beauftragen. Er 
kann auch mit anderen Rundfunkanstal-
ten Abmachungen über die Lieferung 
und den Austausch von Programmteilen 
Angebotsteilen treffen vereinbaren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
(2) An Rundfunkveranstaltern privaten 

Rechts darf sich der MDR nicht beteili-
gen. Ausnahmen bedürfen der Zustim-
mung des Rundfunk- und Verwaltungsra-
tes. 

 
§ 8 

Programmgrundsätze Angebotsgrundsätze 
 
(1) Der MDR ist in seinen Sendungen Ange-

boten an die verfassungsmäßige Ord-
nung gebunden und der Wahrheit ver-

 
§ 7 

Programmrealisierung Angebotsrealisierung 
 
 
(1) Der MDR soll im Rahmen seines Pro-

grammauftrages Auftrages neben Eigen-
produktionen in angemessenem Umfang 
Dritte mit der Herstellung von Rundfunk-
produktionen Angeboten beauftragen. Da-
bei sind regionale Produzenten zu berück-
sichtigen. Er kann auch mit anderen Rund-
funkanstalten Abmachungen über die Lie-
ferung und den Austausch von Programm-
teilen Angebotsteilen treffen vereinbaren. 
Der MDR gewährt den Unternehmen so-
wie Urhebern und Leistungsschutzberech-
tigten bei der Auftragsvergabe von media-
len Inhalten ausgewogene Vertragsbedin-
gungen und eine faire Aufteilung der Ver-
wertungsrechte. 

 
(2) An Rundfunkveranstaltern privaten Rechts 

darf sich der MDR nicht beteiligen. Aus-
nahmen bedürfen der Zustimmung des 
Rundfunk- und Verwaltungsrates. 

 
 

§ 8 
Programmgrundsätze Angebotsgrundsätze 

 
(1) Der MDR ist in seinen Sendungen Ange-

boten an die verfassungsmäßige Ordnung 
gebunden und der Wahrheit verpflichtet. 
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Verwirklichung der freiheitlich demokrati-
schen Grundordnung bei und fördert die 
Zusammengehörigkeit im vereinigten 
Deutschland. 

 
(2) Der MDR hat in seinen Sendungen die 

Würde des Menschen sowie die sittlichen, 
religiösen und weltanschaulichen Über-
zeugungen anderer zu achten. Er soll da-
zu beitragen, die Achtung vor Leben, 
Freiheit und körperlicher Unversehrtheit, 
vor Glauben und Meinung anderer zu 
stärken und die Gleichstellung von Frau 
und Mann zu fördern. Die Sendungen dür-
fen sich nicht gegen die Völkerverständi-
gung und gegen die Wahrung von Frieden 
und Freiheit richten. 

 
 
 
(3) Alle Informationssendungen (Nachrichten 

und Berichte) sind gewissenhaft zu re-
cherchieren und wahrheitsgetreu und 
sachlich zu halten. Nachrichten sind vor 
ihrer Verbreitung mit der nach den Um-
ständen gebotenen Sorgfalt auf Wahrheit 
und Herkunft zu prüfen. Die Redakteure 
sind bei der Auswahl und Sendung der 
Nachrichten zur Objektivität und Überpar-
teilichkeit verpflichtet. Kommentare sind 
deutlich von Nachrichten zu trennen und 
unter Nennung des Verfassers als persön-
liche Stellungnahme zu kennzeichnen. Sie 
haben dem Gebot journalistischer Fair-

pflichtet. Er trägt zur Verwirklichung der 
freiheitlich demokratischen Grundord-
nung bei und fördert die Zusammenge-
hörigkeit im vereinigten Deutschland. 

 
(2) Der MDR hat in seinen Sendungen An-

geboten die Würde des Menschen sowie 
die sittlichen, religiösen und weltan-
schaulichen Überzeugungen anderer zu 
achten. Er soll dazu beitragen, die Ach-
tung vor Leben, Freiheit und körperlicher 
Unversehrtheit, vor Glauben und Mei-
nung anderer zu stärken und die Gleich-
stellung von Frau und Mann und die 
Teilhabe von Menschen mit Behinderung 
zu fördern. Die Sendungen Angebote 
dürfen sich nicht gegen die Völkerver-
ständigung und gegen die Wahrung von 
Frieden und Freiheit richten. 

 
(3) Alle Informationssendungenangebote 

(Nachrichten und Berichte) sind gewis-
senhaft zu recherchieren und wahrheits-
getreu und sachlich zu halten. Nachrich-
ten sind vor ihrer Verbreitung mit der 
nach den Umständen gebotenen Sorgfalt 
auf Wahrheit und Herkunft zu prüfen. Die 
Redakteure sind bei der Auswahl und 
Sendung Verbreitung der Nachrichten 
zur Objektivität und Überparteilichkeit 
verpflichtet. Kommentare sind deutlich 
von Nachrichten zu trennen und unter 
Nennung des Verfassers als persönliche 
Stellungnahme zu kennzeichnen. Sie 

Er trägt zur Verwirklichung der freiheitlich 
demokratischen Grundordnung bei und 
fördert die Zusammengehörigkeit im ver-
einigten Deutschland. 

 
(2) Der MDR hat in seinen Sendungen Ange-

boten die Würde des Menschen sowie die 
sittlichen, religiösen und weltanschauli-
chen Überzeugungen anderer zu achten. 
Er soll dazu beitragen, die Achtung vor 
Leben, Freiheit und körperlicher Unver-
sehrtheit, vor Glauben und Meinung ande-
rer zu stärken und die Gleichstellung von 
Frau und Mann der Geschlechter und die 
Teilhabe von Menschen mit Behinderung 
zu fördern. Die Sendungen Angebote dür-
fen sich nicht gegen die Völkerverständi-
gung Menschenrechte und gegen die 
Wahrung von Frieden und Freiheit richten. 

 
(3) Alle Informationssendungenangebote 

(Nachrichten und Berichte) sind gewis-
senhaft zu recherchieren und wahrheitsge-
treu und sachlich zu halten. Nachrichten 
sind vor ihrer Verbreitung mit der nach den 
Umständen gebotenen Sorgfalt auf Wahr-
heit und Herkunft zu prüfen. Die Redak-
teure sind bei der Auswahl und Sendung 
Verbreitung der Nachrichten zur Objektivi-
tät und Überparteilichkeit verpflichtet. 
Kommentare sind deutlich von Nachrich-
ten zu trennen und unter Nennung des 
Verfassers als persönliche Stellungnahme 
zu kennzeichnen. Sie haben dem Gebot 
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ness zu entsprechen. 
 
 
(4) In allen Angelegenheiten von öffentlichem 

Interesse sind die verschiedenen Auffas-
sungen im Gesamtprogramm ausgewo-
gen und angemessen zu berücksichtigen. 
Das Gesamtprogramm darf nicht einseitig 
einer Partei oder Gruppe noch Sonderin-
teressen gleich welcher Art dienen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Bei Meinungsumfragen, die im Rundfunk 

durchgeführt werden, ist ausdrücklich an-
zugeben, ob sie repräsentativ angelegt 
sind und ein entsprechend abgesichertes 

haben dem Gebot journalistischer Fair-
ness zu entsprechen. 

 
(4) In allen Angelegenheiten von öffentli-

chem Interesse sind die verschiedenen 
Auffassungen im Gesamtprogramman-
gebot ausgewogen und angemessen zu 
berücksichtigen. Das Gesamtpro-
grammangebot darf nicht einseitig den 
Interessen einer Partei oder Gruppe 
noch Sonderinteressen gleich welcher 
Art dienen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Bei Meinungsumfragen, die im Rundfunk 

durchgeführt werden, ist ausdrücklich 
anzugeben, ob sie repräsentativ ange-
legt sind und ein entsprechend abgesi-

journalistischer Fairness zu entsprechen. 
 
 
(4) In allen Angelegenheiten von öffentlichem 

Interesse sind die verschiedenen Auffas-
sungen im Gesamtprogramm ausgewogen 
und angemessen zu berücksichtigen. Das 
Gesamtprogramm darf nicht einseitig einer 
Partei oder Gruppe noch Sonderinteres-
sen gleich welcher Art dienen. Der MDR 
stellt sicher, dass 

1. die Vielfalt der bestehenden Meinungen und 
der religiösen, weltanschaulichen, politischen, 
wissenschaftlichen und künstlerischen Richtun-
gen im Gesamtangebot der Anstalt in möglichs-
ter Breite und Vollständigkeit Ausdruck findet, 
2. die bedeutsamen gesellschaftlichen Kräfte im 
Sendegebiet im Gesamtprogramm der Anstalt 
zu Wort kommen, 
3. das Gesamtangebot nicht einseitig einer Par-
tei oder Gruppe, einer Interessengemeinschaft, 
einem Bekenntnis oder einer Weltanschauung 
dient. Der MDR soll in seiner Berichterstattung 
angemessene Zeit für die Behandlung kontro-
verser Themen von allgemeiner Bedeutung vor-
sehen. Wertende und analysierende Einzelbei-
träge haben dem Gebot der journalistischen 
Fairness zu entsprechen. Ziel der Berichterstat-
tung ist es, umfassend zu informieren. 
 
(5) Bei Meinungsumfragen, die im Rundfunk 

durchgeführt werden, ist ausdrücklich an-
zugeben, ob sie repräsentativ angelegt 
sind und ein entsprechend abgesichertes 
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Meinungsbild wiedergeben. 
 

§ 9 
Grundsätze für Landesprogramme 

 
Die Landesprogramme sollen insbesondere das 
öffentliche Geschehen, die politischen Ereignis-
se, das kulturelle Leben sowie die wirtschaftli-
che Entwicklung in den Ländern darstellen. 
 
 

§ 10 
Unzulässige Sendungen 

 
Sendungen sind unzulässig, wenn sie 
 
1. zum Rassenhass aufstacheln oder grau-

same oder sonst unmenschliche Gewalt-
tätigkeiten gegen Menschen in einer Art 
schildern, die eine Verherrlichung oder 
Verharmlosung solcher Gewalttätigkeiten 
ausdrückt oder die das Grausame oder 
Unmenschliche des Vorgangs in einer die 
Menschenwürde verletzenden Weise dar-
stellt (§131 StGB), 

 
2. den Krieg verherrlichen, 
 
3. pornographisch sind (§184 StGB), 
 
4. offensichtlich geeignet sind, Kinder oder 

Jugendliche sittlich schwer zu gefährden. 
 
 

chertes Meinungsbild wiedergeben. 
 

§ 9 (entfällt) 
Grundsätze für Landesprogramme 

 
Die Landesprogramme sollen insbesondere 
das öffentliche Geschehen, die politischen Er-
eignisse, das kulturelle Leben sowie die wirt-
schaftliche Entwicklung in den Ländern darstel-
len. 
 

§ 10 
Unzulässige Sendungen und Jugendschutz 
 
Sendungen sind unzulässig, wenn sie 
 
1. zum Rassenhass aufstacheln oder grau-

same oder sonst unmenschliche Gewalt-
tätigkeiten gegen Menschen in einer Art 
schildern, die eine Verherrlichung oder 
Verharmlosung solcher Gewalttätigkeiten 
ausdrückt oder die das Grausame oder 
Unmenschliche des Vorgangs in einer 
die Menschenwürde verletzenden Weise 
darstellt (§131 StGB), 

 
2. den Krieg verherrlichen, 
 
3. pornographisch sind (§184 StGB), 
 
4. offensichtlich geeignet sind, Kinder oder 

Jugendliche sittlich schwer zu gefährden.  
 
Die für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gel-

Meinungsbild wiedergeben. 
 

§ 9 (entfällt) 
Grundsätze für Landesprogramme 

 
Die Landesprogramme sollen insbesondere das 
öffentliche Geschehen, die politischen Ereignis-
se, das kulturelle Leben sowie die wirtschaftliche 
Entwicklung in den Ländern darstellen. 
 
 

§ 10 
Unzulässige Sendungen und Jugendschutz 

 
Sendungen sind unzulässig, wenn sie 
 
1. zum Rassenhass aufstacheln oder grau-

same oder sonst unmenschliche Gewalttä-
tigkeiten gegen Menschen in einer Art 
schildern, die eine Verherrlichung oder 
Verharmlosung solcher Gewalttätigkeiten 
ausdrückt oder die das Grausame oder 
Unmenschliche des Vorgangs in einer die 
Menschenwürde verletzenden Weise dar-
stellt (§131 StGB), 

 
2. den Krieg verherrlichen, 
 
3. pornographisch sind (§184 StGB), 
 
4. offensichtlich geeignet sind, Kinder oder 

Jugendliche sittlich schwer zu gefährden.  
 
Die für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gel-
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§ 11 
Jugendschutz 

 
(1) Sendungen, die geeignet sind, das kör-

perliche, geistige oder seelische Wohl von 
Kindern oder Jugendlichen zu beeinträch-
tigen, dürfen nicht verbreitet werden, es 
sei denn, der MDR trifft auf Grund der 
Sendezeit oder auf andere Weise Vorsor-
ge, dass Kinder oder Jugendliche der be-
troffenen Altersstufen die Sendungen üb-
licherweise nicht wahrnehmen; der Ver-
anstalter darf dies bei Sendungen zwi-
schen 23 und 6 Uhr annehmen. 

 
 
(2) Filme, die nach dem Gesetz zum Schutze 

der Jugend in der Öffentlichkeit für Ju-
gendliche unter 16 Jahren nicht freigege-
ben sind, dürfen nur zwischen 22 und 6 
Uhr und Filme, die für Jugendliche unter 
18 Jahren nicht freigegeben sind, nur zwi-
schen 23 und 6 Uhr verbreitet werden. 

 
 
(3) Sendungen, die ganz oder im wesentli-

chen mit Schriften inhaltsgleich sind, die 
in die Liste nach § 1 des Gesetzes über 
die Verbreitung jugendgefährdender 
Schriften aufgenommen sind, sind nur in 

tenden Bestimmungen des Jugendmedien-
schutz-Staatsvertrages in der jeweils gelten-
den Fassung finden Anwendung. 
 

§ 11 (entfällt) 
Jugendschutz  

 
(1) Sendungen, die geeignet sind, das kör-

perliche, geistige oder seelische Wohl 
von Kindern oder Jugendlichen zu beein-
trächtigen, dürfen nicht verbreitet wer-
den, es sei denn, der MDR trifft auf 
Grund der Sendezeit oder auf andere 
Weise Vorsorge, dass Kinder oder Ju-
gendliche der betroffenen Altersstufen 
die Sendungen üblicherweise nicht 
wahrnehmen; der Veranstalter darf dies 
bei Sendungen zwischen 23 und 6 Uhr 
annehmen. 

 
(2) Filme, die nach dem Gesetz zum Schut-

ze der Jugend in der Öffentlichkeit für 
Jugendliche unter 16 Jahren nicht frei-
gegeben sind, dürfen nur zwischen 22 
und 6 Uhr und Filme, die für Jugendliche 
unter 18 Jahren nicht freigegeben sind, 
nur zwischen 23 und 6 Uhr verbreitet 
werden. 

 
(3) Sendungen, die ganz oder im wesentli-

chen mit Schriften inhaltsgleich sind, die 
in die Liste nach § 1 des Gesetzes über 
die Verbreitung jugendgefährdender 
Schriften aufgenommen sind, sind nur in 

tenden Bestimmungen des Jugendmedien-
schutz-Staatsvertrages in der jeweils geltenden 
Fassung finden Anwendung. 
 

§ 11 (entfällt) 
Jugendschutz  

 
(1) Sendungen, die geeignet sind, das körper-

liche, geistige oder seelische Wohl von 
Kindern oder Jugendlichen zu beeinträch-
tigen, dürfen nicht verbreitet werden, es 
sei denn, der MDR trifft auf Grund der 
Sendezeit oder auf andere Weise Vorsor-
ge, dass Kinder oder Jugendliche der be-
troffenen Altersstufen die Sendungen übli-
cherweise nicht wahrnehmen; der Veran-
stalter darf dies bei Sendungen zwischen 
23 und 6 Uhr annehmen. 

 
 
(2) Filme, die nach dem Gesetz zum Schutze 

der Jugend in der Öffentlichkeit für Ju-
gendliche unter 16 Jahren nicht freigege-
ben sind, dürfen nur zwischen 22 und 6 
Uhr und Filme, die für Jugendliche unter 
18 Jahren nicht freigegeben sind, nur zwi-
schen 23 und 6 Uhr verbreitet werden. 

 
 
(3) Sendungen, die ganz oder im wesentli-

chen mit Schriften inhaltsgleich sind, die in 
die Liste nach § 1 des Gesetzes über die 
Verbreitung jugendgefährdender Schriften 
aufgenommen sind, sind nur in der Zeit 



 
MDR-Staatsvertrag – Synopse Änderungen - (Stand: 20.03.2019) 

 
 

16 
 

der Zeit zwischen 23 und 6 Uhr und nur 
dann zulässig, wenn die mögliche sittliche 
Gefährdung von Kindern oder Jugendli-
chen unter Berücksichtigung aller Um-
stände nicht als schwer angesehen wer-
den kann. 

 
(4) Der MDR kann in Richtlinien oder für den 

Einzelfall Ausnahmen von den Zeitgren-
zen nach den Absätzen 2 und 3 gestatten 
und von der Bewertung nach Absätzen 2 
und 3 abweichen. Dies gilt im Falle des 
Absatzes 2 vor allem für Filme, deren Be-
wertung länger als 15 Jahre zurückliegt. 

 
 

§ 12 
Gestaltung der Werbung 

 
(1) Werbung ist vom übrigen Rundfunkpro-

gramm deutlich zu trennen und als solche 
zu kennzeichnen. Sie darf das übrige 
Rundfunkprogramm inhaltlich nicht beein-
flussen. Werbung, die sich auch an Kinder 
oder Jugendliche richtet, darf nicht deren 
Unerfahrenheit ausnutzen. 

 
 
 
 
 
 
 
 (2) Fernsehwerbung darf nur in Blöcken ver-

der Zeit zwischen 23 und 6 Uhr und nur 
dann zulässig, wenn die mögliche sittli-
che Gefährdung von Kindern oder Ju-
gendlichen unter Berücksichtigung aller 
Umstände nicht als schwer angesehen 
werden kann. 

 
(4) Der MDR kann in Richtlinien oder für den 

Einzelfall Ausnahmen von den Zeitgren-
zen nach den Absätzen 2 und 3 gestat-
ten und von der Bewertung nach Absät-
zen 2 und 3 abweichen. Dies gilt im Falle 
des Absatzes 2 vor allem für Filme, de-
ren Bewertung länger als 15 Jahre zu-
rückliegt. 

 
§ 12 

Gestaltung der Werbung und Sponsoring 
 
(1) Werbung ist vom übrigen Rundfunkpro-

gramm deutlich zu trennen und als sol-
che zu kennzeichnen. Sie darf das übrige 
Rundfunkprogramm inhaltlich nicht be-
einflussen. Werbung, die sich auch an 
Kinder oder Jugendliche richtet, darf 
nicht deren Unerfahrenheit ausnutzen. 
Für den MDR gelten die auf den öffent-
lich-rechtlichen Rundfunk anwendbaren 
Bestimmungen des Rundfunkstaatsver-
trages über Werbung und Sponsoring in 
der jeweils gültigen Fassung sowie die 
nachfolgenden Bestimmungen. 

 
 (2) Fernsehwerbung darf nur in Blöcken ver-

zwischen 23 und 6 Uhr und nur dann zu-
lässig, wenn die mögliche sittliche Gefähr-
dung von Kindern oder Jugendlichen unter 
Berücksichtigung aller Umstände nicht als 
schwer angesehen werden kann. 

 
 
(4) Der MDR kann in Richtlinien oder für den 

Einzelfall Ausnahmen von den Zeitgren-
zen nach den Absätzen 2 und 3 gestatten 
und von der Bewertung nach Absätzen 2 
und 3 abweichen. Dies gilt im Falle des 
Absatzes 2 vor allem für Filme, deren Be-
wertung länger als 15 Jahre zurückliegt. 

 
 

§ 12 
Gestaltung der Werbung und Sponsoring 

 
(1) Werbung ist vom übrigen Rundfunkpro-

gramm deutlich zu trennen und als solche 
zu kennzeichnen. Sie darf das übrige 
Rundfunkprogramm inhaltlich nicht beein-
flussen. Werbung, die sich auch an Kinder 
oder Jugendliche richtet, darf nicht deren 
Unerfahrenheit ausnutzen. Für den MDR 
gelten die auf den öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk anwendbaren Bestimmungen 
des Rundfunkstaatsvertrages über Wer-
bung und Sponsoring in der jeweils gülti-
gen Fassung sowie die nachfolgenden 
Bestimmungen. 

 
 (2) Fernsehwerbung darf nur in Blöcken ver-
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breitet werden. Fernsehsendungen von 
mehr als 45 Minuten Dauer dürfen einmal 
Werbeeinschaltungen enthalten; dies gilt 
auch bei Unterteilungen der Sendungen. 
Für Sportsendungen kann die Anstalt 
Ausnahmen von Satz 2 zulassen. 

 
 
 
 
(3) Sendungen, die ein Dritter finanziell för-

dert (Sponsor), sind in der bisherigen 
Weise gestattet, wenn sie nicht den wirt-
schaftlichen Interessen des Sponsors o-
der eines anderen dienen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Der MDR erlässt Richtlinien zur Durchfüh-

rung der Absätze 1 bis 3. 
 

§ 13 
Dauer der Werbung 

 
(1) Der MDR veranstaltet Werbung im ersten 

Fernsehprogramm. Der zeitliche Umfang 
der Werbung wird durch Vereinbarung der 
Ministerpräsidenten festgelegt. Nach 20 
Uhr sowie an Sonntagen und im gesam-

breitet werden. Fernsehsendungen von 
mehr als 45 Minuten Dauer dürfen ein-
mal Werbeeinschaltungen enthalten; dies 
gilt auch bei Unterteilungen der Sendun-
gen. Für Sportsendungen kann die An-
stalt Ausnahmen von Satz 2 zulassen. 
Der MDR veranstaltet Werbung im ersten 
Fernsehprogramm. 

 
 
(3) Sendungen, die ein Dritter finanziell för-

dert (Sponsor), sind in der bisherigen 
Weise gestattet, wenn sie nicht den wirt-
schaftlichen Interessen des Sponsors 
oder eines anderen dienen. Der MDR 
kann in zwei Hörfunkprogrammen wer-
ben. Der zeitliche Umfang der Werbung 
wird durch Vereinbarung der Ministerprä-
sidenten festgelegt. Die Werbung darf 
jedoch insgesamt 90 Minuten werktäglich 
im Jahresdurchschnitt nicht überschrei-
ten. 

 
(4) Der MDR erlässt Richtlinien zur Durch-

führung der Absätze 1 bis 3. 
 

§ 13 (entfällt) 
Dauer der Werbung 

 
(1) Der MDR veranstaltet Werbung im ersten 

Fernsehprogramm. Der zeitliche Umfang 
der Werbung wird durch Vereinbarung 
der Ministerpräsidenten festgelegt. Nach 
20 Uhr sowie an Sonntagen und im ge-

breitet werden. Fernsehsendungen von 
mehr als 45 Minuten Dauer dürfen einmal 
Werbeeinschaltungen enthalten; dies gilt 
auch bei Unterteilungen der Sendungen. 
Für Sportsendungen kann die Anstalt 
Ausnahmen von Satz 2 zulassen. Der 
MDR veranstaltet Werbung im ersten 
Fernsehprogramm. 

 
 
(3) Sendungen, die ein Dritter finanziell fördert 

(Sponsor), sind in der bisherigen Weise 
gestattet, wenn sie nicht den wirtschaftli-
chen Interessen des Sponsors oder eines 
anderen dienen. Der MDR kann in zwei 
Hörfunkprogrammen werben. Der zeitliche 
Umfang der Werbung wird durch Verein-
barung der Ministerpräsidenten festgelegt. 
Die Werbung darf jedoch insgesamt 90 
Minuten werktäglich im Jahresdurchschnitt 
nicht überschreiten. 

 
 
(4) Der MDR erlässt Richtlinien zur Durchfüh-

rung der Absätze 1 bis 3. 
 

§ 13 (entfällt) 
Dauer der Werbung 

 
(1) Der MDR veranstaltet Werbung im ersten 

Fernsehprogramm. Der zeitliche Umfang 
der Werbung wird durch Vereinbarung der 
Ministerpräsidenten festgelegt. Nach 20 
Uhr sowie an Sonntagen und im gesamten 
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ten Bundesgebiet anerkannten Feiertagen 
dürfen Werbesendungen nicht ausge-
strahlt werden. 

 
(2) Der MDR kann in zwei Hörfunkprogram-

men werben. Der zeitliche Umfang der 
Werbung wird durch Vereinbarung der 
Ministerpräsidenten festgelegt. Die Wer-
bung darf jedoch insgesamt 90 Minuten 
werktäglich im Jahresdurchschnitt nicht 
überschreiten. 

 
§ 14 

Sendezeiten für Dritte 
 
(1) Der MDR hat der Bundesregierung und 

den Regierungen der Länder in Katastro-
phenfällen und bei anderen erheblichen 
Gefahren für die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung für amtliche Verlautbarungen 
angemessene Sendezeit unverzüglich 
und unentgeltlich einzuräumen. 

 
(2) Parteien oder sonstige politische Vereini-

gungen erhalten während ihrer Beteili-
gung an Wahlen der Abgeordneten der 
Bundesrepublik Deutschland zum Europä-
ischen Parlament, zum Deutschen Bun-
destag oder zu den gesetzgebenden Kör-
perschaften der Länder angemessene 
Sendezeiten entsprechend § 5 Absätze 1 
bis 3 des Parteiengesetzes, wenn für sie 
ein Wahlvorschlag zum Europäischen 
Parlament, zum Deutschen Bundestag 

samten Bundesgebiet anerkannten Fei-
ertagen dürfen Werbesendungen nicht 
ausgestrahlt werden. 

 
(2) Der MDR kann in zwei Hörfunkprogram-

men werben. Der zeitliche Umfang der 
Werbung wird durch Vereinbarung der 
Ministerpräsidenten festgelegt. Die Wer-
bung darf jedoch insgesamt 90 Minuten 
werktäglich im Jahresdurchschnitt nicht 
überschreiten. 

 
§ 14 

Sendezeiten für Dritte 
 
(1) Der MDR hat der Bundesregierung und 

den Regierungen der Länder in Kata-
strophenfällen und bei anderen erhebli-
chen Gefahren für die öffentliche Sicher-
heit und Ordnung für amtliche Verlautba-
rungen angemessene Sendezeit unver-
züglich und unentgeltlich einzuräumen. 

 
(2) Parteien oder sonstige politische Verei-

nigungen erhalten während ihrer Beteili-
gung an Wahlen der Abgeordneten der 
Bundesrepublik Deutschland zum Euro-
päischen Parlament, zum Deutschen 
Bundestag oder zu den gesetzgebenden 
Körperschaften der Länder angemesse-
ne Sendezeiten entsprechend § 5 Absät-
ze 1 bis 3 des Parteiengesetzes, wenn 
für sie ein Wahlvorschlag zum Europäi-
schen Parlament, zum Deutschen Bun-

Bundesgebiet anerkannten Feiertagen 
dürfen Werbesendungen nicht ausge-
strahlt werden. 

 
(2) Der MDR kann in zwei Hörfunkprogram-

men werben. Der zeitliche Umfang der 
Werbung wird durch Vereinbarung der Mi-
nisterpräsidenten festgelegt. Die Werbung 
darf jedoch insgesamt 90 Minuten werk-
täglich im Jahresdurchschnitt nicht über-
schreiten. 

 
§ 14 

Sendezeiten für Dritte 
 
(1) Der MDR hat der Bundesregierung und 

den Regierungen der Länder in Katastro-
phenfällen und bei anderen erheblichen 
Gefahren für die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung für amtliche Verlautbarungen an-
gemessene Sendezeit unverzüglich und 
unentgeltlich einzuräumen. 

 
(2) Parteien oder sonstige politische Vereini-

gungen erhalten während ihrer Beteiligung 
an Wahlen der Abgeordneten der Bundes-
republik Deutschland zum Europäischen 
Parlament, zum Deutschen Bundestag 
oder zu den gesetzgebenden Körperschaf-
ten der Länder angemessene Sendezeiten 
entsprechend § 5 Absätze 1 bis 3 des Par-
teiengesetzes, wenn für sie ein Wahlvor-
schlag zum Europäischen Parlament, zum 
Deutschen Bundestag oder zu den ge-
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oder zu den gesetzgebenden Körper-
schaften der Länder zugelassen ist. 

 
 
(3) Den evangelischen Kirchen, der Katholi-

schen Kirche und den jüdischen Gemein-
den sind auf Wunsch angemessene Sen-
dezeiten zur Übertragung religiöser Sen-
dungen einzuräumen. 

 
(4) Für Inhalt und Gestaltung der Sendungen 

ist derjenige verantwortlich, dem die Sen-
dezeit zugebilligt worden ist. 

 
 

§ 15 
Gegendarstellung 

 
(1) Der MDR ist verpflichtet, zu Tatsachen, 

die durch den Rundfunk verbreitet wur-
den, die Gegendarstellung einer unmittel-
bar betroffenen Person oder Stelle zu 
verbreiten. 

 
 
 
(2) Die Pflicht zur Verbreitung der Gegendar-

stellung besteht nicht, wenn  
 

a) die betroffene Person oder Stelle 
kein berechtigtes Interesse an der 
Verbreitung hat oder 

destag oder zu den gesetzgebenden 
Körperschaften der Länder zugelassen 
ist. 

 
(3) Den evangelischen Kirchen, der Katholi-

schen Kirche und den jüdischen Ge-
meinden sind auf Wunsch angemessene 
Sendezeiten zur Übertragung religiöser 
Sendungen einzuräumen.  

 
(4) Für Inhalt und Gestaltung der Sendun-

gen ist derjenige verantwortlich, dem die 
Sendezeit zugebilligt eingeräumt worden 
ist. 

 
§ 15 

Gegendarstellung 
 
(1) Der MDR ist verpflichtet, zu Tatsachen, 

die durch den Rundfunk verbreitet wur-
den, die Gegendarstellung einer der un-
mittelbar betroffenen Person oder Stelle 
zu verbreiten, die durch eine vom MDR 
verbreitete Tatsachenbehauptung betrof-
fen ist. 

 
(2) Die Pflicht zur Verbreitung der Gegen-

darstellung besteht nicht, wenn  
 

a) die betroffene Person oder Stelle 
kein berechtigtes Interesse an der 
Verbreitung hat oder 

setzgebenden Körperschaften der Länder 
zugelassen ist. 

 
 
(3) Den evangelischen Kirchen, der Katholi-

schen Kirche und den jüdischen Gemein-
den sind auf Wunsch angemessene Sen-
dezeiten zur Übertragung religiöser Sen-
dungen einzuräumen.  

 
(4) Für Inhalt und Gestaltung der Sendungen 

ist derjenige verantwortlich, dem die Sen-
dezeit zugebilligt eingeräumt worden ist. 

 
 

§ 15 
Gegendarstellung 

 
(1) Der MDR ist verpflichtet, zu Tatsachen, 

die durch den Rundfunk verbreitet wurden, 
die Gegendarstellung einer der unmittelbar 
betroffenen Person oder Stelle zu verbrei-
ten, die durch eine vom MDR verbreitete 
Tatsachenbehauptung betroffen ist.7 

 
 
(2) Die Pflicht zur Verbreitung der Gegendar-

stellung besteht nicht, wenn  
 

a) die betroffene Person oder Stelle 
kein berechtigtes Interesse an der 
Verbreitung hat oder 

                                                                                 
7 in Begründung: Hinweis auf § 56 RStV aufnehmen 
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b) die Gegendarstellung ihrem Umfang 
nach nicht angemessen ist, insbe-
sondere den Umfang des beanstan-
deten Teils der Sendung erheblich 
überschreitet oder  

c) die Gegendarstellung einen strafba-
ren Inhalt hat. 

 
(3) Die Gegendarstellung muss die bean-

standeten Stellen bezeichnen, sich auf 
tatsächliche Angaben beschränken und 
vom Betroffenen oder dem gesetzlichen 
Vertreter unterzeichnet sein. Der Betroffe-
ne muss die Gegendarstellung unverzüg-
lich nach Kenntnis von der Sendung, spä-
testens innerhalb von zwei Monaten seit 
der Verbreitung einreichen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Die Verbreitung muss unverzüglich und zu 

einer gleichwertigen Sendezeit wie die 
Verbreitung der beanstandeten Sendung 
ohne Einschaltungen und Weglassungen 

b) die Gegendarstellung ihrem Um-
fang nach nicht angemessen ist, 
insbesondere den Umfang des be-
anstandeten Teils der Sendung er-
heblich überschreitet oder  

c) die Gegendarstellung einen straf-
baren Inhalt hat. 

 
(3) Die Gegendarstellung muss die bean-

standeten Stellen bezeichnen, sich auf 
tatsächliche Angaben beschränken und 
darf keinen strafbaren Inhalt haben. vom 
Betroffenen oder dem gesetzlichen Ver-
treter unterzeichnet sein. Sie bedarf der 
Schriftform und muss von der betroffe-
nen Person oder deren gesetzlichem 
Vertreter unterzeichnet sein. Der Be-
troffene muss die Gegendarstellung un-
verzüglich nach Kenntnis von der Sen-
dung, spätestens innerhalb von zwei 
Monaten seit der Verbreitung einreichen. 
Die betroffene Person oder deren Vertre-
tung kann die Verbreitung der Gegen-
darstellung nur verlangen, wenn die Ge-
gendarstellung unverzüglich, spätestens 
innerhalb von zwei Monaten, dem MDR 
zugeht. Die Gegendarstellung muss die 
beanstandete Sendung und Tatsachen-
behauptung enthalten. 

 
(4) Die Verbreitung muss unverzüglich und 

zu einer gleichwertigen Sendezeit inner-
halb des gleichen Programmes und der 
gleichen Programmsparte wie die Ver-

b) die Gegendarstellung ihrem Umfang 
nach nicht angemessen ist, insbe-
sondere den Umfang des beanstan-
deten Teils der Sendung erheblich 
überschreitet oder  

c) die Gegendarstellung einen strafba-
ren Inhalt hat. 

 
(3) Die Gegendarstellung muss die beanstan-

deten Stellen bezeichnen, sich auf tat-
sächliche Angaben beschränken und darf 
keinen strafbaren Inhalt haben. vom Be-
troffenen oder dem gesetzlichen Vertreter 
unterzeichnet sein. Sie bedarf der Schrift-
form und muss von der betroffenen Per-
son oder deren gesetzlichem Vertreter un-
terzeichnet sein. Der Betroffene muss die 
Gegendarstellung unverzüglich nach 
Kenntnis von der Sendung, spätestens in-
nerhalb von zwei Monaten seit der Ver-
breitung einreichen. Die betroffene Person 
oder deren Vertretung kann die Verbrei-
tung der Gegendarstellung nur verlangen, 
wenn die Gegendarstellung unverzüglich, 
spätestens innerhalb von zwei Monaten, 
dem MDR zugeht. Die Gegendarstellung 
muss die beanstandete Sendung und Tat-
sachenbehauptung enthalten. 

 
 
(4) Die Verbreitung muss unverzüglich und zu 

einer gleichwertigen Sendezeit innerhalb 
des gleichen Programmes und der glei-
chen Programmsparte wie die Verbreitung 
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erfolgen. Die Verbreitung der Gegendar-
stellung erfolgt unentgeltlich. Eine Erwide-
rung auf die verbreitete Gegendarstellung 
darf nicht am gleichen Tage gesendet 
werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Der Anspruch auf Verbreitung kann auch 

im Zivilrechtsweg im Verfahren der einst-
weiligen Verfügung verfolgt werden. Eine 
Gefährdung des Anspruchs braucht nicht 
glaubhaft gemacht zu werden. 

 
 
 
 
 
 
(6) Die vorstehenden Bestimmungen gelten 

nicht für wahrheitsgetreue Berichte über 
öffentliche Sitzungen der gesetzgebenden 
oder beschließenden Organe der Europä-
ischen Gemeinschaften, des Bundes, der 
Länder, der Gemeinden, Gemeindever-
bände und der Gerichte. 

 

breitung der beanstandeten Sendung 
Tatsachenbehauptung sowie zur glei-
chen Tageszeit oder, soweit dies nicht 
möglich ist, zu einer Sendezeit verbreitet 
werden, die der Zeit der beanstandeten 
Sendung gleichwertig ist. ohne Einschal-
tungen und Weglassungen erfolgen. Die 
Verbreitung erfolgt ohne Einschaltungen 
und Weglassungen  Die Verbreitung der 
Gegendarstellung erfolgt unentgeltlich. 
Eine Erwiderung auf die verbreitete Ge-
gendarstellung darf nicht am gleichen 
Tage gesendet werden muss sich auf 
tatsächliche Angaben beschränken. 

 
(5) Der Anspruch auf Verbreitung kann auch 

im Zivilrechtsweg im Verfahren der 
einstweiligen Verfügung verfolgt werden. 
Eine Gefährdung des Anspruchs braucht 
nicht glaubhaft gemacht zu werden. Die 
Verbreitung der Gegendarstellung erfolgt 
unentgeltlich. Dies gilt nicht, wenn sich 
die Gegendarstellung gegen eine Tatsa-
chenbehauptung richtet, die in einer 
Werbesendung verbreitet worden ist. 

 
(6) Die vorstehenden Bestimmungen gelten 

nicht für wahrheitsgetreue Berichte über 
öffentliche Sitzungen der gesetzgeben-
den oder beschließenden Organe der 
Europäischen Gemeinschaften, des 
Bundes, der Länder, der Gemeinden, 
Gemeindeverbände und der Gerichte. 
Für die Durchsetzung des Anspruches ist 

der beanstandeten Sendung Tatsachen-
behauptung sowie zur gleichen Tageszeit 
oder, soweit dies nicht möglich ist, zu ei-
ner Sendezeit verbreitet werden, die der 
Zeit der beanstandeten Sendung gleich-
wertig ist. ohne Einschaltungen und Weg-
lassungen erfolgen. Die Verbreitung er-
folgt ohne Einschaltungen und Weglas-
sungen  Die Verbreitung der Gegendar-
stellung erfolgt unentgeltlich. Eine Erwide-
rung auf die verbreitete Gegendarstellung 
darf nicht am gleichen Tage gesendet 
werden muss sich auf tatsächliche Anga-
ben beschränken. 

 
(5) Der Anspruch auf Verbreitung kann auch 

im Zivilrechtsweg im Verfahren der einst-
weiligen Verfügung verfolgt werden. Eine 
Gefährdung des Anspruchs braucht nicht 
glaubhaft gemacht zu werden. Die Ver-
breitung der Gegendarstellung erfolgt un-
entgeltlich. Dies gilt nicht, wenn sich die 
Gegendarstellung gegen eine Tatsachen-
behauptung richtet, die in einer Werbe-
sendung verbreitet worden ist. 

 
(6) Die vorstehenden Bestimmungen gelten 

nicht für wahrheitsgetreue Berichte über 
öffentliche Sitzungen der gesetzgebenden 
oder beschließenden Organe der Europäi-
schen Gemeinschaften, des Bundes, der 
Länder, der Gemeinden, Gemeindever-
bände und der Gerichte. Für die Durchset-
zung des Anspruches ist der ordentliche 
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§ 16 
Beschwerderecht 

 
Jeder hat das Recht, sich mit einer Beschwerde 
an den Intendanten des MDR zu wenden. Die 

der ordentliche Rechtsweg gegeben. Auf 
Antrag der betroffenen Person kann das 
Gericht anordnen, dass der MDR in der 
Form des Absatzes 4 eine Gegendarstel-
lung verbreitet. Auf das Verfahren sind 
die Vorschriften der Zivilprozessordnung 
über das Verfahren auf Erlass einer 
einstweiligen Verfügung entsprechend 
anzuwenden. Eine Gefährdung des An-
spruches braucht nicht glaubhaft ge-
macht zu werden. Ein Verfahren zur 
Hauptsache findet nicht statt. 

 
(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten nicht für 

wahrheitsgetreue Berichte über öffentli-
che Sitzungen des Europäischen Parla-
ments, der gesetzgebenden Organe des 
Bundes, der deutschen Länder und der 
Vertretungen der Gemeinden und Ge-
meindeverbände, der Gerichte sowie für 
Sendungen nach § 14 Absatz 1 und 2 
dieses Staatsvertrags. Zu einer Gegen-
darstellung kann eine Gegendarstellung 
nicht verlangt werden. 

 
(8) Für die Gegendarstellung bei Tele-

medien gilt § 56 des Rundfunkstaatsver-
trags in seiner jeweils gültigen Fassung. 

 
§ 16 

Beschwerderecht 
 
Jeder hat das Recht, sich mit einer Beschwer-
de zu den Angeboten an den Intendanten des 

Rechtsweg gegeben. Auf Antrag der be-
troffenen Person kann das Gericht anord-
nen, dass der MDR in der Form des Ab-
satzes 4 eine Gegendarstellung verbreitet. 
Auf das Verfahren sind die Vorschriften 
der Zivilprozessordnung über das Verfah-
ren auf Erlass einer einstweiligen Verfü-
gung entsprechend anzuwenden. Eine 
Gefährdung des Anspruches braucht nicht 
glaubhaft gemacht zu werden. Ein Verfah-
ren zur Hauptsache findet nicht statt. 

 
 
(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten nicht für wahr-

heitsgetreue Berichte über öffentliche Sit-
zungen des Europäischen Parlaments, der 
gesetzgebenden Organe des Bundes, der 
deutschen Länder und der Vertretungen 
der Gemeinden und Gemeindeverbände, 
der Gerichte sowie für Sendungen nach § 
14 Absatz 1 und 2 dieses Staatsvertrags. 
Zu einer Gegendarstellung kann eine Ge-
gendarstellung nicht verlangt werden. 

 
 
(8) Für die Gegendarstellung bei Telemedien 

gilt § 56 des Rundfunkstaatsvertrags in 
seiner jeweils gültigen Fassung. 

 
§ 16 

Beschwerderecht 
 
Jeder hat das Recht, sich mit einer Beschwerde 
zu den Angeboten an den Intendanten des MDR 
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Beschwerden sind innerhalb einer Frist von 
zwei Monaten zu bescheiden. Macht der Be-
schwerdeführer gegen den Bescheid Einwen-
dungen geltend und ist der Intendant nicht be-
reit, diesen Rechnung zu tragen, so hat der In-
tendant den nach der Satzung zuständigen 
Ausschuss des Rundfunkrates zu unterrichten. 
 
 
 
 
 

§ 17 
Aufzeichnungspflicht 

 
(1) Der MDR hat die Rundfunksendungen in 

Ton und Bild vollständig aufzuzeichnen 
und aufzubewahren. 

 
(2) Die Aufzeichnungen können nach Ablauf 

von zwei Monaten seit dem Tage der letz-
ten Verbreitung gelöscht werden, wenn 
gegen den Beitrag keine Beanstandung 
vorliegt. 

 
 
 
 
 
 
 
 

MDR zu wenden. Die Zu der Beschwerden 
sind ist innerhalb einer Frist von zwei Monaten 
zu bescheiden Stellung zu nehmen. Macht der 
Beschwerdeführer dagegen den Bescheid 
Einwendungen geltend und ist der Intendant 
nicht bereit, diesen Rechnung zu tragen, so 
hat der Intendant den nach der Satzung zu-
ständigen Ausschuss des Rundfunkrates zu 
unterrichten. Der Intendant hat die Entschei-
dung des Ausschusses dem Beschwerdeführer 
mitzuteilen. 
 

§ 17 
Aufzeichnungspflicht Beweissicherung 

 
(1) Der MDR hat die Rundfunksendungen in 

Ton und Bild vollständig aufzuzeichnen 
und aufzubewahren. 

 
(2) Die Aufzeichnungen können nach Ablauf 

von zwei Monaten seit dem Tage der 
letzten Verbreitung gelöscht werden, 
wenn gegen den Beitrag keine Bean-
standung vorliegt. 

 
(1) Von allen Rundfunksendungen, die der 

MDR verbreitet, sind vollständige Ton- 
und Bildaufzeichnungen herzustellen und 
aufzubewahren. Bei der Sendung einer 
Aufzeichnung oder eines Filmes kann 
abweichend von Satz 1 die Aufzeichnung 
oder der Film aufbewahrt werden. Die 

zu wenden. Die Beschwerden sind innerhalb ei-
ner Frist von zwei Monaten zu bescheiden.8 
Macht der Beschwerdeführer dagegen den Be-
scheid Einwendungen geltend und ist der Inten-
dant nicht bereit, diesen Rechnung zu tragen, so 
hat der Intendant den nach der Satzung zustän-
digen Ausschuss des Rundfunkrates zu unter-
richten. Der Intendant hat die Entscheidung des 
Ausschusses dem Beschwerdeführer mitzutei-
len. 
 
 

§ 17 
Aufzeichnungspflicht Beweissicherung 

 
(1) Der MDR hat die Rundfunksendungen in 

Ton und Bild vollständig aufzuzeichnen 
und aufzubewahren. 

 
(2) Die Aufzeichnungen können nach Ablauf 

von zwei Monaten seit dem Tage der letz-
ten Verbreitung gelöscht werden, wenn 
gegen den Beitrag keine Beanstandung 
vorliegt. 

 
(1) Von allen Rundfunksendungen, die der 

MDR verbreitet, sind vollständige Ton- und 
Bildaufzeichnungen herzustellen und auf-
zubewahren. Bei der Sendung einer Auf-
zeichnung oder eines Filmes kann abwei-
chend von Satz 1 die Aufzeichnung oder 
der Film aufbewahrt werden. Die Aufbe-

                                                                                 
8 Am 17. Januar 2019 auf Beibehaltung der bisherigen Fassung geeinigt. 
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(3) Wer schriftlich glaubhaft macht, in seinen 

Rechten berührt zu sein, kann Einsicht in 
die Aufzeichnungen verlangen und auf ei-
gene Kosten Mehrfertigungen herstellen 
lassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Der MDR hat auf Verlangen Namen und 

Dienstanschrift des Intendanten und der 
sonstigen für die Sendungen Verantwortli-
chen bekanntzugeben. 

 
 
(5) Im Rahmen der Rechtsaufsicht nach § 37 

kann jedes der Länder Einsicht in die Auf-
zeichnungen und Filme nach Absatz 1 
verlangen. 

 
§ 18 

Aufbewahrungsfrist beträgt drei Monate. 
Wird innerhalb dieser Frist eine Sendung 
beanstandet, so ist die Aufzeichnung o-
der der Film aufzubewahren, bis die Be-
anstandung durch rechtskräftige gericht-
liche Entscheidung, durch gerichtlichen 
Vergleich oder auf andere Weise erledigt 
ist. 

 
(2) Wer schriftlich glaubhaft macht, in seinen 

Rechten berührt betroffen zu sein, kann 
vom MDR Einsicht in die Aufzeichnungen 
nach Absatz 1 verlangen und hiervon auf 
eigene Kosten vom MDR Mehrfertigun-
gen herstellen lassen. 

 
(3) Soweit der MDR Telemedien anbietet, 

stellt er in geeigneter Weise sicher, dass 
berechtigten Interessen Dritter auf Be-
weissicherung angemessen Rechnung 
getragen wird. 

 
(4) Der MDR hat auf Verlangen Namen und 

Dienstanschrift des Intendanten und der 
sonstigen für die Sendungen Angebote 
Verantwortlichen bekanntzugeben mitzu-
teilen. 

 
(5) Im Rahmen der Rechtsaufsicht nach § 

37 kann jedes der Länder Einsicht in die 
Aufzeichnungen und Filme nach Absatz 
1 verlangen.  

 
§ 18 

wahrungsfrist beträgt drei Monate. Wird 
innerhalb dieser Frist eine Sendung bean-
standet, so ist die Aufzeichnung oder der 
Film aufzubewahren, bis die Beanstan-
dung durch rechtskräftige gerichtliche Ent-
scheidung, durch gerichtlichen Vergleich 
oder auf andere Weise erledigt ist. 

 
 
(2) Wer schriftlich glaubhaft macht, in seinen 

Rechten berührt betroffen zu sein, kann 
vom MDR Einsicht in die Aufzeichnungen 
nach Absatz 1 verlangen und hiervon auf 
eigene Kosten vom MDR Mehrfertigungen 
herstellen lassen. 

 
(3) Soweit der MDR Telemedien anbietet, 

stellt er in geeigneter Weise sicher, dass 
berechtigten Interessen Dritter auf Be-
weissicherung angemessen Rechnung ge-
tragen wird. 

 
(4) Der MDR hat auf Verlangen Namen und 

Dienstanschrift des Intendanten und der 
sonstigen für die Sendungen Angebote 
Verantwortlichen bekanntzugeben mitzu-
teilen. 

 
(5) Im Rahmen der Rechtsaufsicht nach § 37 

kann jedes der Länder Einsicht in die Auf-
zeichnungen und Filme nach Absatz 1 ver-
langen.  

 
§ 18 
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Organe 
 
(1) Die Organe des MDR sind: 

1. der Rundfunkrat, 
2. der Verwaltungsrat, 
3. der Intendant. 

 
(2) Organ oder Mitglied eines Organs kann 

nur sein, wer frei von Belastungen der 
Vergangenheit im Sinne der für die Auf-
nahme in den öffentlichen Dienst der Län-
der geltenden Voraussetzungen ist. 

 
(3) Die Mitgliedschaft im Rundfunkrat und die 

Mitgliedschaft im Verwaltungsrat schlie-
ßen sich gegenseitig aus. 

 
 
 
 
 
 
(4) Kein Angestellter oder ständiger Mitarbei-

ter des MDR kann Mitglied des Rund-
funkrates oder des Verwaltungsrates sein. 

 
 
(5) Mitglieder der gesetzgebenden Körper-

schaften des Bundes und der Länder, des 
Europäischen Parlaments und der Regie-
rungen des Bundes oder eines der Länder 
können dem Rundfunkrat mit Ausnahme 

Organe 
 
(1) Die Organe des MDR sind: 

1. der Rundfunkrat, 
2. der Verwaltungsrat, 
3. der Intendant. 

 
(2) Organ oder Mitglied eines Organs kann 

nur sein, wer frei von Belastungen der 
Vergangenheit im Sinne der für die Auf-
nahme in den öffentlichen Dienst der 
Länder geltenden Voraussetzungen ist. 

 
(3) Die Mitgliedschaft im Rundfunkrat und 

die Mitgliedschaft im Verwaltungsrat 
schließen sich gegenseitig aus. Ein Mit-
glied kann dem Rundfunkrat und dem 
Verwaltungsrat zusammen insgesamt in 
höchstens drei Amtsperioden angehören. 

 
 
 
(4) Kein Angestellter oder ständiger Mitar-

beiter des MDR kann Mitglied des Rund-
funkrates oder des Verwaltungsrates 
sein. 

 
(5) Mitglieder der gesetzgebenden Körper-

schaften des Bundes und der Länder, 
des Europäischen Parlaments und der 
Regierungen des Bundes oder eines der 
Länder können dem Rundfunkrat mit 

Organe 
 
(1) Die Organe des MDR sind: 

1. der Rundfunkrat, 
2. der Verwaltungsrat, 
3. der Intendant. 

 
(2) Organ oder Mitglied eines Organs kann 

nur sein, wer frei von Belastungen der 
Vergangenheit im Sinne der für die Auf-
nahme in den öffentlichen Dienst der Län-
der geltenden Voraussetzungen ist. 

 
(3) Die Mitgliedschaft im Rundfunkrat und die 

Mitgliedschaft im Verwaltungsrat schließen 
sich gegenseitig aus. Ein Mitglied kann 
dem Rundfunkrat oder dem Verwaltungs-
rat in höchstens drei Amtsperioden ange-
hören. Die Amtsdauer in beiden Gremien 
darf vier Amtsperioden nicht überschrei-
ten.9 

 
(4) Kein Angestellter oder ständiger Mitarbei-

ter des MDR kann Mitglied des Rund-
funkrates oder des Verwaltungsrates sein. 

 
 
(5) Mitglieder der gesetzgebenden Körper-

schaften des Bundes und der Länder, des 
Europäischen Parlaments und der Regie-
rungen des Bundes oder eines der Länder 
können dem Rundfunkrat mit Ausnahme 

                                                                                 
9 Am 17. Januar 2019 auf Ergänzung einer Übergangsvorschrift geeinigt. 



 
MDR-Staatsvertrag – Synopse Änderungen - (Stand: 20.03.2019) 

 
 

26 
 

seiner Mitglieder nach § 19 Absatz 1 
Nummer 2 nicht angehören. 

 
 
(6) Dem Rundfunkrat darf nur angehören, wer 

zu den gesetzgebenden Körperschaften 
der Länder wählbar ist und im Sendege-
biet wohnt. 

 
(7) Die Mitglieder des Rundfunkrates haben 

bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben die 
Interessen der Allgemeinheit zu vertreten. 
Sie sind ihrer Amtsführung an Aufträge 
oder Weisungen nicht gebunden. 

 
(8) Kein Mitglied des Rundfunkrates oder des 

Verwaltungsrates darf für die Anstalt ge-
gen Entgelt oder für ein anderes Rund-
funkunternehmen oder einen Zusammen-
schluss von Rundfunkunternehmen tätig 
sein. Dies gilt nicht für eine gelegentliche 
nichtständige Vortragstätigkeit. 

 
 
(9) Kein Mitglied des Rundfunkrates oder des 

Verwaltungsrates darf als Inhaber, Ge-
sellschafter, Vorstandsmitglied, Angestell-
ter oder Vertreter eines Unternehmens 
unmittelbar oder mittelbar mit dem MDR 
für eigene oder fremde Rechnung 
Rechtsgeschäfte abschließen. Dies gilt 
auch für Unternehmen, die gemeinnützi-
ger Art sind. Wenn eine Interessenkollisi-
on nach Absatz 8 oder diesem Absatz 

Ausnahme seiner Mitglieder nach § 19 
Absatz 1 Nummer 2 nicht angehören. 

 
 
(6) Dem Rundfunkrat darf nur angehören, 

wer zu den gesetzgebenden Körper-
schaften der Länder wählbar ist und im 
Sendegebiet wohnt. 

 
(7) Die Mitglieder des Rundfunkrates haben 

bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben die 
Interessen der Allgemeinheit zu vertre-
ten. Sie sind ihrer Amtsführung an Auf-
träge oder Weisungen nicht gebunden. 

 
(8) Kein Mitglied des Rundfunkrates oder 

des Verwaltungsrates darf für die Anstalt 
gegen Entgelt oder für ein anderes 
Rundfunkunternehmen oder einen Zu-
sammenschluss von Rundfunkunter-
nehmen tätig sein. Dies gilt nicht für eine 
gelegentliche nichtständige Vortragstä-
tigkeit. 

 
(9) Kein Mitglied des Rundfunkrates oder 

des Verwaltungsrates darf als Inhaber, 
Gesellschafter, Vorstandsmitglied, Ange-
stellter oder Vertreter eines Unterneh-
mens unmittelbar oder mittelbar mit dem 
MDR für eigene oder fremde Rechnung 
Rechtsgeschäfte abschließen. Dies gilt 
auch für Unternehmen, die gemeinnützi-
ger Art sind. Wenn eine Interessenkolli-
sion nach Absatz 8 oder diesem Absatz 

seiner Mitglieder nach § 19 Absatz 1 
Nummer 2 nicht angehören. 

 
 
(6) Dem Rundfunkrat darf nur angehören, wer 

zu den gesetzgebenden Körperschaften 
der Länder wählbar ist und im Sendege-
biet wohnt. 

 
(7) Die Mitglieder des Rundfunkrates haben 

bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben die 
Interessen der Allgemeinheit zu vertreten. 
Sie sind ihrer Amtsführung an Aufträge 
oder Weisungen nicht gebunden. 

 
(8) Kein Mitglied des Rundfunkrates oder des 

Verwaltungsrates darf für die Anstalt ge-
gen Entgelt oder für ein anderes Rund-
funkunternehmen oder einen Zusammen-
schluss von Rundfunkunternehmen tätig 
sein. Dies gilt nicht für eine gelegentliche 
nichtständige Vortragstätigkeit. 

 
 
(9) Kein Mitglied des Rundfunkrates oder des 

Verwaltungsrates darf als Inhaber, Gesell-
schafter, Vorstandsmitglied, Angestellter 
oder Vertreter eines Unternehmens unmit-
telbar oder mittelbar mit dem MDR für ei-
gene oder fremde Rechnung Rechtsge-
schäfte abschließen. Dies gilt auch für Un-
ternehmen, die gemeinnütziger Art sind. 
Wenn eine Interessenkollision nach Ab-
satz 8 oder diesem Absatz festgestellt 
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festgestellt wird, endet die Mitgliedschaft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

festgestellt wird, endet die Mitgliedschaft. 
 
(4) Dem Rundfunkrat und dem Verwaltungs-

rat dürfen nicht angehören: 
 
a)  Mitglieder des Europäischen Parlaments, 

des Deutschen Bundestags oder eines 
Landtags,  

 
b) Mitglieder der Europäischen Kommissi-

on, der Bundesregierung oder einer Lan-
desregierung, 

 
c) hauptamtliche kommunale Wahlbeamte, 
 
d) Beamte, die jederzeit in den einstweili-

gen Ruhestand versetzt werden können, 
 
e) Vertreter der kommunalen Spitzenver-

bände auf Leitungsebene, 
 
f) Mitglieder im Vorstand einer Partei nach 

§ 2 Absatz 1 Satz 1 des Parteiengeset-
zes auf Bundes- oder Landesebene; die 
alleinige Mitgliedschaft in einem Partei-
schiedsgericht gemäß § 14 des Partei-
engesetzes steht einer Mitgliedschaft im 
Rundfunkrat oder Verwaltungsrat  nicht 
entgegen. 

 
Ausgenommen von Satz 1 sind die Vertreter 
nach § 19 Absatz 1 Nummer 1 sowie ein Anteil 
von höchstens einem Drittel der Mitglieder des 
Verwaltungsrates. 

wird, endet die Mitgliedschaft. 
 
(4) Dem Rundfunkrat und dem Verwaltungsrat 

dürfen nicht angehören: 
 
a)  Mitglieder des Europäischen Parlaments, 

des Deutschen Bundestags oder eines 
Landtags,  

 
b) Mitglieder der Europäischen Kommission, 

der Bundesregierung oder einer Landes-
regierung, 

 
c) hauptamtliche kommunale Wahlbeamte, 
 
d) Beamte, die jederzeit in den einstweiligen 

Ruhestand versetzt werden können, 
 
e) Vertreter der kommunalen Spitzenverbän-

de auf Leitungsebene, 
 
f) Mitglieder im Vorstand einer Partei nach § 

2 Absatz 1 Satz 1 des Parteiengesetzes 
auf Bundes- oder Landesebene; die allei-
nige Mitgliedschaft in einem Partei-
schiedsgericht gemäß § 14 des Parteien-
gesetzes steht einer Mitgliedschaft im 
Rundfunkrat oder Verwaltungsrat  nicht 
entgegen. 

 
Ausgenommen von Satz 1 sind die Vertreter 
nach § 19 Absatz 1 Nummern 1, 2 und 9 sowie 
ein Anteil von höchstens einem Drittel der Mit-
glieder des Verwaltungsrates. 
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(5) Die Mitglieder des Rundfunkrats und des 

Verwaltungsrats dürfen keine wirtschaft-
lichen oder sonstigen Interessen haben, 
die geeignet sind, die Erfüllung ihrer Auf-
gaben als Mitglieder des Rundfunkrats 
oder des Verwaltungsrats zu gefährden 
(Interessenkollision). Ferner dürften dem 
Rundfunkrat oder Verwaltungsrat nicht 
angehören: 

 
a)   Angestellte oder arbeitnehmerähnliche 

Mitarbeiter des MDR, 
 

b)   Personen, die in einem Arbeits- oder 
Dienstverhältnis zu einem Tochterun-
ternehmen des MDR oder zu einem mit 
diesem verbundenen Unternehmen (§ 
15 Aktiengesetz) stehen, 

 
c)   Personen, die den Aufsichtsorganen 

oder Gremien eines anderen öffentlich-
rechtlichen Rundfunkveranstalters an-
gehören oder in einem Arbeits- oder 
Dienstverhältnis oder in einem arbeit-
nehmerähnlichen Verhältnis zu diesem 
stehen, 

 
d)   Personen, die privaten Rundfunk ver-

anstalten, den Aufsichtsorganen oder 
Gremien eines privaten Rundfunkver-
anstalters, eines Anbieters von Tele-
medien oder eines Betreibers einer 
Plattform oder eines mit diesem ver-

 
(5) Die Mitglieder des Rundfunkrats und des 

Verwaltungsrats dürfen keine wirtschaftli-
chen oder sonstigen Interessen haben, die 
geeignet sind, die Erfüllung ihrer Aufgaben 
als Mitglieder des Rundfunkrats oder des 
Verwaltungsrats zu gefährden (Interes-
senkollision). Ferner dürften dem Rund-
funkrat oder Verwaltungsrat nicht angehö-
ren: 

 
a)   Angestellte oder arbeitnehmerähnliche 

Mitarbeiter des MDR, 
 

b)   Personen, die in einem Arbeits- oder 
Dienstverhältnis zu einem Tochterunter-
nehmen des MDR oder zu einem mit 
diesem verbundenen Unternehmen (§ 15 
Aktiengesetz) stehen, 

 
c)   Personen, die den Aufsichtsorganen oder 

Gremien eines anderen öffentlich-
rechtlichen Rundfunkveranstalters ange-
hören oder in einem Arbeits- oder 
Dienstverhältnis oder in einem arbeit-
nehmerähnlichen Verhältnis zu diesem 
stehen, 

 
d)   Personen, die privaten Rundfunk veran-

stalten, den Aufsichtsorganen oder Gre-
mien eines privaten Rundfunkveranstal-
ters, eines Anbieters von Telemedien 
oder eines Betreibers einer Plattform o-
der eines mit diesem verbundenen Un-
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bundenen Unternehmens (§ 15 Aktien-
gesetz) angehören oder in einem Ar-
beits- oder Dienstverhältnis zu diesem 
stehen, 

 
e)   Personen, die den Aufsichtsorganen 

oder Gremien einer Landesmedienan-
stalt angehören oder Organen, denen 
sich eine Landesmedienanstalt zur Er-
füllung ihrer Aufgaben bedient, oder die 
zu diesen Organen oder einer Landes-
medienanstalt in einem Arbeits- oder 
Dienstverhältnis stehen. 

 
(6) Der in den Absätzen 4 und 5 genannte 

Personenkreis kann frühestens 12 Mona-
te nach dem Ausscheiden aus seinem 
dort genannten Amt oder seiner dort ge-
nannten Funktion in den Rundfunkrat 
oder Verwaltungsrat entsandt oder ge-
wählt werden. Für den in Absatz 4 Satz 1 
genannten Personenkreis gilt Absatz 4 
Satz 2 entsprechend. 

 
(7) Kein Mitglied des Rundfunkrates oder 

des Verwaltungsrates darf für die Anstalt 
gegen Entgelt oder für ein anderes 
Rundfunkunternehmen oder einen Zu-
sammenschluss von Rundfunkunter-
nehmen tätig sein. Dies gilt nicht für eine 
gelegentliche nichtständige Vortragstä-
tigkeit. 

ternehmens (§ 15 Aktiengesetz) angehö-
ren oder in einem Arbeits- oder Dienst-
verhältnis zu diesem stehen, 

 
 

e)   Personen, die den Aufsichtsorganen oder 
Gremien einer Landesmedienanstalt an-
gehören oder Organen, denen sich eine 
Landesmedienanstalt zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben bedient, oder die zu diesen 
Organen oder einer Landesmedienan-
stalt in einem Arbeits- oder Dienstver-
hältnis stehen. 

 
(6) Der in den Absätzen 4 und 5 genannte 

Personenkreis kann frühestens 1210 Mo-
nate nach dem Ausscheiden aus seinem 
dort genannten Amt oder seiner dort ge-
nannten Funktion in den Rundfunkrat oder 
Verwaltungsrat entsandt oder gewählt 
werden. Für den in Absatz 4 Satz 1 ge-
nannten Personenkreis gilt Absatz 4 Satz 
2 entsprechend. 

 
(7) Kein Mitglied des Rundfunkrates oder des 

Verwaltungsrates darf für die Anstalt ge-
gen Entgelt oder für ein anderes Rund-
funkunternehmen oder einen Zusammen-
schluss von Rundfunkunternehmen tätig 
sein. Dies gilt nicht für eine gelegentliche 
nichtständige Vortragstätigkeit. 

 

                                                                                 
10 Am 19. Januar 2019 auf die Beibehaltung des Vorschlags der Staatskanzleien geeinigt. 
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§ 19 
Zusammensetzung des Rundfunkrates 

 
(1) Der Rundfunkrat setzt sich zusammen 

aus: 
 

1. je einem Vertreter der Landesregie-
rungen, 

 
2. Vertretern der in mindestens zwei 

Landtagen durch Fraktionen oder 
Gruppen vertretenen Parteien in der 
Weise, dass jede Partei entspre-
chend der Gesamtstärke der Frakti-
onen oder Gruppen je angefangene 
fünfzig Abgeordnete ein Mitglied 
entsendet; - dabei kann im Rahmen 
dieser Bestimmung eine Gruppe nur 
eine Partei vertreten. Es wird in der 

 
(8) Dem Rundfunkrat darf nur angehören, 

wer zu den gesetzgebenden Körper-
schaften der Länder wählbar ist und im 
Sendegebiet wohnt. 

 
(9) Die Mitglieder des Rundfunkrates haben 

bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben die 
Interessen der Allgemeinheit zu vertre-
ten. Sie sind ihrer Amtsführung an Auf-
träge oder Weisungen nicht gebunden. 

 
§ 19 

Zusammensetzung des Rundfunkrates 
 
(1) Der Rundfunkrat setzt sich zusammen 

aus: 
 

1. je einem Vertreter der Landesre-
gierungen, 

 
2. Vertretern der in mindestens zwei 

Landtagen durch Fraktionen oder 
Gruppen vertretenen Parteien in 
der Weise, dass jede Partei ent-
sprechend der Gesamtstärke der 
Fraktionen oder Gruppen je ange-
fangene fünfzig Abgeordnete ein 
Mitglied entsendet; - dabei kann im 
Rahmen dieser Bestimmung eine 
Gruppe nur eine Partei vertreten. 

 
(8) Dem Rundfunkrat bzw. dem Verwaltungs-

rat11 darf nur angehören, wer zu den ge-
setzgebenden Körperschaften der Länder 
wählbar ist und im Sendegebiet wohnt. 

 
(9) Die Mitglieder des Rundfunkrates haben 

bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben die 
Interessen der Allgemeinheit zu vertreten. 
Sie sind ihrer Amtsführung an Aufträge 
oder Weisungen nicht gebunden. 

 
§ 19 

Zusammensetzung des Rundfunkrates12 
 
(1) Der Rundfunkrat setzt sich zusammen 

aus: 
 

1. je einem Vertreter der Landesregie-
rungen, 

 
2. Vertretern der in mindestens zwei 

Landtagen durch Fraktionen oder 
Gruppen vertretenen Parteien in der 
Weise, dass jede Partei entspre-
chend der Gesamtstärke der Frakti-
onen oder Gruppen je angefangene 
fünfzig Abgeordnete ein Mitglied 
entsendet; - dabei kann im Rahmen 
dieser Bestimmung eine Gruppe nur 
eine Partei vertreten. Es wird in der 

                                                                                 
11 Ergebnis der Fachlichen Prüfung durch die Staatskanzleien. 
12 Noch keine abschließende Entscheidung über die Zusammensetzung des Rundfunkrats. Befassung der Ministerpräsidenten steht aus. 
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Reihenfolge Sachsen, Sachsen-
Anhalt und Thüringen entsandt. Die 
Auswahl der zu entsendenden Ver-
treter innerhalb eines Landes ist 
gemäß dem d'Hondt'schen Höchst-
zahlverfahren vorzunehmen, 

 
 
3. zwei Mitgliedern der evangelischen 

Kirchen, und zwar aus Sachsen und 
Thüringen, 

 
4. zwei Mitgliedern der katholischen 

Kirche, und zwar aus Sachsen-
Anhalt und Thüringen, 

 
5. einem Mitglied der jüdischen Kul-

tusgemeinden aus Sachsen, 
 
6. drei Mitgliedern der Arbeitnehmer-

verbände, und zwar je ein Mitglied 
aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und 
Thüringen, 

 
 
7. drei Mitgliedern der Arbeitgeberver-

bände, und zwar je ein Mitglied aus 
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thü-
ringen, 

 
8. drei Mitgliedern der Handwerksver-

bände, und zwar je ein Mitglied aus 

Es wird in der Reihenfolge Sach-
sen, Sachsen-Anhalt und Thürin-
gen entsandt. Die Auswahl der zu 
entsendenden Vertreter innerhalb 
eines Landes ist gemäß dem 
d’Hondt’schen Höchstzahlverfah-
ren vorzunehmen, 

 
3. zwei Mitgliedern der evangelischen 

Kirchen, und zwar aus Sachsen 
und Thüringen, 

 
4. zwei Mitgliedern der katholischen 

Kirche, und zwar aus Sachsen-
Anhalt und Thüringen, 

 
5. einem Mitglied der jüdischen Kul-

tusgemeinden aus Sachsen, 
 

6. drei Mitgliedern der Arbeitnehmer-
verbände, und zwar je ein Mitglied 
aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und 
Thüringen, 

 
 
7. drei Mitgliedern der Arbeitgeber-

verbände, und zwar je ein Mitglied 
aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und 
Thüringen, 

 
8. drei Mitgliedern der Handwerks-

verbände, und zwar je ein Mitglied 

Reihenfolge Sachsen, Sachsen-
Anhalt und Thüringen entsandt. Die 
Auswahl der zu entsendenden Ver-
treter innerhalb eines Landes ist 
gemäß dem d’Hondt’schen Höchst-
zahlverfahren vorzunehmen, 

 
 

[3. zwei Mitgliedern der evangelischen 
Kirchen, und zwar aus Sachsen und 
Thüringen, 

 
4. zwei Mitgliedern der katholischen 

Kirche, und zwar aus Sachsen-
Anhalt und Thüringen, 

 
5. einem Mitglied der jüdischen Kultus-

gemeinden aus Sachsen, 
 

6. drei vier Mitgliedern der Arbeitneh-
merverbände, und zwar je ein Mit-
glied aus Sachsen, und Sachsen-
Anhalt und zwei aus Thüringen, 

 
 
7. drei zwei Mitgliedern der Arbeitge-

berverbände, und zwar je ein Mit-
glied aus Sachsen, und Sachsen-
Anhalt und Thüringen, 

 
8. drei zwei Mitgliedern der Hand-

werksverbände, und zwar je ein Mit-
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Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thü-
ringen, 

 
9. drei Mitgliedern der kommunalen 

Spitzenverbände, und zwar je ein 
Mitglied aus Sachsen, Sachsen-
Anhalt und Thüringen, 

 
10. einem Mitglied der Industrie und 

Handelskammern, und zwar aus 
Sachsen, 

 
11. einem Mitglied der Bauernverbände, 

und zwar aus Sachsen-Anhalt, 
 
12. einem Mitglied des Deutschen 

Sportbundes, und zwar aus Sach-
sen, 

 
13. einem Mitglied der Jugendverbände, 

und zwar aus Thüringen, 
 
14. einem Mitglied der Frauenverbände, 

und zwar aus Sachsen-Anhalt, 
 
15. einem Mitglied der Vereinigung der 

Opfer des Stalinismus, und zwar 
aus Sachsen, 

 
 
 
 

aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und 
Thüringen, 

 
 
9. drei Mitgliedern der kommunalen 

Spitzenverbände, und zwar je ein 
Mitglied aus Sachsen, Sachsen-
Anhalt und Thüringen, 

 
10. einem Mitglied der Industrie und 

Handelskammern, und zwar aus 
Sachsen, 

 
11. einem Mitglied der Bauernverbän-

de, und zwar aus Sachsen-Anhalt, 
 
12. einem Mitglied des Deutschen 

Sportbundes, und zwar aus Sach-
sen, 

 
13. einem Mitglied der Jugendverbän-

de, und zwar aus Thüringen, 
 
14. einem Mitglied der Frauenverbän-

de, und zwar aus Sachsen-Anhalt, 
 
15. einem Mitglied der Vereinigung der 

Opfer des Stalinismus, und zwar 
aus Sachsen, 

 
 [16.  einem Mitglied der Domowina, 

Bund Lausitzer Sorben e.V., und 

glied aus Sachsen, Sachsen-Anhalt 
und Thüringen,]13 

 
 
9. drei Mitgliedern der kommunalen 

Spitzenverbände, und zwar je ein 
Mitglied aus Sachsen, Sachsen-
Anhalt und Thüringen, 

 
10. einem Mitglied der Industrie und 

Handelskammern, und zwar aus 
Sachsen, 

 
11. einem Mitglied der Bauernverbände, 

und zwar aus Sachsen-Anhalt, 
 
12. einem Mitglied des Deutschen 

Sportbundes, und zwar aus Sach-
sen, 

 
13. einem Mitglied der Jugendverbände, 

und zwar aus Thüringen, 
 
14. einem Mitglied der Frauenverbände, 

und zwar aus Sachsen-Anhalt, 
 
15. einem Mitglied der Vereinigung der 

Opfer des Stalinismus, und zwar aus 
Sachsen, 

 
 
 

                                                                                 
13 Eine abschließende Entscheidung über die Anzahl und regionale Verteilung der Nummern 3 bis 8 steht noch aus. 
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16. je einem Mitglied acht weiterer ge-

sellschaftlich bedeutsamer Organi-
sationen und Gruppen, von denen 
die gesetzgebende Körperschaft 
des Landes Sachsen vier und die 
des Landes Sachsen-Anhalt sowie 
des Landes Thüringen je zwei be-
stimmen. 

 
(2) In den Fällen des Absatzes 1 Nummer 3 

bis 5 und 10 bis 15 können die dort ge-
nannten Organisationen und Gruppen für 
die jeweilige Amtszeit des Rundfunkrates 
eine abweichende Länderzuordnung ver-
einbaren. Hierdurch darf die Zahl der auf 
die jeweiligen Länder entfallenden Mit-
glieder nicht verändert werden. 

 
(3) Weitere gesellschaftlich bedeutsame Or-

ganisationen und Gruppen nach Absatz 1 
Nummer 16 können sich bis spätestens 

zwar aus Sachsen, 
 
17. einem Mitglied der Landesarbeits-

gemeinschaft der Familienverbän-
de in Sachsen-Anhalt (LAGF), und 
zwar aus Sachsen-Anhalt, 

 
18. einem Mitglied [NN], und zwar aus 

Thüringen,] 
 

16 [19]. je einem Mitglied acht weiterer 
gesellschaftlich bedeutsamer Or-
ganisationen und Gruppen, von 
denen die gesetzgebende Körper-
schaft des Landes Sachsen vier 
und die des Landes Sachsen-
Anhalt sowie Thüringen je zwei be-
stimmen. 

 
(2) In den Fällen des Absatzes 1 Nummer 3 

bis 5 und 10 bis 15 können die dort ge-
nannten Organisationen und Gruppen für 
die jeweilige Amtszeit des Rundfunkrates 
eine abweichende Länderzuordnung 
vereinbaren. Hierdurch darf die Zahl der 
auf die jeweiligen Länder entfallenden 
Mitglieder nicht verändert werden. 

 
(3) Weitere gesellschaftlich bedeutsame Or-

ganisationen und Gruppen nach Absatz 
1 Nummer 16 können sich bis spätestens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16. je einem Mitglied acht elf weiterer 

gesellschaftlich bedeutsamer Orga-
nisationen und Gruppen, von denen 
die gesetzgebende Körperschaft des 
Landes Sachsen vier fünf und die 
des Landes Sachsen-Anhalt sowie 
Thüringen je zwei drei bestimmen.14 

 
 

(2) In den Fällen des Absatzes 1 Nummer 3 
bis 5 und 10 bis 15 können die dort ge-
nannten Organisationen und Gruppen für 
die jeweilige Amtszeit des Rundfunkrates 
eine abweichende Länderzuordnung ver-
einbaren. Hierdurch darf die Zahl der auf 
die jeweiligen Länder entfallenden Mitglie-
der nicht verändert werden. 

 
(3) Weitere gesellschaftlich bedeutsame Or-

ganisationen und Gruppen nach Absatz 1 
Nummer 16 können sich bis spätestens 

                                                                                 
14 Geeint ist, dass der bisherige regionale Proporz (SN 17 - ST 13 - TH 13) zwischen den Ländern Orientierungsmaßstab für weitere Aufstockungen sein soll. Über 
die Aufnahme weiterer Mitglieder (Sorben) und die endgültige Zahl der Sitze nach Ziffer 16 ist noch von den Ministerpräsidenten zu entscheiden. 
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vier Monate vor Ablauf der Amtszeit des 
Rundfunkrates bei der gesetzgebenden 
Körperschaft des Landes, in dessen Ge-
biet sie wirken, um einen Sitz im Rund-
funkrat bewerben. Die gesetzgebende 
Körperschaft des jeweiligen Landes be-
stimmt entsprechend den Grundsätzen 
der Verhältniswahl nach dem Höchstzahl-
verfahren d'Hondt' für jeweils eine Amts-
periode des Rundfunkrats, welcher der 
Organisationen oder Gruppen, die sich 
beworben haben, ein Sitz zusteht. Bei 
dem Verfahren nach Satz 2 sind Listen-
verbindungen ausgeschlossen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Die Organisationen und Gruppen, denen 

nach den Absätzen 1 bis 3 Sitze im Rund-
funkrat zustehen, entsenden die Mitglie-
der in eigener Verantwortung und unter-
richten den Vorsitzenden des amtierenden 
Rundfunkrates. Dieser stellt die ord-
nungsgemäße Entsendung fest. Die ent-
sendende Stelle nach Satz 1 kann das 
von ihr benannte Mitglied bei Verlust der 
Mitgliedschaft abberufen. 

 
 

vier sechs Monate vor Ablauf der Amts-
zeit des Rundfunkrates bei dem der ge-
setzgebenden Körperschaft Landtag des 
Landes, in dessen Gebiet sie wirken, um 
einen Sitz im Rundfunkrat bewerben. Die 
gesetzgebende Körperschaft des jeweili-
gen Landes bestimmt entsprechend den 
Grundsätzen der Verhältniswahl nach 
dem Höchstzahlverfahren d'Hondt' be-
stimmt mit einer Mehrheit von zwei Drit-
teln seiner gesetzlichen Mitgliedern für 
jeweils eine Amtsperiode des Rund-
funkrats, welcher der Organisationen o-
der Gruppen, die sich beworben haben, 
ein Sitz zusteht. Bei dem Verfahren nach 
Satz 2 sind Listenverbindungen ausge-
schlossen. Der jeweilige Landtag infor-
miert den Vorsitzenden des Rund-
funkrats und die betroffenen Organisati-
onen und Gruppen über den jeweils ge-
fassten Beschluss. 

 
(4) Die Organisationen und Gruppen, denen 

nach den Absätzen 1 bis 3 Sitze im 
Rundfunkrat zustehen, entsenden die 
Mitglieder in eigener Verantwortung. Da-
bei sind Frauen und Männer angemes-
sen zu berücksichtigen. Sofern ein neues 
Mitglied entsandt wird, soll einem Mann 
eine Frau und einer Frau ein Mann nach-
folgen. Die Organisationen und Gruppen 
unterrichten den Vorsitzenden des amtie-
renden Rundfunkrates über ihre Ent-
scheidung. Dieser stellt die ordnungsge-

vier sechs Monate vor Ablauf der Amtszeit 
des Rundfunkrates bei dem der gesetzge-
benden Körperschaft Landtag des Landes, 
in dessen Gebiet sie wirken, um einen Sitz 
im Rundfunkrat bewerben. Die gesetzge-
bende Körperschaft des jeweiligen Landes 
bestimmt entsprechend den Grundsätzen 
der Verhältniswahl nach dem Höchstzahl-
verfahren d'Hondt' bestimmt mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln seiner gesetzli-
chen Mitgliedern für jeweils eine Amtspe-
riode des Rundfunkrats, welcher der Or-
ganisationen oder Gruppen, die sich be-
worben haben, ein Sitz zusteht. Bei dem 
Verfahren nach Satz 2 sind Listenverbin-
dungen ausgeschlossen. Der jeweilige 
Landtag informiert den Vorsitzenden des 
Rundfunkrats und die betroffenen Organi-
sationen und Gruppen über den jeweils 
gefassten Beschluss. 

 
 
(4) Die Organisationen und Gruppen, denen 

nach den Absätzen 1 bis 3 Sitze im Rund-
funkrat zustehen, entsenden die Mitglieder 
in eigener Verantwortung. Dabei sind 
Frauen und Männer angemessen zu be-
rücksichtigen. Sofern ein neues Mitglied 
entsandt wird, soll einem Mann eine Frau 
und einer Frau ein Mann nachfolgen. Die 
Organisationen und Gruppen unterrichten 
den Vorsitzenden des amtierenden Rund-
funkrates über ihre Entscheidung. Dieser 
stellt die ordnungsgemäße Entsendung 
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(5) Solange und soweit Mitglieder in den 

Rundfunkrat nicht entsandt werden, ver-
ringert sich die Mitgliederzahl entspre-
chend. Scheidet ein Mitglied des Rund-
funkrates vorzeitig aus, ist für den Rest 
der Amtszeit ein Nachfolger nach den für 
die Entsendung des ausgeschiedenen 
Mitglieds geltenden Vorschriften zu be-
stimmen. 

 
§ 20 

Aufgaben des Rundfunkrats 
 
(1) Der Rundfunkrat vertritt die Interessen der 

Allgemeinheit auf dem Gebiet des Rund-
funks; dabei trägt er der Vielfalt der Mei-
nungen der Bürger Rechnung. Er wacht 
darüber, dass der MDR seine Aufgabe 
nach dem Staatsvertrag erfüllt, soweit 
nicht der Verwaltungsrat zuständig ist, 
und übt die ihm hierzu eingeräumten Kon-

mäße Entsendung fest. Die entsen-
dungsberechtigten Stellen haben auf 
Verlangen des Vorsitzenden des amtie-
renden Rundfunkrates alle Angaben zu 
machen, die zur Nachprüfung der Vo-
raussetzungen erforderlich sind. Sind 
mehrere Verbände zur Entsendung be-
rechtigt und kommt es zwischen diesen 
zu keiner Einigung, bestimmt der Rund-
funkrat mit der Mehrheit der stimmbe-
rechtigten Mitglieder den zur Entsendung 
berechtigten Verband. 

 
(5) Solange und soweit Mitglieder in den 

Rundfunkrat nicht entsandt werden, ver-
ringert sich die Mitgliederzahl entspre-
chend. Scheidet ein Mitglied des Rund-
funkrates vorzeitig aus, ist für den Rest 
der Amtszeit ein Nachfolger nach den für 
die Entsendung des ausgeschiedenen 
Mitglieds geltenden Vorschriften zu be-
stimmen.   

 
§ 20 

Aufgaben des Rundfunkrats 
 
(1) Der Rundfunkrat wacht darüber, dass der 

MDR seinen staatsvertraglichen Auftrag 
erfüllt, soweit nicht der Verwaltungsrat 
zuständig ist, und übt die ihm hierzu ein-
geräumten Kontrollrechte aus. Der Rund-
funkrat Er vertritt die Interessen der All-
gemeinheit auf dem Gebiet des Rund-
funks; dabei und trägt dabei er der Viel-

fest. Die entsendungsberechtigten Stellen 
haben auf Verlangen des Vorsitzenden 
des amtierenden Rundfunkrates alle An-
gaben zu machen, die zur Nachprüfung 
der Voraussetzungen erforderlich sind. 
Sind mehrere Verbände zur Entsendung 
berechtigt und kommt es zwischen diesen 
zu keiner Einigung, bestimmt der Rund-
funkrat mit der Mehrheit der stimmberech-
tigten Mitglieder den zur Entsendung be-
rechtigten Verband. 

 
 
(5) Solange und soweit Mitglieder in den 

Rundfunkrat nicht entsandt werden, ver-
ringert sich die Mitgliederzahl entspre-
chend. Scheidet ein Mitglied des Rund-
funkrates vorzeitig aus, ist für den Rest 
der Amtszeit ein Nachfolger nach den für 
die Entsendung des ausgeschiedenen 
Mitglieds geltenden Vorschriften zu be-
stimmen.   

 
§ 20 

Aufgaben des Rundfunkrats 
 
(1) Der Rundfunkrat wacht darüber, dass der 

MDR seinen staatsvertraglichen Auftrag 
erfüllt, soweit nicht der Verwaltungsrat zu-
ständig ist, und übt die ihm hierzu einge-
räumten Kontrollrechte aus. Der Rund-
funkrat Er vertritt die Interessen der All-
gemeinheit auf dem Gebiet des Rund-
funks; dabei und trägt dabei er der Vielfalt 
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trollrechte aus. 
 
 
 
 
 
 
(2) Der Rundfunkrat überwacht die Einhal-

tung der für die Programme geltenden 
Grundsätze (§§ 6, 8 und 9) und hierzu er-
lassener Richtlinien und berät den Inten-
danten in allgemeinen Programmangele-
genheiten. Er kann feststellen, dass ein-
zelne Sendungen gegen diese Grundsät-
ze verstoßen und den Intendanten mit 
schriftlicher Begründung auffordern, einen 
festgestellten Verstoß nicht fortzusetzen 
oder künftig zu unterlassen. Soweit die 
Landesprogramme nach § 4 Absatz 2 
Satz 1 vom Direktor des Landesfunkhau-
ses verantwortet werden, treten die Mit-
glieder des Rundfunkrates des jeweiligen 
Landes an die Stelle des Rundfunkrates. 

 
 
 
(3) Der Vorschlag des Intendanten für die Be-

rufung eines Landesfunkhausdirektors 
bedarf der Zustimmung des Rundfunkra-
tes. Die Berufung erfolgt auf Zeit und darf 
nicht gegen das Votum der Mehrheit der 
Mitglieder des Rundfunkrates, in deren 
Land das Funkhaus liegt, erfolgen. 

 

falt der Meinungen der Bürger Rech-
nung. Er wacht darüber, dass der MDR 
seine Aufgabe nach dem Staatsvertrag 
erfüllt, soweit nicht der Verwaltungsrat 
zuständig ist, und übt die ihm hierzu ein-
geräumten Kontrollrechte aus. 

 
(2) Der Rundfunkrat überwacht die Einhal-

tung der für die Programme Angebote 
geltenden Grundsätze (§§ 6, und 8 und 
9) und hierzu erlassener Richtlinien und 
berät den Intendanten in allgemeinen 
Programmangelegenheiten Angelegen-
heiten der Angebote. Er kann feststellen, 
dass einzelne Sendungen Angebote ge-
gen diese Grundsätze verstoßen und 
den Intendanten mit schriftlicher Begrün-
dung auffordern, einen festgestellten 
Verstoß nicht fortzusetzen oder künftig 
zu unterlassen. Soweit die Landespro-
grammeAngebote nach § 4 Absatz 2 
Satz 1 vom Direktor des Landesfunkhau-
ses verantwortet werden, treten die Mit-
glieder des Rundfunkrates des jeweiligen 
Landes an die Stelle des Rundfunkrates. 

 
(3) Der Vorschlag des Intendanten für die 

Berufung eines Landesfunkhausdirektors 
bedarf der Zustimmung des Rundfunkra-
tes. Die Berufung erfolgt auf Zeit und darf 
nicht gegen das Votum der Mehrheit der 
Mitglieder des Rundfunkrates, in deren 
Land das Funkhaus liegt, erfolgen. 

 

der Meinungen der Bürger Rechnung. Er 
wacht darüber, dass der MDR seine Auf-
gabe nach dem Staatsvertrag erfüllt, so-
weit nicht der Verwaltungsrat zuständig ist, 
und übt die ihm hierzu eingeräumten Kon-
trollrechte aus. 

 
(2) Der Rundfunkrat überwacht die Einhaltung 

der für die Programme Angebote gelten-
den Grundsätze (§§ 6, und 8 und 9) und 
hierzu erlassener Richtlinien und berät 
den Intendanten in allgemeinen Pro-
grammangelegenheiten Angelegenheiten 
der Angebote. Er kann feststellen, dass 
einzelne Sendungen Angebote gegen die-
se Grundsätze verstoßen und den Inten-
danten mit schriftlicher Begründung auf-
fordern, einen festgestellten Verstoß nicht 
fortzusetzen oder künftig zu unterlassen. 
Soweit die LandesprogrammeAngebote 
nach § 4 Absatz 2 Satz 1 vom Direktor des 
Landesfunkhauses verantwortet werden, 
treten die Mitglieder des Rundfunkrates 
des jeweiligen Landes an die Stelle des 
Rundfunkrates. 

 
(3) Der Vorschlag des Intendanten für die Be-

rufung eines Landesfunkhausdirektors be-
darf der Zustimmung des Rundfunkrates. 
Die Berufung erfolgt auf Zeit und darf nicht 
gegen das Votum der Mehrheit der Mit-
glieder des Rundfunkrates, in deren Land 
das Funkhaus liegt, erfolgen. 
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(4) Der Rundfunkrat hat ferner folgende Auf-
gaben: 

 
1. Beschlussfassung über die Satzung 

im Benehmen mit dem Verwaltungs-
rat, 

 
2. Beschlussfassung über Richtlinien 

der Programmgestaltung, 
 
3. Wahl und Abberufung des Intendan-

ten, 
 
4. Zustimmung zur Berufung der Pro-

grammdirektoren, des Verwaltungs-
direktors, des Betriebsdirektors 
(Technik und Produktion) und des 
juristischen Direktors, 

 
5. Wahl und Abberufung der Mitglieder 

des Verwaltungsrates, 
 
6. Genehmigung des Wirtschaftspla-

nes; dabei kann der Rundfunkrat 
über den vom Verwaltungsrat fest-
gestellten Gesamtansatz der Auf-
wendungen nicht hinausgehen, 

 
7. Genehmigung des Jahresabschlus-

ses, 
 
8. Zustimmung bei der Übernahme von 

Verpflichtungen im Wert von mehr 
als 10 Millionen DM bei Verträgen 

(4) Der Rundfunkrat hat ferner folgende Auf-
gaben: 

 
1. Beschlussfassung über die Sat-

zung im Benehmen mit dem Ver-
waltungsrat, 

 
2. Beschlussfassung über Richtlinien 

der ProgrammAngebotsgestaltung, 
 
3. Wahl und Abberufung des Inten-

danten, 
 
4. Zustimmung zur Berufung der Pro-

grammdDirektoren des Verwal-
tungsdirektors, des Betriebsdirek-
tors (Technik und Produktion) und 
des juristischen Direktors, 

 
5. Wahl und Abberufung der Mitglie-

der des Verwaltungsrates, 
 
6. Genehmigung des Wirtschaftspla-

nes; dabei kann der Rundfunkrat 
über den vom Verwaltungsrat fest-
gestellten Gesamtansatz der Auf-
wendungen nicht hinausgehen, 

 
7. Genehmigung des Jahresab-

schlusses, 
 
8. Zustimmung bei der Übernahme 

von Verpflichtungen im Wert von 
mehr als 10 5 Millionen DM Euro 

(4) Der Rundfunkrat hat ferner folgende Auf-
gaben: 

 
1. Beschlussfassung über die Satzung 

im Benehmen mit dem Verwaltungs-
rat, 

 
2. Beschlussfassung über Richtlinien 

der ProgrammAngebotsgestaltung, 
 
3. Wahl und Abberufung des Intendan-

ten, 
 
4. Zustimmung zur Berufung der Pro-

grammdDirektoren des Verwal-
tungsdirektors, des Betriebsdirektors 
(Technik und Produktion) und des ju-
ristischen Direktors, 

 
5. Wahl und Abberufung der Mitglieder 

des Verwaltungsrates, 
 
6. Genehmigung des Wirtschaftspla-

nes; dabei kann der Rundfunkrat 
über den vom Verwaltungsrat fest-
gestellten Gesamtansatz der Auf-
wendungen nicht hinausgehen, 

 
7. Genehmigung des Jahresabschlus-

ses, 
 
8. Zustimmung bei der Übernahme von 

Verpflichtungen im Wert von mehr 
als 10 2 Millionen DM Euro bei Ver-
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über die Herstellung oder den Er-
werb von Programmteilen, 

 
 
9. Zustimmung zu Kooperationen der 

Landesfunkhäuser mit Dritten ge-
mäß § 4 Absatz 5 Satz 3, soweit 
diese von besonderem Gewicht und 
von längerer Dauer sind. 

 
(5) Bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben 

sind dem Rundfunkrat und seinen Aus-
schüssen vom Intendanten und vom Ver-
waltungsrat Auskünfte zu erteilen und 
Einsicht in die Unterlagen des MDR zu 
gewähren. 

 
 

§ 21 
Amtszeit und Vorsitz des Rundfunkrates 

 
(1) Die Amtszeit des Rundfunkrates beträgt 

sechs Jahre und beginnt mit seinem ers-
ten Zusammentritt. Nach Ablauf der Amts-
zeit führt der Rundfunkrat die Geschäfte 
bis zum Zusammentritt des neuen Rund-
funkrates. Die Mitgliedschaft im Rundfunk-
rat endet, wenn ein Ausschließungsgrund 
nach §18 Absätze 2 bis 5 eintritt oder eine 
persönliche Voraussetzung nach § 18 Ab-
satz 6 fortfällt oder eine Feststellung nach 
§ 18 Absatz 9 Satz 3 getroffen wird. 

 
 

bei Verträgen über die Herstellung 
oder den Erwerb von Programmtei-
len, 

 
9. Zustimmung zu Kooperationen der 

Landesfunkhäuser mit Dritten ge-
mäß § 4 Absatz 5 Satz 3, soweit 
diese von besonderem Gewicht 
und von längerer Dauer sind. 

 
(5) Bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben 

sind dem Rundfunkrat und seinen Aus-
schüssen vom Intendanten und vom 
Verwaltungsrat Auskünfte zu erteilen und 
Einsicht in die Unterlagen des MDR zu 
gewähren. 

 
 

§ 21 
Amtszeit und Vorsitz des Rundfunkrates 

 
(1) Die Amtszeit des Rundfunkrates beträgt 

sechs Jahre und beginnt mit seinem ers-
ten Zusammentritt. Nach Ablauf der 
Amtszeit führt der Rundfunkrat die Ge-
schäfte bis zum Zusammentritt des neuen 
Rundfunkrates. Die Mitgliedschaft im 
Rundfunkrat endet, wenn ein Ausschlie-
ßungsgrund nach §18 Absätze 2 bis 5 
eintritt oder eine persönliche Vorausset-
zung nach § 18 Absatz 6 fortfällt oder ei-
ne Feststellung nach § 18 Absatz 9 Satz 
3 getroffen wird. 

 

trägen über die Herstellung oder den 
Erwerb von Programmteilen, 

 
 
9. Zustimmung zu Kooperationen der 

Landesfunkhäuser mit Dritten ge-
mäß § 4 Absatz 5 Satz 3, soweit 
diese von besonderem Gewicht und 
von längerer Dauer sind. 

 
(5) Bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben 

sind dem Rundfunkrat und seinen Aus-
schüssen vom Intendanten und vom Ver-
waltungsrat Auskünfte zu erteilen und Ein-
sicht in die Unterlagen des MDR zu ge-
währen. 

 
 

§ 21 
Amtszeit und Vorsitz des Rundfunkrates 

 
(1) Die Amtszeit des Rundfunkrates beträgt 

sechs Jahre und beginnt mit seinem ersten 
Zusammentritt. Nach Ablauf der Amtszeit 
führt der Rundfunkrat die Geschäfte bis 
zum Zusammentritt des neuen Rundfunkra-
tes. Die Mitgliedschaft im Rundfunkrat en-
det, wenn ein Ausschließungsgrund nach 
§18 Absätze 2 bis 5 eintritt oder eine per-
sönliche Voraussetzung nach § 18 Absatz 
6 fortfällt oder eine Feststellung nach § 18 
Absatz 9 Satz 3 getroffen wird. 
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(2) Die Mitgliedschaft im Rundfunkrat er-
lischt vorzeitig durch: 

 
a) Niederlegung des Amtes, 
 
b) Verlust der Fähigkeit, Rechte aus öffent-

lichen Wahlen zu erlangen oder öffentli-
che Ämter zu bekleiden, 

 
c) Eintritt der Geschäftsunfähigkeit oder der 

Voraussetzungen der rechtlichen Be-
treuung nach § 1896 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches, 

 
d)  Eintritt des Todes, 
 
e) Eintritt eines der in den § 18 Absätzen 4 

und 5 Satz 2 genannten Ausschluss-
gründe, 

 
f) Feststellung einer Interessenkollision 

nach § 18 Absatz 5 Satz 1 oder Absatz 7 
oder 

 
g) Abberufung aus wichtigem Grund durch 

die entsendungsberechtigte Stelle; ein 
wichtiger Grund liegt insbesondere vor, 
wenn ein Mitglied aus der entsendungs-
berechtigten Stelle ausgeschieden ist. 

 
Das Vorliegen der Erlöschensgründe nach 
Satz 1 lit. a) bis e) gibt der Vorsitzende des 
Rundfunkrates dem Rundfunkrat bekannt. 
Über das Erlöschen der Mitgliedschaft nach 

(2) Die Mitgliedschaft im Rundfunkrat erlischt 
vorzeitig durch: 

 
a) Niederlegung des Amtes, 
 
b) Verlust der Fähigkeit, Rechte aus öffentli-

chen Wahlen zu erlangen oder öffentliche 
Ämter zu bekleiden, 

 
c) Eintritt der Geschäftsunfähigkeit oder der 

Voraussetzungen der rechtlichen Betreu-
ung nach § 1896 des Bürgerlichen Ge-
setzbuches, 

 
d)  Eintritt des Todes, 
 
e) Eintritt eines der in den § 18 Absätzen 4 

und 5 Satz 2 genannten Ausschlussgrün-
de, 

 
f) Feststellung einer Interessenkollision nach 

§ 18 Absatz 5 Satz 1 oder Absatz 7 oder 
 
g) Abberufung aus wichtigem Grund durch 

die entsendungsberechtigte Stelle; ein 
wichtiger Grund liegt insbesondere vor, 
wenn ein Mitglied aus der entsendungsbe-
rechtigten Stelle ausgeschieden ist. 

 
 
Das Vorliegen der Erlöschensgründe nach Satz 
1 lit. a) bis e) gibt der Vorsitzende des Rund-
funkrates dem Rundfunkrat bekannt. Über das 
Erlöschen der Mitgliedschaft nach Satz 1 lit. f) 
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(2) Der Rundfunkrat wählt seinen Vorsitzen-

den und einen ersten und zweiten Stell-
vertreter für die Dauer von zwei Jahren. 
Der Vorsitzende und die beiden Stellver-
treter müssen jeweils verschiedenen Län-
dern angehören. Der Vorsitz wechselt 
nach Ländern in der Reihenfolge Sachsen 
- Sachsen Anhalt - Thüringen. Der Rund-
funkrat kann bei Zustimmung von mindes-
tens zwei Dritteln seiner Mitglieder im Ein-
zelfall eine abweichende Regelung tref-
fen. 

 
 
(3) Die Mitglieder des Rundfunkrates haben 

Anspruch auf Aufwandsentschädigung, 
Ersatz von Reisekosten sowie auf Tage-
gelder und Übernachtungsgelder nach 
Maßgabe der Satzung. 

 
§ 22 

Satz 1 lit. f) und g) entscheidet der Rundfunk-
rat. Bis zur Entscheidung nach Satz 3 behält 
das betroffene Mitglied seine Rechte und 
Pflichten, es sei denn, der Rundfunkrat be-
schließt mit einer Mehrheit von zwei Dritteln 
seiner gesetzlichen Mitglieder, dass der Be-
troffene bis zur Entscheidung nicht an den Ar-
beiten des Rundfunkrates teilnehmen kann. 
Das betroffene Mitglied darf an der Beratung 
und Entscheidung nicht mitwirken. 

 
(3) Der Rundfunkrat wählt seinen Vorsitzen-

den und einen ersten und zweiten Stell-
vertreter für die Dauer von zwei Jahren. 
Der Vorsitzende und die beiden Stellver-
treter müssen jeweils verschiedenen 
Ländern angehören. Der Vorsitz wech-
selt nach Ländern in der Reihenfolge 
Sachsen - Sachsen Anhalt - Thüringen. 
Der Rundfunkrat kann bei Zustimmung 
von mindestens zwei Dritteln seiner Mit-
glieder im Einzelfall in begründeten Aus-
nahmefällen eine abweichende Rege-
lung treffen. 

 
(4) Die Mitglieder des Rundfunkrates haben 

Anspruch auf Aufwandsentschädigung, 
Ersatz von Reisekosten sowie auf Tage-
gelder und Übernachtungsgelder nach 
Maßgabe der Satzung. 

 
§ 22 

und g) entscheidet der Rundfunkrat. Bis zur Ent-
scheidung nach Satz 3 behält das betroffene 
Mitglied seine Rechte und Pflichten, es sei denn, 
der Rundfunkrat beschließt mit einer Mehrheit 
von zwei Dritteln seiner gesetzlichen Mitglieder, 
dass der Betroffene bis zur Entscheidung nicht 
an den Arbeiten des Rundfunkrates teilnehmen 
kann. Das betroffene Mitglied darf an der Bera-
tung und Entscheidung nicht mitwirken.15 

 
 

(3) Der Rundfunkrat wählt seinen Vorsitzen-
den und einen ersten und zweiten Stellver-
treter für die Dauer von zwei Jahren. Der 
Vorsitzende und die beiden Stellvertreter 
müssen jeweils verschiedenen Ländern 
angehören. Der Vorsitz wechselt nach 
Ländern in der Reihenfolge Sachsen - 
Sachsen Anhalt - Thüringen. Der Rund-
funkrat kann bei Zustimmung von mindes-
tens zwei Dritteln seiner Mitglieder im Ein-
zelfall in begründeten Ausnahmefällen ei-
ne abweichende Regelung treffen. 

 
 
(4) Die Mitglieder des Rundfunkrates haben 

Anspruch auf Aufwandsentschädigung, 
Ersatz von Reisekosten sowie auf Tage-
gelder und Übernachtungsgelder nach 
Maßgabe der Satzung. 

 
§ 22 

                                                                                 
15 Ergebnis der Fachlichen Prüfung durch die Staatskanzleien. 
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Sitzungen des Rundfunkrates 
 
 
(1) Die Sitzungen des Rundfunkrates finden 

nach Maßgabe der Satzung statt. 
 
 
(2) Die Mitglieder des Verwaltungsrates so-

wie der Intendant, die Direktoren und die 
Landesfunkhausdirektoren können an den 
Sitzungen des Rundfunkrates beratend 
teilnehmen. Auf Verlangen des Rund-
funkrates sind der Vorsitzende des Ver-
waltungsrates sowie der Intendant, die Di-
rektoren und die Landesfunkhausdirekto-
ren hierzu verpflichtet. 

 
(3) Der Rundfunkrat kann beschließen, daß 

die Personalvertretung ein Mitglied zu be-
stimmten Sitzungen entsenden kann; ihm 
wird auf Verlangen zu Angelegenheiten 
seines Aufgabenbereichs das Wort erteilt. 

 
 
 
(4) Die Regierungen der Länder sind berech-

tigt, zu den Sitzungen des Rundfunkrates 
je einen Vertreter zu entsenden. Diese 
Vertreter sind jederzeit zu hören. 

 
 
 
 
 

Sitzungen des Rundfunkrates und Öffent-
lichkeit  

 
(1) Die Sitzungen des Rundfunkrates finden 

nach den nachfolgenden Bestimmungen, 
im Übrigen nach Maßgabe der Satzung 
statt. 

 
(2) Die Mitglieder des Verwaltungsrates so-

wie der Intendant, die Direktoren und die 
Landesfunkhausdirektoren können an 
den Sitzungen des Rundfunkrates bera-
tend teilnehmen. Auf Verlangen des 
Rundfunkrates sind der Vorsitzende des 
Verwaltungsrates sowie der Intendant, 
die Direktoren und die Landesfunkhaus-
direktoren hierzu verpflichtet. 

 
(3) Der Rundfunkrat kann beschließen, daß 

die Die Personalvertretung und die Ver-
tretung der Freien Mitarbeiter können je-
weils einen Mitglied Vertreter zu be-
stimmten Sitzungen entsenden. kann; 
ihm Ihnen wird auf Verlangen zu Angele-
genheiten seines ihrer Aufgabenbe-
reichse das Wort erteilt. 

 
(4) Die Regierungen der Länder sind be-

rechtigt, zu den Sitzungen des Rund-
funkrates je einen Vertreter der Rechts-
aufsicht (§ 37) zu entsenden. Diese Ver-
treter sind jederzeit zu hören. 

 
(5) Die Sitzungen des Rundfunkrates sind 

Sitzungen des Rundfunkrates und Öffent-
lichkeit  

 
(1) Die Sitzungen des Rundfunkrates finden 

nach den nachfolgenden Bestimmungen, 
im Übrigen nach Maßgabe der Satzung 
statt. 

 
(2) Die Mitglieder des Verwaltungsrates sowie 

der Intendant, die Direktoren und die Lan-
desfunkhausdirektoren können an den Sit-
zungen des Rundfunkrates beratend teil-
nehmen. Auf Verlangen des Rundfunkra-
tes sind der Vorsitzende des Verwaltungs-
rates sowie der Intendant, die Direktoren 
und die Landesfunkhausdirektoren hierzu 
verpflichtet. 

 
(3) Der Rundfunkrat kann beschließen, daß 

die Die Personalvertretung und die Vertre-
tung der Freien Mitarbeiter können jeweils 
einen Mitglied Vertreter zu bestimmten 
Sitzungen entsenden. kann; ihm Ihnen 
wird auf Verlangen zu Angelegenheiten 
seines ihrer Aufgabenbereichse das Wort 
erteilt. 

 
(4) Die Regierungen der Länder sind berech-

tigt, zu den Sitzungen des Rundfunkrates 
je einen Vertreter der Rechtsaufsicht (§ 
37) zu entsenden. Diese Vertreter sind je-
derzeit zu hören. 

 
(5) Die Sitzungen des Rundfunkrates sind öf-
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§ 23 
Beschlüsse des Rundfunkrates 

 
 
(1) Der Rundfunkrat ist beschlussfähig, wenn 

alle Mitglieder nach näherer Vorschrift der 
Satzung geladen wurden und mindestens 
zwei Drittel seiner Mitglieder anwesend 
sind. 

 
(2) Ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschie-

nenen ist der Rundfunkrat beschlussfähig, 
wenn eine wegen Nichterscheinens der 
erforderlichen Mitgliederzahl beschlussun-
fähige Versammlung binnen angemesse-
ner Frist erneut einberufen wird. 

 
 
(3) Der Rundfunkrat fasst seine Beschlüsse 

mit der einfachen Mehrheit der abgege-
benen Stimmen, soweit dieser Staatsver-
trag nichts anderes bestimmt. Dasselbe 
gilt für Wahlen. Für Beschlüsse und Wah-

öffentlich. In begründeten Ausnahmefäl-
len kann der Rundfunkrat den Aus-
schluss der Öffentlichkeit beschließen. 
Personalangelegenheiten, die aus Grün-
den des Persönlichkeitsschutzes vertrau-
lich sind und Angelegenheiten, in wel-
chen die Offenlegung von Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnissen Dritter unver-
meidlich ist, sind stets unter Ausschluss 
der Öffentlichkeit zu behandeln. 

 
§ 23 

Beschlüsse und Arbeitsweise des Rund-
funkrates 

 
(1) Der Rundfunkrat ist beschlussfähig, 

wenn alle Mitglieder nach näherer Vor-
schrift der Satzung geladen wurden und 
mindestens zwei Drittel seiner Mitglieder 
anwesend sind. 

 
(2) Ohne Rücksicht auf die Zahl der Er-

schienenen ist der Rundfunkrat be-
schlussfähig, wenn eine wegen Nichter-
scheinens der erforderlichen Mitglieder-
zahl beschlussunfähige Versammlung 
binnen angemessener Frist erneut einbe-
rufen wird. 

 
(3) Der Rundfunkrat fasst seine Beschlüsse 

mit der einfachen Mehrheit der abgege-
benen Stimmen, soweit dieser Staatsver-
trag nichts anderes bestimmt. Dasselbe 
gilt für Wahlen. Für Beschlüsse und 

fentlich. In begründeten Ausnahmefällen 
kann der Rundfunkrat den Ausschluss der 
Öffentlichkeit beschließen. Personalange-
legenheiten, die aus Gründen des Persön-
lichkeitsschutzes vertraulich sind und An-
gelegenheiten, in welchen die Offenlegung 
von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen 
Dritter unvermeidlich ist, sind stets unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit zu behan-
deln. 

 
§ 23 

Beschlüsse und Arbeitsweise des Rund-
funkrates 

 
(1) Der Rundfunkrat ist beschlussfähig, wenn 

alle Mitglieder nach näherer Vorschrift der 
Satzung geladen wurden und mindestens 
zwei Drittel seiner Mitglieder anwesend 
sind. 

 
(2) Ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschie-

nenen ist der Rundfunkrat beschlussfähig, 
wenn eine wegen Nichterscheinens der er-
forderlichen Mitgliederzahl beschlussunfä-
hige Versammlung binnen angemessener 
Frist erneut einberufen wird. 

 
 
(3) Der Rundfunkrat fasst seine Beschlüsse 

mit der einfachen Mehrheit der abgegebe-
nen Stimmen, soweit dieser Staatsvertrag 
nichts anderes bestimmt. Dasselbe gilt für 
Wahlen. Für Beschlüsse und Wahlen nach 
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len nach § 20 Absatz 4 Nummern 1 bis 5 
ist eine Mehrheit von mindestens zwei 
Dritteln der anwesenden Mitglieder erfor-
derlich; § 30 Absatz 3 bleibt unberührt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Das Nähere regelt die Satzung. 
 

§ 24 
Ausschüsse des Rundfunkrates 

 
(1) Der Rundfunkrat bildet mindestens einen 

Programmausschuss. Er kann nach Maß-
gabe der Satzung weitere Ausschüsse 
bilden. Der Programmausschuß bereitet 

Wahlen nach § 20 Absatz 4 Nummern 1 
bis 5 ist eine Mehrheit von mindestens 
zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder 
erforderlich; § 30 Absatz 3 bleibt unbe-
rührt. 

 
(4) Die Organisationsstruktur des Rund-

funkrates und seiner Ausschüsse ist 
ebenso wie die jeweilige personelle Zu-
sammensetzung zu veröffentlichen. Die 
Tagesordnungen der Sitzungen werden 
zeitgleich zum Versand an die Mitglieder 
der Gremien veröffentlicht. Dasselbe gilt 
für die Zusammenfassung der wesentli-
chen Ergebnisse der Sitzungen sowie ei-
ne Anwesenheitsliste. Die Veröffentli-
chung hat unter Wahrung von Betriebs- 
und Geschäftsgeheimnissen sowie per-
sonenbezogenen Daten der Beschäftig-
ten des MDR zu erfolgen. Berechtigte In-
teressen Dritter an einer Geheimhaltung 
sind zu wahren. Eine Veröffentlichung in 
elektronischer Form im Internetauftritt 
des MDR ist ausreichend.  

 
(5) Das Nähere regelt die Satzung. 
 

§ 24 
Ausschüsse des Rundfunkrates 

 
(1) Der Rundfunkrat bildet soll für die Ange-

bote des MDR mindestens einen Pro-
grammausschuss Ausschüsse bilden 
(Programmausschüsse). Er Der Rund-

§ 20 Absatz 4 Nummern 1 bis 5 ist eine 
Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der 
anwesenden Mitglieder erforderlich; § 30 
Absatz 3 bleibt unberührt. 

 
 
(4) Die Organisationsstruktur des Rundfunkra-

tes und seiner Ausschüsse ist ebenso wie 
die jeweilige personelle Zusammenset-
zung zu veröffentlichen. Die Tagesord-
nungen der Sitzungen werden zeitgleich 
zum Versand an die Mitglieder der Gremi-
en veröffentlicht. Dasselbe gilt für die Zu-
sammenfassung der wesentlichen Ergeb-
nisse der Sitzungen sowie eine Anwesen-
heitsliste. Die Veröffentlichung hat unter 
Wahrung von Betriebs- und Geschäftsge-
heimnissen sowie personenbezogenen 
Daten der Beschäftigten des MDR zu er-
folgen. Berechtigte Interessen Dritter an 
einer Geheimhaltung sind zu wahren. Eine 
Veröffentlichung in elektronischer Form im 
Internetauftritt des MDR ist ausreichend.  

 
 
(5) Das Nähere regelt die Satzung. 
 

§ 24 
Ausschüsse des Rundfunkrates 

 
(1) Der Rundfunkrat bildet soll für die Angebo-

te des MDR mindestens einen Pro-
grammausschuss Ausschüsse bilden 
(Programmausschüsse). Er Der Rundfunk-



 
MDR-Staatsvertrag – Synopse Änderungen - (Stand: 20.03.2019) 

 
 

44 
 

die Beschlüsse des Rundfunkrates in 
Programmangelegenheiten vor. Er kann 
dem Intendanten in Programmangelegen-
heiten Empfehlungen geben, soweit der 
Rundfunkrat nichts anderes beschließt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Der Programmausschuss kann mit der 

Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglie-
der in dringenden Programmangelegen-
heiten, in denen eine Beschlussfassung 
des Rundfunkrates nicht kurzfristig her-
beigeführt werden kann, die zur Einhal-
tung der Grundsätze der Programmgestal-
tung erforderlichen Beschlüsse nach § 20 
Absatz 2 fassen. Der Vorsitzende des 
Rundfunkrates ist hiervon unverzüglich zu 
unterrichten. Der Rundfunkrat hat in sei-
ner nächsten Sitzung über die Beschlüsse 
des Programmausschusses zu entschei-
den. 

 
 
 

§ 25 
Zusammensetzung des Verwaltungsrates 

 

funkrat kann nach Maßgabe der Satzung 
weitere Ausschüsse bilden. Die Sitzun-
gen der gebildeten Ausschüsse finden 
grundsätzlich nicht-öffentlich statt.  Der 
Programmausschuß bereitet Die Pro-
grammausschüsse bereiten die Be-
schlüsse des Rundfunkrates in Pro-
grammangelegenheiten Angelegenheiten 
der Angebote vor. Er kann Sie können 
dem Intendanten in diesen Pro-
grammangelegenheiten Angelegenheiten 
Empfehlungen geben, soweit der Rund-
funkrat nichts anderes beschließt. 

 
(2) Der Programmausschuss kann Die Pro-

grammausschüsse können mit der 
Mehrheit von zwei Dritteln seiner ihrer 
Mitglieder in dringenden Programmange-
legenheiten Angelegenheiten der Ange-
bote, in denen eine Beschlussfassung 
des Rundfunkrates nicht kurzfristig her-
beigeführt werden kann, die zur Einhal-
tung der Grundsätze der Programmge-
staltung Angebotsgestaltung erforderli-
chen Beschlüsse nach § 20 Absatz 2 
fassen. Der Vorsitzende des Rundfunkra-
tes ist hiervon unverzüglich zu unterrich-
ten. Der Rundfunkrat hat in seiner nächs-
ten Sitzung über diese Beschlüsse des 
Programmausschusses zu entscheiden. 

 
§ 25 

Zusammensetzung des Verwaltungsrates 
 

rat kann nach Maßgabe der Satzung wei-
tere Ausschüsse bilden. Die Sitzungen der 
gebildeten Ausschüsse finden grundsätz-
lich nicht-öffentlich statt.  Der Pro-
grammausschuß bereitet Die Pro-
grammausschüsse bereiten die Beschlüs-
se des Rundfunkrates in Programmange-
legenheiten Angelegenheiten der Angebo-
te vor. Er kann Sie können dem Intendan-
ten in diesen Programmangelegenheiten 
Angelegenheiten Empfehlungen geben, 
soweit der Rundfunkrat nichts anderes be-
schließt. 

 
(2) Der Programmausschuss kann Die Pro-
grammausschüsse können mit der Mehrheit von 
zwei Dritteln seiner ihrer Mitglieder in dringen-
den Programmangelegenheiten Angelegenhei-
ten der Angebote, in denen eine Beschlussfas-
sung des Rundfunkrates nicht kurzfristig herbei-
geführt werden kann, die zur Einhaltung der 
Grundsätze der Programmgestaltung Angebots-
gestaltung erforderlichen Beschlüsse nach § 20 
Absatz 2 fassen. Der Vorsitzende des Rund-
funkrates ist hiervon unverzüglich zu unterrich-
ten. Der Rundfunkrat hat in seiner nächsten Sit-
zung über diese Beschlüsse des Programmaus-
schusses zu entscheiden. 
 
 
 

§ 25 
Zusammensetzung des Verwaltungsrates 
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(1) Der Verwaltungsrat besteht aus sieben 
Mitgliedern, die vom Rundfunkrat gewählt 
werden, und zwar drei Mitgliedern aus 
dem Freistaat Sachsen und je zwei Mit-
gliedern aus dem Land Sachsen-Anhalt 
und dem Land Thüringen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (2) Die Mitglieder des Verwaltungsrates ha-

ben die Interessen des MDR zu fördern. 
Sie sind bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 
an Aufträge oder Weisungen nicht gebun-
den. 

 
(3) § 21 Absatz 3 gilt für Mitglieder des Ver-

waltungsrates entsprechend. 
 

§ 26 
Aufgaben des Verwaltungsrates 

 

(1) Der Verwaltungsrat besteht aus sieben 
Mitgliedern, die vom Rundfunkrat ge-
wählt werden, und zwar drei Mitgliedern 
aus dem Freistaat Sachsen und je zwei 
aus dem Land Sachsen-Anhalt und dem 
Land Freistaat Thüringen. Wählbar sind 
auch Mitglieder des Rundfunkrats. § 18 
Absatz 3 Satz 1 ist zu beachten. Die Mit-
glieder des Rundfunkrats sind berechtigt, 
Wahlvorschläge zu machen. 

 
(2) Bei der Wahl nach Absatz 1 sind Frauen 

und Männer angemessen zu berücksich-
tigen. Sofern ein neues Mitglied gewählt 
wird, soll einem Mann eine Frau und ei-
ner Frau ein Mann nachfolgen. 

 
 
 
 
(3) Die Mitglieder des Verwaltungsrates ha-

ben die Interessen des MDR zu fördern. 
Sie sind bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 
an Aufträge oder Weisungen nicht ge-
bunden. 

 
(4) § 21 Absatz 4 gilt für Mitglieder des Ver-

waltungsrates entsprechend. 
 

§ 26 
Aufgaben des Verwaltungsrates 

 

(1) Der Verwaltungsrat besteht aus sieben 
Mitgliedern, die vom Rundfunkrat gewählt 
werden, und zwar drei Mitgliedern aus 
dem Freistaat Sachsen und je zwei aus 
dem Land Sachsen-Anhalt und dem Land 
Freistaat Thüringen. Wählbar sind auch 
Mitglieder des Rundfunkrats. § 18 Absatz 
3 Satz 1 ist zu beachten. Die Mitglieder 
des Rundfunkrats sind berechtigt, Wahl-
vorschläge zu machen.16 

 
(2) Bei der Wahl der Mitglieder ist ein ausge-

wogener Geschlechterproporz zu wahren. 
Es sollen mindestens drei Frauen und drei 
Männer gewählt werden. Sofern ein neues 
Mitglied gewählt wird, soll einem Mann ei-
ne Frau und einer Frau ein Mann nachfol-
gen, sofern sich nicht aus Satz 1 und 2 
etwas anderes ergibt.17 

 
(3) Die Mitglieder des Verwaltungsrates ha-

ben die Interessen des MDR zu fördern. 
Sie sind bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 
an Aufträge oder Weisungen nicht gebun-
den. 

 
(4) § 21 Absatz 4 gilt für Mitglieder des Ver-

waltungsrates entsprechend. 
 

§ 26 
Aufgaben des Verwaltungsrates 

 
                                                                                 
16 Fachliche Prüfung durch die Staatskanzleien erfolgt. 
17 Fachliche Prüfung durch die Staatskanzleien erfolgt. 
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(1) Der Verwaltungsrat überwacht die Ge-
schäftsführung des Intendanten; dies gilt 
nicht für die inhaltliche Gestaltung des 
Programms, die allein der Rundfunkrat 
überwacht. 

 
(2) Der Verwaltungsrat hat ferner folgende 

Aufgaben: 
 

1. Vorschlag für die Wahl des Inten-
danten und dessen Abberufung, 

 
 
2. Feststellung des Wirtschaftsplans 

und des Jahresabschlusses, 
 
 
3. Feststellung des Entwicklungspla-

nes, 
 
4. Erlass der Finanzordnung, 
 
5. Zustimmung zu Rechtsgeschäften 

und Entscheidungen des Intendan-
ten nach § 31, 

 
6. Vertretung des MDR beim Ab-

schluss von Rechtsgeschäften und 
anderen Rechtsangelegenheiten 
gegenüber dem Intendanten, 

 
7. Auswahl des Abschlussprüfers, 

(1) Der Verwaltungsrat überwacht die Ge-
schäftsführung des Intendanten; dies gilt 
nicht für die inhaltliche Gestaltung des 
Programms der Angebote, die allein der 
Rundfunkrat überwacht. 

 
(2) Der Verwaltungsrat hat ferner folgende 

Aufgaben: 
 

1. Vorschlag für die Wahl des Inten-
danten und dessen Abberufung, 

 
 
2. Feststellung des Wirtschaftsplans 

und des Jahresabschlusses, 
 
 
3. Feststellung des Entwicklungspla-

nes, 
 

4. Erlass der Finanzordnung, 
 
5. Zustimmung zu Rechtsgeschäften 

und Entscheidungen des Intendan-
ten nach § 31, 

 
6. Vertretung des MDR beim Ab-

schluss von Rechtsgeschäften und 
anderen Rechtsangelegenheiten 
gegenüber dem Intendanten, 

 
7. Auswahl des Abschlussprüfers, 

(1) Der Verwaltungsrat überwacht die Ge-
schäftsführung des Intendanten; dies gilt 
nicht für die inhaltliche Gestaltung des 
Programms der Angebote, die allein der 
Rundfunkrat überwacht. 

 
(2) Der Verwaltungsrat hat ferner folgende 

Aufgaben: 
 

1. Vorschlag für die Wahl des Inten-
danten und dessen Abberufung,18 

 
 
2. Feststellung des Wirtschaftsplans 

und des Jahresabschlusses, 
 
 
3. Feststellung des Entwicklungspla-

nes, 
 

4. Erlass der Finanzordnung, 
 
5. Zustimmung zu Rechtsgeschäften 

und Entscheidungen des Intendan-
ten nach § 31, 

 
6. Vertretung des MDR beim Abschluss 

von Rechtsgeschäften und anderen 
Rechtsangelegenheiten gegenüber 
dem Intendanten, 

 
7. Auswahl des Abschlussprüfers, 

                                                                                 
18 Fachliche Prüfung durch die Staatskanzleien erfolgt. 
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8. Entlastung des Intendanten. 

 
 
 
 
 
(3) Bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben 

sind dem Verwaltungsrat vom Intendanten 
Auskünfte zu erteilen und Einsicht in die 
Unterlagen des MDR zu gewähren. Der 
Verwaltungsrat kann einzelne Vorgänge 
untersuchen und hierfür auch besondere 
Sachverständige beauftragen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Entlastung des Intendanten, 
 
9. Kontrolle der Gehaltsstrukturen der 

Angestellten, deren Bezüge über 
der höchsten Tarifgruppe liegen. 

 
(3) Bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben 

sind dem Verwaltungsrat vom Intendan-
ten Auskünfte zu erteilen und Einsicht in 
die Unterlagen des MDR zu gewähren. 
Der Verwaltungsrat kann einzelne Vor-
gänge untersuchen und hierfür auch be-
sondere Sachverständige beauftragen. 
Der Verwaltungsrat soll bei der Bedarfs-
anmeldung nach § 1 des Rundfunkfinan-
zierungsstaatsvertrages frühzeitig betei-
ligt werden. 

 
(4) Der Verwaltungsrat hat bei der Kontrolle 

der Gehaltsstrukturen nach Absatz 2 
Nummer 9 und bei der Festsetzung der 
Bezüge des Intendanten und des Direk-
toriums dafür zu sorgen, dass diese in 
einem angemessenen Verhältnis zu den 
Aufgaben und Leistungen einer Anstalt 
des öffentlichen Rechts stehen. Die Ver-
gütungsstruktur ist auf eine nachhaltige 
Unternehmensentwicklung auszurichten. 
Das Grundgehalt der Intendantin kann 
dabei bis maximal in Höhe des Amtsge-
halts des Präsidenten des Bundesver-
fassungsgerichts festgesetzt werden. Die 
Grundgehälter der Direktoren können 

 
8. Entlastung des Intendanten, 
 
9. Kontrolle der Gehaltsstrukturen der 

Angestellten, deren Bezüge über der 
höchsten Tarifgruppe liegen. 

 
(3) Bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben 

sind dem Verwaltungsrat vom Intendanten 
Auskünfte zu erteilen und Einsicht in die 
Unterlagen des MDR zu gewähren. Der 
Verwaltungsrat kann einzelne Vorgänge 
untersuchen und hierfür auch besondere 
Sachverständige beauftragen. Der Verwal-
tungsrat soll bei der Bedarfsanmeldung 
nach § 1 des Rundfunkfinanzierungs-
staatsvertrages frühzeitig beteiligt werden. 

 
 
(4) Der Verwaltungsrat hat bei der Kontrolle 

der Gehaltsstrukturen nach Absatz 2 
Nummer 9 und bei der Festsetzung der 
Bezüge des Intendanten und des Direkto-
riums dafür zu sorgen, dass diese in ei-
nem angemessenen Verhältnis zu den 
Aufgaben und Leistungen einer Anstalt 
des öffentlichen Rechts stehen. Die Ver-
gütungsstruktur ist auf eine nachhaltige 
Unternehmensentwicklung auszurichten. 
Das Grundgehalt der Intendantin kann da-
bei bis maximal in Höhe des Amtsgehalts 
des Präsidenten des Bundesverfassungs-
gerichts festgesetzt werden. Die Grund-
gehälter der Direktoren können maximal in 
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§ 27 
Amtszeit des Verwaltungsrates 

 
(1) Die Amtszeit des Verwaltungsrates be-

trägt sechs Jahre und beginnt mit seinem 
ersten Zusammentritt. Nach Ablauf der 
Amtszeit führt der Verwaltungsrat die Ge-
schäfte bis zum Zusammentritt des neuen 
Verwaltungsrats. Die Mitgliedschaft im 
Verwaltungsrat endet, wenn ein Aus-
schließungsgrund nach § 18 Absätze 2 
bis 4 eintritt oder eine Feststellung ent-
sprechend § 18 Absatz 9 Satz 3 getroffen 
wird oder durch Abberufung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

maximal in Höhe des Amtsgehaltes der 
anderen Richter des Bundesverfas-
sungsgerichts festgesetzt werden. Für 
den Familienzuschlag gilt der in der An-
lage V des Bundesbesoldungsgesetzes 
bestimmte Satz. 

 
 

§ 27 
Amtszeit des Verwaltungsrates 

 
(1) Die Amtszeit des Verwaltungsrates be-

trägt sechs Jahre und beginnt mit seinem 
ersten Zusammentritt. Nach Ablauf der 
Amtszeit führt der Verwaltungsrat die 
Geschäfte bis zum Zusammentritt des 
neuen Verwaltungsrats. Die Mitglied-
schaft im Verwaltungsrat endet, wenn ein 
Ausschließungsgrund nach § 18 Absätze 
2 bis 4 eintritt oder eine Feststellung ent-
sprechend § 18 Absatz 9 Satz 3 getrof-
fen wird oder durch Abberufung. 

 
(2) Das Vorliegen der Erlöschensgründe 

nach § 21 Absatz 2 Satz 1 lit. a) bis e) 
gibt der Vorsitzende des Verwaltungsra-
tes dem Verwaltungsrat bekannt. Über 
das Erlöschen der Mitgliedschaft ent-
sprechend § 21 Absatz 2 Satz 1 lit. f) 
entscheidet der Verwaltungsrat. Bis zur 
Entscheidung nach Satz 2 behält das be-
troffene Mitglied seine Rechte und Pflich-

Höhe des Amtsgehaltes der anderen Rich-
ter des Bundesverfassungsgerichts fest-
gesetzt werden. Für den Familienzuschlag 
gilt der in der Anlage V des Bundesbesol-
dungsgesetzes bestimmte Satz.19 

 
 
 

§ 27 
Amtszeit des Verwaltungsrates 

 
(1) Die Amtszeit des Verwaltungsrates beträgt 

sechs Jahre und beginnt mit seinem ers-
ten Zusammentritt. Nach Ablauf der Amts-
zeit führt der Verwaltungsrat die Geschäfte 
bis zum Zusammentritt des neuen Verwal-
tungsrats. Die Mitgliedschaft im Verwal-
tungsrat endet, wenn ein Ausschließungs-
grund nach § 18 Absätze 2 bis 4 eintritt 
oder eine Feststellung entsprechend § 18 
Absatz 9 Satz 3 getroffen wird oder durch 
Abberufung. 

 
(2) Das Vorliegen der Erlöschensgründe nach 

§ 21 Absatz 2 Satz 1 lit. a) bis e) gibt der 
Vorsitzende des Verwaltungsrates dem 
Verwaltungsrat bekannt. Über das Erlö-
schen der Mitgliedschaft entsprechend § 
21 Absatz 2 Satz 1 lit. f) entscheidet der 
Verwaltungsrat. Bis zur Entscheidung 
nach Satz 2 behält das betroffene Mitglied 
seine Rechte und Pflichten, es sei denn, 

                                                                                 
19 Eine Entscheidung über die Aufnahme einer Gehaltsregelung für die Intendantin steht noch aus. Hierzu ist eine Befassung der Ministerpräsidenten erforderlich. 
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(2) Ein Mitglied des Verwaltungsrates kann 

auf Antrag des Verwaltungsrates vom 
Rundfunkrat abberufen werden, wenn 
sein Verbleiben im Amt die Interessen des 
MDR erheblich schädigen würde. Der 
Verwaltungsrat und der Rundfunkrat ha-
ben dem betroffenen Mitglied Gelegenheit 
zur Äußerung zu geben. Das betroffene 
Mitglied ist von der Beratung und Be-
schlussfassung über den Antrag im Ver-
waltungsrat ausgeschlossen. Das Nähere 
regelt die Satzung. 

 
(3) Scheidet ein Mitglied des Verwaltungsra-

tes vorzeitig aus, ist innerhalb von zwei 
Monaten nach Ausscheiden für den Rest 
der Amtszeit ein Nachfolger zu wählen. 

 
§ 28 

Sitzungen des Verwaltungsrates 
 

(1) Der Verwaltungsrat tritt in der Regel 
einmal im Monat, jedoch mindestens 
einmal im Vierteljahr zusammen. Er wird 
von seinem Vorsitzenden oder, wenn ein 
Vorsitzender nicht vorhanden ist, von 

ten, es sei denn, der Verwaltungsrat be-
schließt mit einer Mehrheit seiner Mit-
glieder, dass der Betroffene bis zur Ent-
scheidung nicht an den Arbeiten des 
Verwaltungsrates teilnehmen kann. Das 
betroffene Mitglied darf an der Beratung 
und Entscheidung nicht mitwirken. 

 
(3) Ein Mitglied des Verwaltungsrates kann 

auf Antrag des Verwaltungsrates vom 
Rundfunkrat abberufen werden, wenn 
sein Verbleiben im Amt die Interessen 
des MDR erheblich schädigen würde. 
Der Verwaltungsrat und der Rundfunkrat 
haben dem betroffenen Mitglied Gele-
genheit zur Äußerung zu geben. Das be-
troffene Mitglied ist von der Beratung und 
Beschlussfassung über den Antrag im 
Verwaltungsrat ausgeschlossen. Das 
Nähere regelt die Satzung. 

 
(4) Scheidet ein Mitglied des Verwaltungsra-

tes vorzeitig aus, ist innerhalb von zwei 
Monaten nach Ausscheiden für den Rest 
der Amtszeit ein Nachfolger zu wählen. 

 
§ 28 

Sitzungen des Verwaltungsrates 
 
(1) Der Verwaltungsrat tritt in der Regel ein-

mal im Monat, jedoch mindestens einmal 
im Vierteljahr zusammen. Er wird von 
seinem Vorsitzenden oder, wenn ein 
Vorsitzender nicht vorhanden ist, von 

der Verwaltungsrat beschließt mit einer 
Mehrheit seiner Mitglieder, dass der Be-
troffene bis zur Entscheidung nicht an den 
Arbeiten des Verwaltungsrates teilnehmen 
kann. Das betroffene Mitglied darf an der 
Beratung und Entscheidung nicht mitwir-
ken. 

 
(3) Ein Mitglied des Verwaltungsrates kann 

auf Antrag des Verwaltungsrates vom 
Rundfunkrat abberufen werden, wenn sein 
Verbleiben im Amt die Interessen des 
MDR erheblich schädigen würde. Der 
Verwaltungsrat und der Rundfunkrat ha-
ben dem betroffenen Mitglied Gelegenheit 
zur Äußerung zu geben. Das betroffene 
Mitglied ist von der Beratung und Be-
schlussfassung über den Antrag im Ver-
waltungsrat ausgeschlossen. Das Nähere 
regelt die Satzung. 

 
(4) Scheidet ein Mitglied des Verwaltungsra-

tes vorzeitig aus, ist innerhalb von zwei 
Monaten nach Ausscheiden für den Rest 
der Amtszeit ein Nachfolger zu wählen. 

 
§ 28 

Sitzungen des Verwaltungsrates 
 
(1) Der Verwaltungsrat tritt in der Regel ein-

mal im Monat, jedoch mindestens einmal 
im Vierteljahr zusammen. Er wird von sei-
nem Vorsitzenden oder, wenn ein Vorsit-
zender nicht vorhanden ist, von dem an 



 
MDR-Staatsvertrag – Synopse Änderungen - (Stand: 20.03.2019) 

 
 

50 
 

dem an Lebensjahren ältesten Mitglied 
einberufen. Der Verwaltungsrat ist un-
verzüglich einzuberufen, wenn drei Mit-
glieder unter Angabe der Gründe es ver-
langen. 

 
 
 
 
(2) Dem Intendanten soll von dem Termin ei-

ner Sitzung rechtzeitig Kenntnis gegeben 
werden. Der Verwaltungsrat kann die An-
wesenheit des Intendanten verlangen. Der 
Intendant ist auf seinen Wunsch zu hören. 
Dies gilt auch für die Landesfunkhausdi-
rektoren, soweit Angelegenheiten der 
Landesfunkhäuser behandelt werden. 

 
 
(3) Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, 

wenn alle Mitglieder nach näherer Vor-
schrift der Satzung geladen wurden und 
wenn wenigstens fünf Mitglieder anwe-
send sind. Ist der Verwaltungsrat be-
schlussunfähig, sind alle Mitglieder inner-
halb einer Woche mit derselben Tages-
ordnung erneut zu laden. In der darauf 
stattfindenden Sitzung ist der Verwal-
tungsrat ohne Rücksicht auf die Zahl der 
anwesenden Mitglieder beschlussfähig. 

 
 
(4) Der Verwaltungsrat fasst seine Beschlüs-

se mit der einfachen Mehrheit der abge-

dem an Lebensjahren ältesten Mitglied 
einberufen. Der Verwaltungsrat ist un-
verzüglich einzuberufen, wenn drei Mit-
glieder unter Angabe der Gründe es ver-
langen. Die Sitzungen des Verwaltungs-
rates finden grundsätzlich nichtöffentlich 
statt. § 23 Absatz 4 Satz 1 gilt entspre-
chend. 

 
(2) Dem Intendanten soll von dem Termin 

einer Sitzung rechtzeitig Kenntnis gege-
ben werden. Der Verwaltungsrat kann 
die Anwesenheit des Intendanten ver-
langen. Der Intendant ist auf seinen 
Wunsch zu hören. Dies gilt auch für die 
Landesfunkhausdirektoren, soweit Ange-
legenheiten der Landesfunkhäuser be-
handelt werden. 

 
(3) Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, 

wenn alle Mitglieder nach näherer Vor-
schrift der Satzung geladen wurden und 
wenn wenigstens fünf Mitglieder anwe-
send sind. Ist der Verwaltungsrat be-
schlussunfähig, sind alle Mitglieder in-
nerhalb einer Woche mit derselben Ta-
gesordnung erneut zu laden. In der da-
rauf stattfindenden Sitzung ist der Ver-
waltungsrat ohne Rücksicht auf die Zahl 
der anwesenden Mitglieder beschlussfä-
hig.  

 
(4) Der Verwaltungsrat fasst seine Be-

schlüsse mit der einfachen Mehrheit der 

Lebensjahren ältesten Mitglied einberufen. 
Der Verwaltungsrat ist unverzüglich einzu-
berufen, wenn drei Mitglieder unter Anga-
be der Gründe es verlangen. Die Sitzun-
gen des Verwaltungsrates finden grund-
sätzlich nichtöffentlich statt. § 23 Absatz 4 
Satz 1 gilt entsprechend. 

 
 
(2) Dem Intendanten soll von dem Termin ei-

ner Sitzung rechtzeitig Kenntnis gegeben 
werden. Der Verwaltungsrat kann die An-
wesenheit des Intendanten verlangen. Der 
Intendant ist auf seinen Wunsch zu hören. 
Dies gilt auch für die Landesfunkhausdi-
rektoren, soweit Angelegenheiten der 
Landesfunkhäuser behandelt werden. 

 
 
(3) Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, 

wenn alle Mitglieder nach näherer Vor-
schrift der Satzung geladen wurden und 
wenn wenigstens fünf Mitglieder anwe-
send sind. Ist der Verwaltungsrat be-
schlussunfähig, sind alle Mitglieder inner-
halb einer Woche mit derselben Tages-
ordnung erneut zu laden. In der darauf 
stattfindenden Sitzung ist der Verwal-
tungsrat ohne Rücksicht auf die Zahl der 
anwesenden Mitglieder beschlussfähig.  

 
 
(4) Der Verwaltungsrat fasst seine Beschlüs-

se mit der einfachen Mehrheit der abge-
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gebenen Stimmen, soweit in diesem 
Staatsvertrag nichts anderes bestimmt ist. 
Entsprechendes gilt für die Wahl des Vor-
sitzenden. Für Beschlüsse nach § 26 Ab-
satz 2 Nummern 1 und 3 ist eine Mehrheit 
von zwei Dritteln der Mitglieder erforder-
lich. 

 
(5) Der Verwaltungsrat wählt seinen Vorsit-

zenden und dessen Stellvertreter für die 
Dauer von zwei Jahren. Der Vorsitz wech-
selt nach Ländern in der Reihenfolge Thü-
ringen - Sachsen-Anhalt - Sachsen. Für 
die Wahl des stellvertretenden Vorsitzen-
den gilt die umgekehrte Reihenfolge. Der 
Verwaltungsrat kann im Einzelfall mit Zu-
stimmung von mindestens fünf seiner Mit-
glieder von den Vorschriften der Sätze 2 
und 3 abweichen. 

 
 
 
 
 
 
 

§ 29 
Intendant 

 
(1) Der Intendant leitet den MDR und trägt die 

Verantwortung für den gesamten Betrieb 
und die Programmgestaltung. Er hat dafür 
zu sorgen, dass das Programm den ge-

abgegebenen Stimmen, soweit in diesem 
Staatsvertrag nichts anderes bestimmt 
ist. Entsprechendes gilt für die Wahl des 
Vorsitzenden. Für Beschlüsse nach § 26 
Absatz 2 Nummern 1 und 3 ist eine 
Mehrheit von zwei Dritteln der fünf Mit-
gliedern erforderlich. 

 
(5) Der Verwaltungsrat wählt seinen Vorsit-

zenden und dessen Stellvertreter für die 
Dauer von zwei Jahren. Der Vorsitz 
wechselt nach Ländern in der Reihenfol-
ge Thüringen - Sachsen-Anhalt - Sach-
sen. Für die Wahl des stellvertretenden 
Vorsitzenden gilt die umgekehrte Reihen-
folge. Der Verwaltungsrat kann im Ein-
zelfall mit Zustimmung von mindestens 
fünf seiner Mitgliedern von den Vorschrif-
ten der Sätze 2 und 3 abweichen. 

 
(6) Die Regierungen der Länder sind be-

rechtigt, zu den Sitzungen des Verwal-
tungsrates je einen Vertreter der Rechts-
aufsicht (§ 37) zu entsenden. Diese Ver-
treter sind jederzeit zu hören. 

 
§ 29 

Intendant 
 
(1) Der Intendant leitet den MDR und trägt 

die Verantwortung für den gesamten Be-
trieb und die Programmgestaltung Ange-
botsgestaltung. Er hat dafür zu sorgen, 

gebenen Stimmen, soweit in diesem 
Staatsvertrag nichts anderes bestimmt ist. 
Entsprechendes gilt für die Wahl des Vor-
sitzenden. Für Beschlüsse nach § 26 Ab-
satz 2 Nummern 1 und 3 ist eine Mehrheit 
von zwei Dritteln der fünf Mitgliedern er-
forderlich. 

 
(5) Der Verwaltungsrat wählt seinen Vorsit-

zenden und dessen Stellvertreter für die 
Dauer von zwei Jahren. Der Vorsitz wech-
selt nach Ländern in der Reihenfolge Thü-
ringen - Sachsen-Anhalt - Sachsen. Für 
die Wahl des stellvertretenden Vorsitzen-
den gilt die umgekehrte Reihenfolge. Der 
Verwaltungsrat kann im Einzelfall mit Zu-
stimmung von mindestens fünf seiner Mit-
gliedern von den Vorschriften der Sätze 2 
und 3 abweichen. 

 
(6) Die Aufsicht der Länder ist berechtigt, zu 

den Sitzungen des Verwaltungsrates je ei-
nen Vertreter der Rechtsaufsicht (§ 37) zu 
entsenden. Diese Vertreter sind jederzeit 
zu hören.20 

 
§ 29 

Intendant 
 
(1) Der Intendant leitet den MDR und trägt die 

Verantwortung für den gesamten Betrieb 
und die Programmgestaltung Angebotsge-
staltung. Er hat dafür zu sorgen, dass das 

                                                                                 
20 Fachliche Prüfung durch die Staatskanzleien erfolgt. 
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setzlichen Vorschriften entspricht. § 4 Ab-
satz 2 bleibt unberührt. 

 
 
(2) Die Aufgaben, Befugnisse und Rechts-

verhältnisse des Intendanten und der an-
deren leitenden Angestellten, deren Zahl 
sowie die Geschäftsverteilung bestimmt 
die Satzung, soweit dieser Staatsvertrag 
keine Regelung trifft. Der Intendant be-
stimmt seinen Vertreter für den Fall der 
Verhinderung. 

 
(3) Der Intendant vertritt die Anstalt gericht-

lich und außergerichtlich. Das Nähere re-
gelt die Satzung. 

 
(4) Der Intendant legt dem Rundfunkrat und 

dem Verwaltungsrat den Entwurf des 
Wirtschaftsplanes, den Jahresabschluss 
und den Geschäftsbericht vor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dass das Programm Angebot den ge-
setzlichen Vorschriften entspricht. § 4 
Absatz 2 bleibt unberührt. 

 
(2) Die Aufgaben, Befugnisse und Rechts-

verhältnisse des Intendanten und der 
anderen leitenden Angestellten, deren 
Zahl sowie die Geschäftsverteilung be-
stimmt die Satzung, soweit dieser 
Staatsvertrag keine Regelung trifft. Der 
Intendant bestimmt seinen Vertreter für 
den Fall der Verhinderung. 

 
(3) Der Intendant vertritt die Anstalt gericht-

lich und außergerichtlich. Das Nähere 
regelt die Satzung. 

 
(4) Der Intendant legt dem Rundfunkrat und 

dem Verwaltungsrat den Entwurf des 
Wirtschaftsplanes, den Jahresabschluss 
und den Geschäftsbericht vor. 

 
(5) Der Intendant hat sicherzustellen, dass 

die Landesfunkhäuser personell und 
wirtschaftlich in der Lage sind, ihre pro-
grammlichen die Angebote betreffenden 
Aufgaben in eigener Verantwortung 
wahrzunehmen. Die Bestellung der Leiter 
der Programmbereiche Hörfunk und 
Fernsehen in den Landesfunkhäusern 
einschließlich des Stellvertreters des 
Landesfunkhausdirektors bedarf der Zu-
stimmung des Landesfunkhausdirektors. 

Programm Angebot den gesetzlichen Vor-
schriften entspricht. § 4 Absatz 2 bleibt 
unberührt. 

 
(2) Die Aufgaben, Befugnisse und Rechtsver-

hältnisse des Intendanten und der ande-
ren leitenden Angestellten, deren Zahl so-
wie die Geschäftsverteilung bestimmt die 
Satzung, soweit dieser Staatsvertrag keine 
Regelung trifft. Der Intendant bestimmt 
seinen Vertreter für den Fall der Verhinde-
rung. 

 
(3) Der Intendant vertritt die Anstalt gerichtlich 

und außergerichtlich. Das Nähere regelt 
die Satzung. 

 
(4) Der Intendant legt dem Rundfunkrat und 

dem Verwaltungsrat den Entwurf des Wirt-
schaftsplanes, den Jahresabschluss und 
den Geschäftsbericht vor. 

 
(5) Der Intendant hat sicherzustellen, dass die 

Landesfunkhäuser personell und wirt-
schaftlich in der Lage sind, ihre programm-
lichen die Angebote betreffenden Aufga-
ben in eigener Verantwortung wahrzu-
nehmen. Die Bestellung der Leiter der 
Programmbereiche Hörfunk und Fernse-
hen in den Landesfunkhäusern einschließ-
lich des Stellvertreters des Landesfunk-
hausdirektors bedarf der Zustimmung des 
Landesfunkhausdirektors.21 

                                                                                 
21 Ergebnis des Gespräches am 17. Januar 2019. 
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(5) Der Intendant hat im Rahmen des Mögli-

chen darauf hinzuwirken, dass den Län-
dern ihre Anteile an den Einnahmen des 
MDR mittelfristig zu Gute kommen. 

 
§ 30 

Wahl und Abberufung des Intendanten 
 
(1) Der Intendant wird vom Rundfunkrat auf 

Vorschlag des Verwaltungsrates auf die 
Dauer von sechs Jahren gewählt. Die 
Wahl erfolgt spätestens sechs Monate vor 
Ablauf der Amtszeit, bei vorzeitigem Aus-
scheiden unverzüglich spätestens inner-
halb von sechs Monaten. Wiederwahl ist 
zulässig. 

 
 
(2) Macht der Verwaltungsrat nicht spätes-

tens neun Monate vor Ablauf der Amtszeit 
einen Wahlvorschlag, entfällt das Vor-
schlagsrecht. Findet ein Wahlvorschlag 
nicht die erforderliche Mehrheit im Rund-
funkrat, ist der Verwaltungsrat berechtigt, 
jeweils innerhalb eines weiteren Monats 
einen neuen Wahlvorschlag zu machen; 
Satz 1 gilt entsprechend. 

 
(3) Kommt spätestens bis drei Monate vor 

Ablauf der Amtszeit oder innerhalb von 
sechs Monaten bei vorzeitigem Ausschei-
den die Wahl im Rundfunkrat nicht zu-

 
(6) Der Intendant hat im Rahmen des Mögli-

chen darauf hinzuwirken, dass den Län-
dern ihre Anteile an den Einnahmen des 
MDR mittelfristig zu Gute kommen. 

 
§ 30 

Wahl und Abberufung des Intendanten 
 
(1) Der Intendant wird vom Rundfunkrat auf 

Vorschlag des Verwaltungsrates auf die 
Dauer von sechs Jahren gewählt. Die 
Wahl erfolgt spätestens sechs Monate 
vor Ablauf der Amtszeit, bei vorzeitigem 
Ausscheiden unverzüglich spätestens in-
nerhalb von sechs Monaten. Wiederwahl 
ist zulässig. 

 
 
(2) Macht der Verwaltungsrat nicht spätes-

tens neun Monate vor Ablauf der Amts-
zeit einen Wahlvorschlag, entfällt das 
Vorschlagsrecht. Findet ein Wahlvor-
schlag nicht die erforderliche Mehrheit im 
Rundfunkrat, ist der Verwaltungsrat be-
rechtigt, jeweils innerhalb eines weiteren 
Monats einen neuen Wahlvorschlag zu 
machen; Satz 1 gilt entsprechend. 

 
(3) Kommt spätestens bis drei Monate vor 

Ablauf der Amtszeit oder innerhalb von 
sechs Monaten bei vorzeitigem Aus-
scheiden die Wahl im Rundfunkrat nicht 

 
(6) Der Intendant hat im Rahmen des Mögli-

chen darauf hinzuwirken, dass den Län-
dern ihre Anteile an den Einnahmen des 
MDR mittelfristig zu Gute kommen. 

 
§ 30 

Wahl und Abberufung des Intendanten 
 
(1) Der Intendant wird vom Rundfunkrat auf 

Vorschlag des Verwaltungsrates auf die 
Dauer von sechs Jahren gewählt. Die 
Wahl erfolgt spätestens sechs Monate vor 
Ablauf der Amtszeit, bei vorzeitigem Aus-
scheiden unverzüglich spätestens inner-
halb von sechs Monaten. Wiederwahl ist 
zulässig. 

 
 
(2) Macht der Verwaltungsrat nicht spätestens 

neun Monate vor Ablauf der Amtszeit ei-
nen Wahlvorschlag, entfällt das Vor-
schlagsrecht. Findet ein Wahlvorschlag 
nicht die erforderliche Mehrheit im Rund-
funkrat, ist der Verwaltungsrat berechtigt, 
jeweils innerhalb eines weiteren Monats 
einen neuen Wahlvorschlag zu machen; 
Satz 1 gilt entsprechend.22 

 
(3) Kommt spätestens bis drei Monate vor Ab-

lauf der Amtszeit oder innerhalb von sechs 
Monaten bei vorzeitigem Ausscheiden die 
Wahl im Rundfunkrat nicht zustande, fin-

                                                                                 
22 Fachliche Prüfung durch die Staatskanzleien erfolgt. 
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stande, findet nach Ablauf eines Monats 
ein weiterer Wahlgang statt. In ihm ist ge-
wählt, wer die Stimmen der Mehrheit der 
Mitglieder des Rundfunkrats erhält. 

 
 
(4) Der Intendant kann vor Ablauf seiner Zeit, 

für die er gewählt worden ist, auf Vor-
schlag des Verwaltungsrates durch Be-
schluss des Rundfunkrates abberufen 
werden. Der Intendant ist vor der Ent-
scheidung des Rundfunkrates zu hören. 

 
(5) Für die Ansprüche aus den Anstellungs-

verträgen gelten die Vorschriften des bür-
gerlichen Rechts. 

 
§ 31 

Zustimmungsbedürftige Angelegenheiten 
 
(1) Der Intendant bedarf in folgenden Ange-

legenheiten der Zustimmung des Verwal-
tungsrates: 

 
1. Abschluss und Kündigung von An-

stellungsverträgen mit Angestellten, 
deren Bezüge über der höchsten 
Tarifgruppe liegen, 

 
2. Mitarbeiterstatute oder vergleichba-

re Regelungen, 
 
3. Abschluss von Betriebsvereinbarun-

gen und Tarifverträgen, 

zustande, findet nach Ablauf eines Mo-
nats ein weiterer Wahlgang statt. In ihm 
ist gewählt, wer die Stimmen der Mehr-
heit der Mitglieder des Rundfunkrats er-
hält. 

 
(4) Der Intendant kann vor Ablauf seiner 

Zeit, für die er gewählt worden ist, auf 
Vorschlag des Verwaltungsrates durch 
Beschluss des Rundfunkrates abberufen 
werden. Der Intendant ist vor der Ent-
scheidung des Rundfunkrates zu hören. 

 
(5) Für die Ansprüche aus den Anstellungs-

verträgen gelten die Vorschriften des 
bürgerlichen Rechts. 

 
§ 31 

Zustimmungsbedürftige Angelegenheiten 
 
(1) Der Intendant bedarf in folgenden Ange-

legenheiten der Zustimmung des Verwal-
tungsrates: 

 
1. Abschluss und Kündigung von An-

stellungsverträgen mit Angestell-
ten, deren Bezüge über der höchs-
ten Tarifgruppe liegen, 

 
2. Mitarbeiterstatute oder vergleichba-

re Regelungen, 
 
3. Abschluss von Betriebsvereinba-

rungen und Tarifverträgen, 

det nach Ablauf eines Monats ein weiterer 
Wahlgang statt. In ihm ist gewählt, wer die 
Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des 
Rundfunkrats erhält. 

 
 
(4) Der Intendant kann vor Ablauf seiner Zeit, 

für die er gewählt worden ist, auf Vor-
schlag des Verwaltungsrates durch Be-
schluss des Rundfunkrates abberufen 
werden. Der Intendant ist vor der Ent-
scheidung des Rundfunkrates zu hören. 

 
(5) Für die Ansprüche aus den Anstellungs-

verträgen gelten die Vorschriften des bür-
gerlichen Rechts. 

 
§ 31 

Zustimmungsbedürftige Angelegenheiten 
 
(1) Der Intendant bedarf in folgenden Angele-

genheiten der Zustimmung des Verwal-
tungsrates: 

 
1. Abschluss und Kündigung von An-

stellungsverträgen mit Angestellten, 
deren Bezüge über der höchsten Ta-
rifgruppe liegen, 

 
2. Mitarbeiterstatute oder vergleichbare 

Regelungen, 
 
3. Abschluss von Betriebsvereinbarun-

gen und Tarifverträgen, 
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4. Einführung von Hörfunkwerbung, 
 
5. Vereinbarung mit anderen Rund-

funkveranstaltern im Rahmen von § 
4 Absatz 5 Satz 3, 

 
6. Erwerb, Veräußerung und Belastung 

von Grundstücken, 
 
7. Erwerb und Veräußerung von Un-

ternehmen sowie Beteiligungen an 
ihnen, 

 
8. Aufnahme von Anleihen und Inan-

spruchnahme von Krediten, soweit 
nicht im Wirtschaftsplan vorgese-
hen, 

 
9. Übernahme von fremden Verbind-

lichkeiten, Bürgschaften und Garan-
tien und 

 
10. Übernahme von Verpflichtungen im 

Werte von mehr als 10 Millionen DM 
außer bei Verträgen über die Her-
stellung oder den Erwerb von Pro-
grammteilen. 

 
(2) In den Fällen von Absatz 1 Nummern 4 

und 5 beteiligt der Verwaltungsrat vor sei-
ner Entscheidung den Rundfunkrat. 

 
§ 32 

 
4. Einführung von Hörfunkwerbung, 
 
5. Vereinbarung mit anderen Rund-

funkveranstaltern im Rahmen von 
§ 4 Absatz 5 Satz 3, 

 
6. Erwerb, Veräußerung und Belas-

tung von Grundstücken, 
 
7. Erwerb und Veräußerung von Un-

ternehmen sowie Beteiligungen an 
ihnen, 

 
8. Aufnahme von Anleihen und Inan-

spruchnahme von Krediten, soweit 
nicht im Wirtschaftsplan vorgese-
hen, 

 
9. Übernahme von fremden Verbind-

lichkeiten, Bürgschaften und Ga-
rantien und 

 
10. Übernahme von Verpflichtungen im 

Werte von mehr als 10 5 Millionen 
DM Euro außer bei Verträgen über 
die Herstellung oder den Erwerb 
von Programmteilen. 

 
(2) In den Fällen von Absatz 1 Nummern 4 

und 5 beteiligt der Verwaltungsrat vor 
seiner Entscheidung den Rundfunkrat. 

 
§ 32 

 
4. Einführung von Hörfunkwerbung, 
 
5. Vereinbarung mit anderen Rund-

funkveranstaltern im Rahmen von § 
4 Absatz 5 Satz 3, 

 
6. Erwerb, Veräußerung und Belastung 

von Grundstücken, 
 
7. Erwerb und Veräußerung von Unter-

nehmen sowie Beteiligungen an 
ihnen, 

 
8. Aufnahme von Anleihen und Inan-

spruchnahme von Krediten, soweit 
nicht im Wirtschaftsplan vorgesehen, 

 
 
9. Übernahme von fremden Verbind-

lichkeiten, Bürgschaften und Garan-
tien und 

 
10. Übernahme von Verpflichtungen im 

Werte von mehr als 10 2 Millionen 
DM Euro außer bei Verträgen über 
die Herstellung oder den Erwerb von 
Programmteilen. 

 
(2) In den Fällen von Absatz 1 Nummern 4 

und 5 beteiligt der Verwaltungsrat vor sei-
ner Entscheidung den Rundfunkrat. 

 
§ 32 
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Wirtschaftsführung 
 
(1) Der MDR hat bei seiner Wirtschaftsfüh-

rung die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit 
und Sparsamkeit zu beachten. Erträge 
des MDR dürfen nur für solche Zwecke 
der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt 
verwendet werden, die unmittelbar oder 
mittelbar für die Erfüllung des gesetzli-
chen Auftrages notwendig sind, ein-
schließlich der gemeinschaftlichen Aufga-
ben der öffentlich-rechtlichen Rundfunk-
anstalten. Die Wirtschaftsführung des 
MDR richtet sich nach der Finanzordnung, 
einer mehrjährigen Finanzplanung, dem 
Entwicklungsplan und dem jährlichen 
Wirtschaftsplan. 

 
(2) Mit der mehrjährigen Finanzplanung ist 

ein Entwicklungsplan aufzustellen und 
fortzuschreiben, der die Vorstellungen des 
MDR für die strukturelle Entwicklung der 
Rundfunkanstalt sowie den Ausbau ihrer 
Einrichtungen, insbesondere für die Ver-
sorgung mit Landesprogrammen, enthält. 
Die Investitionen in den Ländern sind ge-
trennt auszuweisen. 

 
 
(3) Ist bis zum Schluss eines Geschäftsjahres 

der Wirtschaftsplan für das folgende Jahr 
nicht wirksam geworden, ist der Intendant 
bis zum Wirksamwerden ermächtigt, alle 
Ausgaben zu leisten, die notwendig sind, 

Wirtschaftsführung 
 
(1) Der MDR hat bei seiner Wirtschaftsfüh-

rung die Grundsätze der Wirtschaftlich-
keit und Sparsamkeit zu beachten. Erträ-
ge des MDR dürfen nur für solche Zwe-
cke der öffentlich-rechtlichen Rundfunk-
anstalt verwendet werden, die unmittel-
bar oder mittelbar für die Erfüllung des 
gesetzlichen Auftrages notwendig sind, 
einschließlich der gemeinschaftlichen 
Aufgaben der öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten. Die Wirtschaftsfüh-
rung des MDR richtet sich nach der Fi-
nanzordnung, einer mehrjährigen Fi-
nanzplanung, dem Entwicklungsplan und 
dem jährlichen Wirtschaftsplan. 

 
(2) Mit der mehrjährigen Finanzplanung ist 

ein Entwicklungsplan aufzustellen und 
fortzuschreiben, der die Vorstellungen 
des MDR für die strukturelle Entwicklung 
der Rundfunkanstalt sowie den Ausbau 
ihrer Einrichtungen, insbesondere für die 
Versorgung mit Landesprogrammen An-
geboten nach § 4 Absatz 2, enthält. Die 
Investitionen in den Ländern sind ge-
trennt auszuweisen. 

 
 
(3) Ist bis zum Schluss eines Geschäftsjah-

res der Wirtschaftsplan für das folgende 
Jahr nicht wirksam geworden, ist der In-
tendant bis zum Wirksamwerden er-

Wirtschaftsführung 
 
(1) Der MDR hat bei seiner Wirtschaftsfüh-

rung die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit 
und Sparsamkeit zu beachten. Erträge des 
MDR dürfen nur für solche Zwecke der öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt ver-
wendet werden, die unmittelbar oder mit-
telbar für die Erfüllung des gesetzlichen 
Auftrages notwendig sind, einschließlich 
der gemeinschaftlichen Aufgaben der öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. 
Die Wirtschaftsführung des MDR richtet 
sich nach der Finanzordnung, einer mehr-
jährigen Finanzplanung, dem Entwick-
lungsplan und dem jährlichen Wirtschafts-
plan. 

 
(2) Mit der mehrjährigen Finanzplanung ist ein 

Entwicklungsplan aufzustellen und fortzu-
schreiben, der die Vorstellungen des MDR 
für die strukturelle Entwicklung der Rund-
funkanstalt sowie den Ausbau ihrer Ein-
richtungen, insbesondere für die Versor-
gung mit Landesprogrammen Angeboten 
nach § 4 Absatz 2, enthält. Die Investitio-
nen in den Ländern sind getrennt auszu-
weisen. 

 
 
(3) Ist bis zum Schluss eines Geschäftsjahres 

der Wirtschaftsplan für das folgende Jahr 
nicht wirksam geworden, ist der Intendant 
bis zum Wirksamwerden ermächtigt, alle 
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um 
 

1. den Betrieb des MDR in seinem bis-
herigen Umfang zu erhalten, 

 
2. die von den Organen des MDR be-

schlossenen Maßnahmen durchzu-
führen, 

 
3. Bauten, Beschaffungen und sonsti-

ge Leistungen fortzusetzen, sofern 
durch den Wirtschaftsplan des Vor-
jahres bereits Beträge vorgesehen 
sind, 

 
4. rechtlich begründete Verpflichtun-

gen des MDR zu erfüllen. 
 
 
(4) Der MDR soll die Ansprüche der Mitarbei-

ter aus Versorgungszusagen durch Bil-
dung von Rückstellungen in angemesse-
nem Umfang sicherstellen. 

 
 
 

§ 33  
Jahresabschluss- und Geschäftsbericht 

 
(1) Der Intendant hat nach Abschluss des 

Geschäftsjahres den Jahresabschluss 
und den Geschäftsbericht aufzustellen. 
Der Geschäftsbericht hat einen umfas-
senden Einblick in die Vermögens- und 

mächtigt, alle Ausgaben zu leisten, die 
notwendig sind, um 

 
1. den Betrieb des MDR in seinem 

bisherigen Umfang zu erhalten, 
 
2. die von den Organen des MDR be-

schlossenen Maßnahmen durchzu-
führen, 

 
3. Bauten, Beschaffungen und sons-

tige Leistungen fortzusetzen, so-
fern durch den Wirtschaftsplan des 
Vorjahres bereits Beträge vorgese-
hen sind, 

 
4. rechtlich begründete Verpflichtun-

gen des MDR zu erfüllen. 
 

(4) Der MDR soll die Ansprüche der Mitar-
beiter Beschäftigten aus Versorgungszu-
sagen durch Bildung von Rückstellungen 
in angemessenem Umfang sicherstellen. 

  
 
 

§ 33  
Jahresabschluss- und Geschäftsbericht 

 
(1) Der Intendant hat nach Abschluss des 

Geschäftsjahres den Jahresabschluss 
und den Geschäftsbericht aufzustellen. 
Der Geschäftsbericht hat einen umfas-
senden Einblick in die Vermögens- und 

Ausgaben zu leisten, die notwendig sind, 
um 

 
1. den Betrieb des MDR in seinem bis-

herigen Umfang zu erhalten, 
 
2. die von den Organen des MDR be-

schlossenen Maßnahmen durchzu-
führen, 

 
3. Bauten, Beschaffungen und sonstige 

Leistungen fortzusetzen, sofern 
durch den Wirtschaftsplan des Vor-
jahres bereits Beträge vorgesehen 
sind, 

 
4. rechtlich begründete Verpflichtungen 

des MDR zu erfüllen. 
 

(4) Der MDR soll die Ansprüche der Mitarbei-
ter Beschäftigten aus Versorgungszusa-
gen durch Bildung von Rückstellungen in 
angemessenem Umfang sicherstellen. 

  
 
 

§ 33  
Jahresabschluss- und Geschäftsbericht 

 
(1) Der Intendant hat nach Abschluss des 

Geschäftsjahres den Jahresabschluss und 
den Geschäftsbericht aufzustellen. Der 
Geschäftsbericht hat einen umfassenden 
Einblick in die Vermögens- und Ertrags-
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Ertragsverhältnisse des MDR einschließ-
lich seiner Beziehungen zu Beteiligungs-
unternehmen zu vermitteln. In diesem 
Rahmen ist der Jahresabschluss einge-
hend zu erläutern und auch über die Vor-
gänge von besonderer Bedeutung zu be-
richten, die nach Ablauf des Geschäftsjah-
res eingetreten sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ertragsverhältnisse des MDR einschließ-
lich seiner Beziehungen zu Beteiligungs-
unternehmen Unternehmen, an denen er 
unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, zu 
vermitteln. In diesem Rahmen ist der 
Jahresabschluss eingehend zu erläutern 
und auch über die Vorgänge von beson-
derer Bedeutung zu berichten, die nach 
Ablauf des Geschäftsjahres eingetreten 
sind. 

 
(2) Der Geschäftsbericht des MDR hat ins-

besondere folgende Angaben zu enthal-
ten: 

 
1. Angaben über die für die Tätigkeit im 

Geschäftsjahr gewährten Bezüge des In-
tendanten und seiner Direktoren unter 
Namensnennung, insbesondere auch 
für: 

 
a) Leistungen, die den genannten Personen 

für den Fall einer vorzeitigen Beendigung 
ihrer Tätigkeit zugesagt worden sind, 

 
b) Leistungen, die den genannten Personen 

für den Fall der regulären Beendigung ih-
rer Tätigkeit zugesagt worden sind, mit 
ihrem Barwert sowie den vom MDR wäh-
rend des Geschäftsjahres dafür aufge-
wandten oder zurückgestellten Beträge, 

 
c) während des Geschäftsjahres vereinbar-

te Änderungen dieser Zusagen und 

verhältnisse des MDR einschließlich sei-
ner Beziehungen zu Beteiligungsunter-
nehmen Unternehmen, an denen er unmit-
telbar oder mittelbar beteiligt ist, zu vermit-
teln. In diesem Rahmen ist der Jahresab-
schluss eingehend zu erläutern und auch 
über die Vorgänge von besonderer Bedeu-
tung zu berichten, die nach Ablauf des 
Geschäftsjahres eingetreten sind. 

 
 
(2) Der Geschäftsbericht des MDR hat insbe-

sondere folgende Angaben zu enthalten: 
 
 
1. Angaben über die für die Tätigkeit im Ge-

schäftsjahr gewährten Bezüge des Inten-
danten und seiner Direktoren unter Na-
mensnennung, insbesondere auch für: 

 
 
a) Leistungen, die den genannten Personen 

für den Fall einer vorzeitigen Beendigung 
ihrer Tätigkeit zugesagt worden sind, 

 
b) Leistungen, die den genannten Personen 

für den Fall der regulären Beendigung ih-
rer Tätigkeit zugesagt worden sind, mit ih-
rem Barwert sowie den vom MDR wäh-
rend des Geschäftsjahres dafür aufge-
wandten oder zurückgestellten Beträge, 

 
c) während des Geschäftsjahres vereinbarte 

Änderungen dieser Zusagen und 
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(2) Der Jahresabschluss ist entsprechend 

den aktienrechtlichen Vorschriften aufzu-
stellen und vor der Feststellung zu prüfen. 
Der Abschlussprüfer ist auch mit den 

 
d) Leistungen, die einer der betroffenen 

Personen, die ihre Tätigkeit im Laufe des 
Geschäftsjahres beendet hat, in diesem 
Zusammenhang gewährt worden sind. 

 
2. Angaben über die Höhe des Anspruchs 

der Mitglieder von Rundfunkrat und Ver-
waltungsrat auf Aufwandsentschädigun-
gen, Tagegelder und Sitzungsgelder 
gemäß § 21 Absatz 4 sowie § 25 Absatz 
4. 

 
3. Angaben über die Tarifstrukturen und ei-

ne strukturierte Darstellung der außerta-
riflichen Vereinbarungen,  

 
4. Angaben über die Beauftragung Dritter 

im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 1, und 
zwar sitzlandbezogen aufgeschlüsselt 
nach den auf die MDR-Hauptredaktionen 
entfallenden Auftragsvolumina.  

 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Der Jahresabschluss ist entsprechend 

den aktienrechtlichen Vorschriften nach 
den Vorschriften des Handelsgesetzbu-
ches für große Kapitalgesellschaften auf-

 
d) Leistungen, die einer der betroffenen Per-

sonen, die ihre Tätigkeit im Laufe des Ge-
schäftsjahres beendet hat, in diesem Zu-
sammenhang gewährt worden sind. 

 
2. Angaben über die Höhe des Anspruchs 

der Mitglieder von Rundfunkrat und Ver-
waltungsrat auf Aufwandsentschädigun-
gen, Tagegelder und Sitzungsgelder ge-
mäß § 21 Absatz 4 sowie § 25 Absatz 4. 

 
 
3. Angaben über die Tarifstrukturen und eine 

strukturierte Darstellung der außertarifli-
chen Vereinbarungen,  

 
4. Angaben über die Beauftragung Dritter im 

Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 1, und zwar 
sitzlandbezogen aufgeschlüsselt nach den 
auf die MDR-Hauptredaktionen entfallen-
den Auftragsvolumina,  

 
5. Angaben über die Beauftragung von Per-

sonen mit Darstellung der Höhe der Ge-
samtvergütung sowie dazugehörigen Tä-
tigkeiten, bei denen das Auftragsvolumen 
von 150.000 Euro im Jahr überschritten 
wird.  

 
(3) Der Jahresabschluss ist entsprechend den 

aktienrechtlichen Vorschriften nach den 
Vorschriften des Handelsgesetzbuches für 
große Kapitalgesellschaften aufzustellen 
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Feststellungen und Berichten nach § 53 
des Haushaltsgrundsätzegesetzes zu be-
auftragen. 

 
 
 
(3) Jahresabschluss, Prüfungsbericht und 

Geschäftsbericht werden vom Intendanten 
den Regierungen und Rechnungshöfen 
der Länder übermittelt. 

 
(4) Nach Genehmigung des Jahresabschlus-

ses veröffentlicht der Intendant eine Ge-
samtübersicht über den Jahresabschluss 
und eine Zusammenfassung der wesentli-
chen Teile des Geschäftsberichts. 

 
 

§ 34 
Finanzordnung 

 
(1) Die Finanzordnung wird vom Verwal-

tungsrat erlassen. 
 
(2) Die Finanzordnung hat von folgenden 

Grundsätzen auszugehen: 
 

1. Für jedes Geschäftsjahr ist ein Wirt-
schaftsplan aufzustellen. Der Wirt-
schaftsplan dient der Feststellung 
und Deckung des Finanzbedarfs, 
der zur Erfüllung der Aufgaben des 
MDR voraussichtlich notwendig ist. 

 

zustellen und vor der Feststellung zu prü-
fen. Der Abschlussprüfer ist auch mit den 
Feststellungen und Berichten nach § 53 
des Haushaltsgrundsätzegesetzes zu 
beauftragen. 

 
(4) Jahresabschluss, Prüfungsbericht und 

Geschäftsbericht werden vom Intendan-
ten den Regierungen und Rechnungshö-
fen der Länder übermittelt. 

 
(5) Nach Genehmigung des Jahresab-

schlusses veröffentlicht der Intendant 
MDR eine Gesamtübersicht über den 
Jahresabschluss und eine Zusammen-
fassung der wesentlichen Teile des den 
Geschäftsberichts. 

 
§ 34 

Finanzordnung 
 
(1) Die Finanzordnung wird vom Verwal-

tungsrat erlassen. 
 
(2) Die Finanzordnung hat von folgenden 

Grundsätzen auszugehen: 
 

1. Für jedes Geschäftsjahr ist ein 
Wirtschaftsplan aufzustellen. Der 
Wirtschaftsplan dient der Feststel-
lung und Deckung des Finanzbe-
darfs, der zur Erfüllung der Aufga-
ben des MDR voraussichtlich not-
wendig ist. 

und vor der Feststellung zu prüfen. Der 
Abschlussprüfer ist auch mit den Feststel-
lungen und Berichten nach § 53 des 
Haushaltsgrundsätzegesetzes zu beauf-
tragen. 

 
(4) Jahresabschluss, Prüfungsbericht und 

Geschäftsbericht werden vom Intendanten 
den Regierungen und Rechnungshöfen 
der Länder übermittelt. 

 
(5) Nach Genehmigung des Jahresabschlus-

ses veröffentlicht der Intendant MDR eine 
Gesamtübersicht über den Jahresab-
schluss und eine Zusammenfassung der 
wesentlichen Teile des den Geschäftsbe-
richts. 

 
§ 34 

Finanzordnung 
 
(1) Die Finanzordnung wird vom Verwaltungs-

rat erlassen. 
 
(2) Die Finanzordnung hat von folgenden 

Grundsätzen auszugehen: 
 

1. Für jedes Geschäftsjahr ist ein Wirt-
schaftsplan aufzustellen. Der Wirt-
schaftsplan dient der Feststellung 
und Deckung des Finanzbedarfs, der 
zur Erfüllung der Aufgaben des MDR 
voraussichtlich notwendig ist. 
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2. Der Wirtschaftsplan ermächtigt den 

Intendanten, Ausgaben zu leisten 
und Verpflichtungen einzugehen. 

 
3. Der Wirtschaftsplan bestimmt, bis zu 

welcher Höhe der Intendant Kredite 
aufnehmen darf. 

 
§ 35 

Finanzkontrolle 
 
(1) Die Rechnungshöfe der Länder prüfen die 

Wirtschaftsführung des MDR gemeinsam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Die Rechnungshöfe der Länder teilen das 

Ergebnis der Prüfungen ausschließlich 
dem Verwaltungsrat, dem lntendanten 
und den Ministerpräsidenten der Länder 

 
2. Der Wirtschaftsplan ermächtigt den 

Intendanten, Ausgaben zu leisten 
und Verpflichtungen einzugehen. 

 
3. Der Wirtschaftsplan bestimmt, bis 

zu welcher Höhe der Intendant 
Kredite aufnehmen darf. 

 
§ 35 

Finanzkontrolle 
 
(1) Die Rechnungshöfe der Länder prüfen 

die Wirtschaftsführung des MDR ge-
meinsam. 

 
(2) Die Rechnungshöfe prüfen die Wirt-

schaftsführung bei solchen Unternehmen 
des privaten Rechts, an denen der MDR 
unmittelbar, mittelbar oder zusammen 
mit anderen Anstalten oder Körperschaf-
ten des öffentlichen Rechts mit Mehrheit 
beteiligt ist und deren Gesellschaftsver-
trag oder Satzung diese Prüfungen durch 
die Rechnungshöfe vorsieht. Der MDR 
ist verpflichtet, für die Aufnahme der er-
forderlichen Regelungen in die Gesell-
schaftsverträge oder die Satzung der Un-
ternehmen zu sorgen. 

 
(3) Die Rechnungshöfe der Länder teilen 

das Ergebnis der Prüfungen ausschließ-
lich dem Verwaltungsrat, dem Rundfunk-
rat, dem lntendanten, und den Minister-

 
2. Der Wirtschaftsplan ermächtigt den 

Intendanten, Ausgaben zu leisten 
und Verpflichtungen einzugehen. 

 
3. Der Wirtschaftsplan bestimmt, bis zu 

welcher Höhe der Intendant Kredite 
aufnehmen darf. 

 
§ 35 

Finanzkontrolle 
 
(1) Die Rechnungshöfe der Länder prüfen die 

Wirtschaftsführung des MDR gemeinsam. 
 
 
(2) Die Rechnungshöfe prüfen die Wirt-

schaftsführung bei solchen Unternehmen 
des privaten Rechts, an denen der MDR 
unmittelbar, mittelbar oder zusammen mit 
anderen Anstalten oder Körperschaften 
des öffentlichen Rechts mit Mehrheit betei-
ligt ist und deren Gesellschaftsvertrag o-
der Satzung diese Prüfungen durch die 
Rechnungshöfe vorsieht. Der MDR ist 
verpflichtet, für die Aufnahme der erforder-
lichen Regelungen in die Gesellschaftsver-
träge oder die Satzung der Unternehmen 
zu sorgen. 

 
(3) Die Rechnungshöfe der Länder teilen das 

Ergebnis der Prüfungen ausschließlich 
dem Verwaltungsrat, dem Rundfunkrat, 
dem lntendanten, und den Ministerpräsi-
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mit. Die Ministerpräsidenten unterrichten 
die Landtage über die wesentlichen Er-
gebnisse der Prüfung der Rechnungshöfe. 

 
 
 
 
 
(3) Die Regierung eines der Länder kann eine 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beauftra-
gen, sich gutachterlich zu den Fragen zu 
äußern, die für die Beurteilung der Wirt-
schafts- und Finanzlage von Bedeutung 
sind. 

 
 
 
 
(4) Die Vorschriften der Landeshaushaltsord-

nungen der Länder über Unternehmen in 
der Rechtsform einer landesunmittelbaren 
juristischen Person des öffentlichen 
Rechts sind in der bei Inkrafttreten dieses 
Staatsvertrages geltenden Fassung im 
übrigen anzuwenden, soweit sie auf die 
Rechtsstellung einer öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalt anwendbar sind. 

 
 
 

§ 36 
Beteiligungen 

 
 

präsidenten der Länder den Landesre-
gierungen und den Landtagen mit. Die 
Ministerpräsidenten unterrichten die 
Landtage über die wesentlichen Ergeb-
nisse der Prüfung der Rechnungshöfe. 
Im Übrigen gilt § 14a des Rundfunk-
staatsvertrages entsprechend. 

 
(4) Die Regierung eines der Länder Auf Er-

suchen eines Landtages oder der Regie-
rung eines Landes kann eine Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft beauftragen, 
sich der Rechnungshof dieses Landes 
gutachterlich zu den Fragen zu äußern, 
die für die Beurteilung der Wirtschafts- 
und Finanzlage des MDR von Bedeutung 
sind. 

 
(5) Die Vorschriften der Landeshaushalts-

ordnungen der Länder über Unterneh-
men in der Rechtsform einer landesun-
mittelbaren juristischen Person des öf-
fentlichen Rechts sind in der bei Inkraft-
treten dieses Staatsvertrages jeweils gel-
tenden Fassung im übrigen anzuwen-
den, soweit sie ihrem Wesen nach auf 
die Rechtsstellung einer öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalt anwendbar 
sind. 

 
§ 36 

Kommerzielle Tätigkeiten, Beteiligungen an 
Unternehmen 

 

denten der Länder den Landesregierun-
gen und den Landtagen mit. Die Minister-
präsidenten unterrichten die Landtage 
über die wesentlichen Ergebnisse der Prü-
fung der Rechnungshöfe. Im Übrigen gilt § 
14a des Rundfunkstaatsvertrages ent-
sprechend. 

 
(4) Die Regierung eines der Länder Auf Ersu-

chen eines Landtages oder der Regierung 
eines Landes kann eine Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft beauftragen, sich der 
Rechnungshof dieses Landes gutachter-
lich zu den Fragen zu äußern, die für die 
Beurteilung der Wirtschafts- und Finanzla-
ge des MDR von Bedeutung sind. 

 
 
(5) Die Vorschriften der Landeshaushaltsord-

nungen der Länder über Unternehmen in 
der Rechtsform einer landesunmittelbaren 
juristischen Person des öffentlichen 
Rechts sind in der bei Inkrafttreten dieses 
Staatsvertrages jeweils geltenden Fas-
sung im übrigen anzuwenden, soweit sie 
ihrem Wesen nach auf die Rechtsstellung 
einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkan-
stalt anwendbar sind. 

 
 

§ 36 
Kommerzielle Tätigkeiten, Beteiligungen an 

Unternehmen 
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(1) An einem Unternehmen, das einen ge-
werblichen oder sonstigen wirtschaftlichen 
Zweck zum Gegenstand hat, darf der 
MDR weder unmittelbar noch mittelbar be-
teiligt sein. Ausgenommen sind Presse-
agenturen und solche Unternehmen, 

 
 

1. denen der MDR nach Regelung der 
Satzung widerruflich den Betrieb der 
Rundfunkwerbung gestattet oder 

 
 
2. die vom MDR allein oder von meh-

reren öffentlich-rechtlichen Rund-
funkanstalten unmittelbar oder mit-
telbar getragen werden. 

 
 In Unternehmen im Sinne von Satz 2 

Nummer 1 hat sich der MDR Einfluss auf 
die Geschäftsführung, insbesondere eine 
angemessene Vertretung in deren Auf-
sichtsorganen, zu sichern. 

 
(2) In Fällen, in denen dies aus Gründen der 

Wirtschaftlichkeit geboten ist und der Er-
füllung der gesetzlichen Aufgabe des 
MDR dient, sind mit Zustimmung des 
Verwaltungsrats weitere Ausnahmen von 
Absatz 1 zulässig. Mitglieder des Verwal-
tungsrates dürfen nicht den Aufsichtsgre-
mien der Unternehmen angehören, an 
denen eine Beteiligung nach Satz 1 zuge-
lassen wird. 

(1) An einem Unternehmen, das einen ge-
werblichen oder sonstigen wirtschaftli-
chen Zweck zum Gegenstand hat, darf 
der MDR weder unmittelbar noch mittel-
bar beteiligt sein. Ausgenommen sind 
Presseagenturen und solche Unterneh-
men, 

 
1. denen der MDR nach Regelung 

der Satzung widerruflich den Be-
trieb der Rundfunkwerbung gestat-
tet oder 

 
2. die vom MDR allein oder von meh-

reren öffentlich-rechtlichen Rund-
funkanstalten unmittelbar oder mit-
telbar getragen werden. 

 
 In Unternehmen im Sinne von Satz 2 

Nummer 1 hat sich der MDR Einfluss auf 
die Geschäftsführung, insbesondere eine 
angemessene Vertretung in deren Auf-
sichtsorganen, zu sichern.  

 
(1) In Fällen, in denen dies aus Gründen 

der Wirtschaftlichkeit geboten ist und 
der Erfüllung der gesetzlichen Aufgabe 
des MDR dient, sind mit Zustimmung 
des Verwaltungsrats weitere Ausnah-
men von Absatz 1 zulässig. Mitglieder 
des Verwaltungsrates dürfen nicht den 
Aufsichtsgremien der Unternehmen 
angehören, an denen eine Beteiligung 
nach Satz 1 zugelassen wird. 

(1) An einem Unternehmen, das einen ge-
werblichen oder sonstigen wirtschaftlichen 
Zweck zum Gegenstand hat, darf der 
MDR weder unmittelbar noch mittelbar be-
teiligt sein. Ausgenommen sind Presse-
agenturen und solche Unternehmen, 

 
 

1. denen der MDR nach Regelung der 
Satzung widerruflich den Betrieb der 
Rundfunkwerbung gestattet oder 

 
 
2. die vom MDR allein oder von mehre-

ren öffentlich-rechtlichen Rundfunk-
anstalten unmittelbar oder mittelbar 
getragen werden. 

 
 In Unternehmen im Sinne von Satz 2 

Nummer 1 hat sich der MDR Einfluss auf 
die Geschäftsführung, insbesondere eine 
angemessene Vertretung in deren Auf-
sichtsorganen, zu sichern.  

 
(1) In Fällen, in denen dies aus Gründen der 

Wirtschaftlichkeit geboten ist und der Er-
füllung der gesetzlichen Aufgabe des 
MDR dient, sind mit Zustimmung des 
Verwaltungsrats weitere Ausnahmen von 
Absatz 1 zulässig. Mitglieder des Verwal-
tungsrates dürfen nicht den Aufsichts-
gremien der Unternehmen angehören, 
an denen eine Beteiligung nach Satz 1 
zugelassen wird. 
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(3) Der Intendant, die Mitglieder des Rund-

funkrates oder des Verwaltungsrates so-
wie Mitarbeiter des MDR dürfen an Unter-
nehmen, an denen der MDR unmittelbar 
oder mittelbar beteiligt ist, nicht persönlich 
beteiligt sein. 

 
(4) Der MDR hat sicherzustellen, dass Mit-

glieder der Geschäftsführung sowie lei-
tende Angestellte von Unternehmen, an 
denen der MDR unmittelbar oder mittelbar 
beteiligt ist, nicht ihrerseits an anderen 
Unternehmen dieser Art beteiligt sind. 

 
 

§ 37 
Rechtsaufsicht 

 
 
(1) Die Regierungen der Länder führen die 

Aufsicht über die Einhaltung der Bestim-
mungen dieses Staatsvertrages und der 
allgemeinen Rechtsvorschriften. Sie neh-
men diese Aufgaben durch die Regierung 
eines der Länder in zweijährigem Wechsel 
wahr; der Wechsel, beginnend mit dem 
Inkrafttreten dieses Staatsvertrages, er-

 
(1) Für kommerzielle Tätigkeiten des MDR 

und seine Beteiligungen an Unterneh-
men gelten neben den nachfolgenden 
Bestimmungen die §§ 16a bis 16e des 
Rundfunkstaatsvertrages. 

 
(2) Der Intendant, die Mitglieder des Rund-

funkrates oder des Verwaltungsrates so-
wie Mitarbeiter des MDR dürfen an Un-
ternehmen, an denen der MDR unmittel-
bar oder mittelbar beteiligt ist, nicht per-
sönlich beteiligt sein. 

 
(3) Der MDR hat sicherzustellen, dass Mit-

glieder der Geschäftsführung sowie lei-
tende Angestellte von Unternehmen, an 
denen der MDR unmittelbar oder mittel-
bar beteiligt ist, nicht ihrerseits an ande-
ren Unternehmen dieser Art beteiligt 
sind. 

 
§ 37 

Rechtsaufsicht 
 
 
(1) Die Regierungen der Länder führen die 

Aufsicht über die Einhaltung der Bestim-
mungen dieses Staatsvertrages und der 
allgemeinen Rechtsvorschriften. Sie 
nehmen diese Aufgaben durch die Re-
gierung eines der Länder in zweijährigem 
Wechsel wahr; der Wechsel, beginnend 
mit dem Inkrafttreten dieses Staatsver-

 
(1) Für kommerzielle Tätigkeiten des MDR 

und seine Beteiligungen an Unternehmen 
gelten neben den nachfolgenden Bestim-
mungen die §§ 16a bis 16e des Rund-
funkstaatsvertrages. 

 
(2) Der Intendant, die Mitglieder des Rund-

funkrates oder des Verwaltungsrates so-
wie Mitarbeiter des MDR dürfen an Unter-
nehmen, an denen der MDR unmittelbar 
oder mittelbar beteiligt ist, nicht persönlich 
beteiligt sein. 

 
(3) Der MDR hat sicherzustellen, dass Mit-

glieder der Geschäftsführung sowie leiten-
de Angestellte von Unternehmen, an de-
nen der MDR unmittelbar oder mittelbar 
beteiligt ist, nicht ihrerseits an anderen Un-
ternehmen dieser Art beteiligt sind. 

 
 

§ 37 
Rechtsaufsicht 

 
 
(1) Die Regierungen der Länder führen die 

Aufsicht über die Einhaltung der Bestim-
mungen dieses Staatsvertrages und der 
allgemeinen Rechtsvorschriften. Sie neh-
men diese Aufgaben durch die Regierung 
eines der Länder in zweijährigem Wechsel 
wahr; der Wechsel, beginnend mit dem In-
krafttreten dieses Staatsvertrages, erfolgt 
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folgt in der Reihenfolge Sachsen - Sach-
sen-Anhalt - Thüringen. Die jeweils auf-
sichtsführende Regierung beteiligt die 
beiden anderen Regierungen vor der Ein-
leitung von Maßnahmen und bemüht sich 
um ein Einvernehmen. 

 
(2) Die aufsichtsführende Regierung ist be-

rechtigt, die Anstalt durch schriftliche Mit-
teilung auf Maßnahmen oder Unterlas-
sungen im Betrieb des MDR hinzuweisen, 
die diesen Staatsvertrag oder die allge-
meinen Rechtsvorschriften verletzen, und 
das Organ aufzufordern, die Rechtsverlet-
zung zu beseitigen. 

 
(3) Wird die Rechtsverletzung nicht innerhalb 

einer von der aufsichtsführenden Regie-
rung zu setzenden angemessenen Frist 
behoben, weist diese den MDR an, im 
Einzelnen festgelegte Maßnahmen auf 
Kosten des MDR durchzuführen. In Pro-
grammangelegenheiten sind Weisungen 
ausgeschlossen. 

 
(4) Die Rechtsaufsicht gegenüber dem Inten-

danten kann erst ausgeübt werden, wenn 
der Rundfunkrat oder der Verwaltungsrat 
die ihnen zustehende Aufsicht nicht in an-
gemessener Frist wahrnehmen. 

 
 

§ 38 
Personalvertretung 

trages, erfolgt in der Reihenfolge Sach-
sen - Sachsen-Anhalt - Thüringen. Die 
jeweils aufsichtsführende Regierung be-
teiligt die beiden anderen Regierungen 
vor der Einleitung von Maßnahmen und 
bemüht sich um ein Einvernehmen. 

 
(2) Die aufsichtsführende Regierung ist be-

rechtigt, die Anstalt durch schriftliche Mit-
teilung auf Maßnahmen oder Unterlas-
sungen im Betrieb des MDR hinzuwei-
sen, die diesen Staatsvertrag oder die 
allgemeinen Rechtsvorschriften verlet-
zen, und das Organ aufzufordern, die 
Rechtsverletzung zu beseitigen. 

 
(3) Wird die Rechtsverletzung nicht inner-

halb einer von der aufsichtsführenden 
Regierung zu setzenden angemessenen 
Frist behoben, weist diese den MDR an, 
im Einzelnen festgelegte Maßnahmen 
auf Kosten des MDR durchzuführen. In 
Programmangelegenheiten sind Weisun-
gen ausgeschlossen. 

 
(4) Die Rechtsaufsicht gegenüber dem In-

tendanten kann erst ausgeübt werden, 
wenn der Rundfunkrat oder der Verwal-
tungsrat die ihnen zustehende Aufsicht 
nicht in angemessener Frist wahrneh-
men. 

 
§ 38 

Personalvertretung 

in der Reihenfolge Sachsen - Sachsen-
Anhalt - Thüringen. Die jeweils aufsichts-
führende Regierung beteiligt die beiden 
anderen Regierungen vor der Einleitung 
von Maßnahmen und bemüht sich um ein 
Einvernehmen. 

 
(2) Die aufsichtsführende Regierung ist be-

rechtigt, die Anstalt durch schriftliche Mit-
teilung auf Maßnahmen oder Unterlassun-
gen im Betrieb des MDR hinzuweisen, die 
diesen Staatsvertrag oder die allgemeinen 
Rechtsvorschriften verletzen, und das Or-
gan aufzufordern, die Rechtsverletzung zu 
beseitigen. 

 
(3) Wird die Rechtsverletzung nicht innerhalb 

einer von der aufsichtsführenden Regie-
rung zu setzenden angemessenen Frist 
behoben, weist diese den MDR an, im 
Einzelnen festgelegte Maßnahmen auf 
Kosten des MDR durchzuführen. In Pro-
grammangelegenheiten sind Weisungen 
ausgeschlossen. 

 
(4) Die Rechtsaufsicht gegenüber dem In-
tendanten kann erst ausgeübt werden, wenn der 
Rundfunkrat oder der Verwaltungsrat die ihnen 
zustehende Aufsicht nicht in angemessener Frist 
wahrnehmen. 
 
 

§ 38 
Personalvertretung 
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(1) Für den MDR findet das Bundespersonal-

vertretungsgesetz vom 15. März 1974 
(Bundesgesetzbl. I S. 693) und die dazu 
ergangenen Verordnungen der Bundesre-
gierung in den zum Zeitpunkt des Inkraft-
tretens dieses Staatsvertrages geltenden 
Fassungen nach Maßgabe der für die 
Rundfunkanstalten des Bundesrechts gel-
tenden Vorschriften entsprechende An-
wendung. 

 
 
 
(2) In den Fällen des § 71 Absatz 1 Satz 4 

des Bundespersonalvertretungsgesetzes 
ist der Präsident des Bezirksgerichtes 
Leipzig oder ein von ihm Beauftragter, der 
die Befähigung zum Richteramt haben 
muss, Vorsitzender der Einigungsstelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Für den MDR findet sind das Bundesper-

sonalvertretungsgesetz vom 15. März 
1974 (Bundesgesetzbl. I S. 693) und die 
dazu ergangenen Rechtsverordnungen 
in ihrer jeweils aktuellen Fassung und die 
dazu ergangenen Verordnungen der 
Bundesregierung in den zum Zeitpunkt 
des Inkrafttretens dieses Staatsvertrages 
geltenden Fassungen nach Maßgabe der 
für die Rundfunkanstalten des Bundes-
rechts geltenden Vorschriften entspre-
chende Anwendung anwendbar. 

 
(2) In den Fällen des § 71 Absatz 1 Satz 4 

des Bundespersonalvertretungsgesetzes 
ist der Präsident des Bezirksgerichtes 
Leipzig Sächsischen Oberverwaltungs-
gerichtes oder ein von ihm Beauftragter, 
der die mit der Befähigung zum Richter-
amt haben muss, Vorsitzender der Eini-
gungsstelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Für den MDR findet sind das Bundesper-

sonalvertretungsgesetz vom 15. März 
1974 (Bundesgesetzbl. I S. 693) und die 
dazu ergangenen Rechtsverordnungen in 
ihrer jeweils aktuellen Fassung und die 
dazu ergangenen Verordnungen der Bun-
desregierung in den zum Zeitpunkt des In-
krafttretens dieses Staatsvertrages gel-
tenden Fassungen nach Maßgabe der für 
die Rundfunkanstalten des Bundesrechts 
geltenden Vorschriften entsprechende 
Anwendung anwendbar.23 

 
(2) In den Fällen des § 71 Absatz 1 Satz 4 

des Bundespersonalvertretungsgesetzes 
ist der Präsident des Bezirksgerichtes 
Leipzig Sächsischen Oberverwaltungsge-
richtes oder ein von ihm Beauftragter, der 
die mit der Befähigung zum Richteramt 
haben muss, Vorsitzender der Einigungs-
stelle. 

 
(3) Der Intendant schafft mit Zustimmung des 

Verwaltungsrates für die von der Körper-
schaft beschäftigten arbeitnehmerähnli-
chen Personen im Sinne von § 12a des 
Tarifvertragsgesetzes eine institutionali-
sierte Vertretung ihrer Interessen (Freien-
vertretung). Diese steht im regelmäßigen 
Austausch mit der Intendantin. Näheres 
regelt ein Statut der Intendantin, das ins-
besondere die Modalitäten der Wahl sowie 

                                                                                 
23 Fachliche Prüfung durch die Staatskanzleien erfolgt. 
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§ 39 
Geltung von Datenschutzvorschriften 

 
Soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist, 
sind für den MDR die Vorschriften des Freistaa-
tes Sachsen über den Schutz personenbezoge-
ner Daten anzuwenden. 
 

§ 40 
Datenverarbeitung zu journalistischen Zwe-

cken, Medienprivileg 
 
(1) Soweit der MDR personenbezogene Da-

ten zu journalistischen Zwecken verarbei-
tet, ist es den hiermit befassten Personen 
untersagt, diese personenbezogenen Da-
ten zu anderen Zwecken zu verarbeiten 
(Datengeheimnis). Diese Personen sind 
bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit auf das 
Datengeheimnis zu verpflichten. Das Da-
tengeheimnis besteht auch nach Beendi-
gung ihrer Tätigkeit fort. Im Übrigen finden 
für die Datenverarbeitung zu journalisti-
schen Zwecken von der Verordnung (EU) 
2016/679 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 27. April 2016 zum 
Schutz der natürlichen Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, 
zum freien Datenverkehr und zur Aufhe-
bung der Richtlinie 95/46/EG (Daten-

 
 
 

§ 39 
Geltung von Datenschutzvorschriften 

 
Soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt 
ist, sind für den MDR die Vorschriften des 
Freistaates Sachsen über den Schutz perso-
nenbezogener Daten anzuwenden. 
 

§ 40 
Datenverarbeitung zu journalistischen 

Zwecken, Medienprivileg 
 
(1) Soweit der MDR personenbezogene Da-

ten zu journalistischen Zwecken verar-
beitet, ist es den hiermit befassten Per-
sonen untersagt, diese personenbezo-
genen Daten zu anderen Zwecken zu 
verarbeiten (Datengeheimnis). Diese 
Personen sind bei der Aufnahme ihrer 
Tätigkeit auf das Datengeheimnis zu 
verpflichten. Das Datengeheimnis be-
steht auch nach Beendigung ihrer Tätig-
keit fort. Im Übrigen finden für die Daten-
verarbeitung zu journalistischen Zwecken 
von der Verordnung (EU) 2016/679 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz der na-
türlichen Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der 

die Rahmenbedingungen für die Tätigkeit 
der Freienvertretung festlegt.24 

 
§ 39 

Geltung von Datenschutzvorschriften 
 
Soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist, 
sind für den MDR die Vorschriften des Freistaa-
tes Sachsen über den Schutz personenbezoge-
ner Daten anzuwenden. 
 

§ 40 
Datenverarbeitung zu journalistischen Zwe-

cken, Medienprivileg 
 
(1) Soweit der MDR personenbezogene Da-

ten zu journalistischen Zwecken verarbei-
tet, ist es den hiermit befassten Personen 
untersagt, diese personenbezogenen Da-
ten zu anderen Zwecken zu verarbeiten 
(Datengeheimnis). Diese Personen sind 
bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit auf das 
Datengeheimnis zu verpflichten. Das Da-
tengeheimnis besteht auch nach Beendi-
gung ihrer Tätigkeit fort. Im Übrigen finden 
für die Datenverarbeitung zu journalisti-
schen Zwecken von der Verordnung (EU) 
2016/679 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 27. April 2016 zum 
Schutz der natürlichen Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, 
zum freien Datenverkehr und zur Aufhe-
bung der Richtlinie 95/46/EG (Daten-

                                                                                 
24 Fachliche Prüfung durch die Staatskanzleien erfolgt. 
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schutz-Grundverordnung) (ABl. L 119/1 
vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 
22.11.2016, S. 72) außer den Kapiteln I, 
VIII, X und XI nur die Arti-
kel 5 Absatz 1 Buchstabe f in Verbindung 
mit Absatz 2, Artikel 24 und 32 Anwen-
dung. Artikel 82 und 83 der Verordnung 
(EU) 2016/679 gelten mit der Maßgabe, 
dass nur für eine Verletzung des Daten-
geheimnisses gemäß der Sätze 1 bis 3 
sowie für unzureichende Maßnahmen 
nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe f, Arti-
kel 24 und 32 der Verordnung (EU) 
2016/679 gehaftet wird. Die Sätze 1 bis 5 
gelten entsprechend für die zu den in Satz 
1 genannten Stellen gehörenden Hilfs- 
und Beteiligungsunternehmen. Der MDR 
kann sich einen Verhaltenskodex geben, 
der in einem transparenten Verfahren er-
lassen und veröffentlicht wird. Den be-
troffenen Personen stehen nur die in den 
Absätzen 2 und 3 genannten Rechte zu. 

 
 
(2) Führt die journalistische Verarbeitung per-

sonenbezogener Daten zur Verbreitung 
von Gegendarstellungen der betroffenen 
Person oder zu Verpflichtungserklärun-
gen, Beschlüssen oder Urteilen über die 
Unterlassung der Verbreitung oder über 
den Widerruf des Inhalts der Daten, so 
sind diese Gegendarstellungen, Verpflich-
tungserklärungen und Widerrufe zu den 
gespeicherten Daten zu nehmen und dort 

Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. L 119/1 vom 
4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 
72) außer den Kapiteln I, VIII, X und XI 
nur die Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe f in 
Verbindung mit Absatz 2, Artikel 24 und 
32 Anwendung. Artikel 82 und 83 der 
Verordnung (EU) 2016/679 gelten mit der 
Maßgabe, dass nur für eine Verletzung 
des Datengeheimnisses gemäß der Sät-
ze 1 bis 3 sowie für unzureichende Maß-
nahmen nach Arti-
kel 5 Absatz 1 Buchstabe f, Artikel 24 
und 32 der Verordnung (EU) 2016/679 
gehaftet wird. Die Sätze 1 bis 5 gelten 
entsprechend für die zu den in Satz 1 
genannten Stellen gehörenden Hilfs- und 
Beteiligungsunternehmen. Der MDR 
kann sich einen Verhaltenskodex geben, 
der in einem transparenten Verfahren er-
lassen und veröffentlicht wird. Den be-
troffenen Personen stehen nur die in den 
Absätzen 2 und 3 genannten Rechte zu. 

 
(2) Führt die journalistische Verarbeitung 

personenbezogener Daten zur Verbrei-
tung von Gegendarstellungen der be-
troffenen Person oder zu Verpflichtungs-
erklärungen, Beschlüssen oder Urteilen 
über die Unterlassung der Verbreitung 
oder über den Widerruf des Inhalts der 
Daten, so sind diese Gegendarstellun-
gen, Verpflichtungserklärungen und Wi-
derrufe zu den gespeicherten Daten zu 

schutz-Grundverordnung) (ABl. L 119/1 
vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 
22.11.2016, S. 72) außer den Kapiteln I, 
VIII, X und XI nur die Arti-
kel 5 Absatz 1 Buchstabe f in Verbindung 
mit Absatz 2, Artikel 24 und 32 Anwen-
dung. Artikel 82 und 83 der Verordnung 
(EU) 2016/679 gelten mit der Maßgabe, 
dass nur für eine Verletzung des Daten-
geheimnisses gemäß der Sätze 1 bis 3 
sowie für unzureichende Maßnahmen 
nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe f, Arti-
kel 24 und 32 der Verordnung (EU) 
2016/679 gehaftet wird. Die Sätze 1 bis 5 
gelten entsprechend für die zu den in Satz 
1 genannten Stellen gehörenden Hilfs- 
und Beteiligungsunternehmen. Der MDR 
kann sich einen Verhaltenskodex geben, 
der in einem transparenten Verfahren er-
lassen und veröffentlicht wird. Den be-
troffenen Personen stehen nur die in den 
Absätzen 2 und 3 genannten Rechte zu. 

 
 
(2) Führt die journalistische Verarbeitung per-

sonenbezogener Daten zur Verbreitung 
von Gegendarstellungen der betroffenen 
Person oder zu Verpflichtungserklärungen, 
Beschlüssen oder Urteilen über die Unter-
lassung der Verbreitung oder über den 
Widerruf des Inhalts der Daten, so sind 
diese Gegendarstellungen, Verpflich-
tungserklärungen und Widerrufe zu den 
gespeicherten Daten zu nehmen und dort 
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für dieselbe Zeitdauer aufzubewahren wie 
die Daten selbst sowie bei einer Übermitt-
lung der Daten gemeinsam mit diesen zu 
übermitteln. 

 
1. Wird jemand durch eine Berichterstat-

tung in seinem Persönlichkeitsrecht beein-
trächtigt, kann die betroffene Person Aus-
kunft über die der Berichterstattung zu Grun-
de liegenden zu ihrer Person gespeicherten 
Daten verlangen. Die Auskunft kann nach 
Abwägung der schutzwürdigen Interessen 
der Beteiligten verweigert werden, soweit aus 
den Daten auf Personen, die bei der Vorbe-
reitung, Herstellung oder Verbreitung von 
Rundfunksendungen mitwirken oder mitge-
wirkt haben, geschlossen werden kann, 
 
 
2. aus den Daten auf die Person des Ein-

senders oder des Gewährsträgers von Bei-
trägen, Unterlagen und Mitteilungen für den 
redaktionellen Teil geschlossen werden 
kann, 

 
3. durch die Mitteilung der recherchierten 

oder sonst erlangten Daten die journalisti-
sche Aufgabe durch Ausforschung des In-
formationsbestandes beeinträchtigt würde. 

 
         Die betroffene Person kann die unverzügli-

che Berichtigung unrichtiger personenbezo-
gener Daten im Datensatz oder die Hinzufü-
gung einer eigenen Darstellung von ange-

nehmen und dort für dieselbe Zeitdauer 
aufzubewahren wie die Daten selbst so-
wie bei einer Übermittlung der Daten 
gemeinsam mit diesen zu übermitteln. 

 
1. Wird jemand durch eine Berichterstat-

tung in seinem Persönlichkeitsrecht beein-
trächtigt, kann die betroffene Person Aus-
kunft über die der Berichterstattung zu 
Grunde liegenden zu ihrer Person gespei-
cherten Daten verlangen. Die Auskunft kann 
nach Abwägung der schutzwürdigen Inte-
ressen der Beteiligten verweigert werden, 
soweit aus den Daten auf Personen, die bei 
der Vorbereitung, Herstellung oder Verbrei-
tung von Rundfunksendungen mitwirken 
oder mitgewirkt haben, geschlossen werden 
kann, 
 
2. aus den Daten auf die Person des Ein-

senders oder des Gewährsträgers von Bei-
trägen, Unterlagen und Mitteilungen für den 
redaktionellen Teil geschlossen werden 
kann, 

 
3. durch die Mitteilung der recherchierten 

oder sonst erlangten Daten die journalisti-
sche Aufgabe durch Ausforschung des In-
formationsbestandes beeinträchtigt würde. 

 
         Die betroffene Person kann die unverzügli-

che Berichtigung unrichtiger personenbe-
zogener Daten im Datensatz oder die Hin-
zufügung einer eigenen Darstellung von 

für dieselbe Zeitdauer aufzubewahren wie 
die Daten selbst sowie bei einer Übermitt-
lung der Daten gemeinsam mit diesen zu 
übermitteln. 

 
1. Wird jemand durch eine Berichterstat-

tung in seinem Persönlichkeitsrecht beein-
trächtigt, kann die betroffene Person Aus-
kunft über die der Berichterstattung zu Grun-
de liegenden zu ihrer Person gespeicherten 
Daten verlangen. Die Auskunft kann nach 
Abwägung der schutzwürdigen Interessen 
der Beteiligten verweigert werden, soweit aus 
den Daten auf Personen, die bei der Vorbe-
reitung, Herstellung oder Verbreitung von 
Rundfunksendungen mitwirken oder mitge-
wirkt haben, geschlossen werden kann, 
 
 
2. aus den Daten auf die Person des Ein-

senders oder des Gewährsträgers von Bei-
trägen, Unterlagen und Mitteilungen für den 
redaktionellen Teil geschlossen werden kann, 

 
 
3. durch die Mitteilung der recherchierten 

oder sonst erlangten Daten die journalisti-
sche Aufgabe durch Ausforschung des In-
formationsbestandes beeinträchtigt würde. 

 
         Die betroffene Person kann die unverzügli-

che Berichtigung unrichtiger personenbezo-
gener Daten im Datensatz oder die Hinzufü-
gung einer eigenen Darstellung von ange-
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messenem Umfang verlangen. Die weitere 
Speicherung der personenbezogenen Daten 
ist rechtmäßig, wenn dies für die Ausübung 
des Rechts auf freie Meinungsäußerung und 
Information oder zur Wahrnehmung berech-
tigter Interessen erforderlich ist. 

 
 

§ 41 
(entfällt) 

 
§ 42 

Ernennung des Rundfunkbeauftragten für 
den Datenschutz beim MDR und des Daten-

schutzbeauftragten des MDR 
 

(1) Der MDR ernennt einen Rundfunkbeauf-
tragten für den Datenschutz beim MDR 
(Rundfunkdatenschutzbeauftragter), der 
zuständige Aufsichtsbehörde im Sinne des 
Artikels 51 der Verordnung (EU) 2016/679 
ist. Die Ernennung erfolgt durch den Rund-
funkrat mit Zustimmung des Verwaltungsra-
tes für die Dauer von vier Jahren. Eine 
dreimalige Wiederernennung ist zulässig. 
Der Rundfunkdatenschutzbeauftragte muss 
über die für die Erfüllung seiner Aufgaben 
und Ausübung seiner Befugnisse erforderli-
che Qualifikation, nachgewiesen durch ein 
abgeschlossenes Hochschulstudium, sowie 
über Erfahrung und Sachkunde insbeson-
dere im Bereich des Schutzes personenbe-
zogener Daten verfügen. Das Amt des 
Rundfunkdatenschutzbeauftragten kann 

angemessenem Umfang verlangen. Die 
weitere Speicherung der personenbezoge-
nen Daten ist rechtmäßig, wenn dies für die 
Ausübung des Rechts auf freie Meinungs-
äußerung und Information oder zur Wahr-
nehmung berechtigter Interessen erforder-
lich ist. 

 
§ 41 

(entfällt) 
 

§ 42 
Ernennung des Rundfunkbeauftragten für 

den Datenschutz beim MDR und des Daten-
schutzbeauftragten des MDR 

 
(1) Der MDR ernennt einen Rundfunkbeauf-

tragten für den Datenschutz beim MDR 
(Rundfunkdatenschutzbeauftragter), der 
zuständige Aufsichtsbehörde im Sinne des 
Artikels 51 der Verordnung (EU) 2016/679 
ist. Die Ernennung erfolgt durch den 
Rundfunkrat mit Zustimmung des Verwal-
tungsrates für die Dauer von vier Jahren. 
Eine dreimalige Wiederernennung ist zu-
lässig. Der Rundfunkdatenschutzbeauf-
tragte muss über die für die Erfüllung sei-
ner Aufgaben und Ausübung seiner Be-
fugnisse erforderliche Qualifikation, nach-
gewiesen durch ein abgeschlossenes 
Hochschulstudium, sowie über Erfahrung 
und Sachkunde insbesondere im Bereich 
des Schutzes personenbezogener Daten 
verfügen. Das Amt des Rundfunkdaten-

messenem Umfang verlangen. Die weitere 
Speicherung der personenbezogenen Daten 
ist rechtmäßig, wenn dies für die Ausübung 
des Rechts auf freie Meinungsäußerung und 
Information oder zur Wahrnehmung berech-
tigter Interessen erforderlich ist. 

 
 

§ 41 
(entfällt) 

 
§ 42 

Ernennung des Rundfunkbeauftragten für 
den Datenschutz beim MDR und des Daten-

schutzbeauftragten des MDR 
 

(1) Der MDR ernennt einen Rundfunkbeauf-
tragten für den Datenschutz beim MDR 
(Rundfunkdatenschutzbeauftragter), der zu-
ständige Aufsichtsbehörde im Sinne des Ar-
tikels 51 der Verordnung (EU) 2016/679 ist. 
Die Ernennung erfolgt durch den Rundfunk-
rat mit Zustimmung des Verwaltungsrates 
für die Dauer von vier Jahren. Eine dreima-
lige Wiederernennung ist zulässig. Der 
Rundfunkdatenschutzbeauftragte muss 
über die für die Erfüllung seiner Aufgaben 
und Ausübung seiner Befugnisse erforderli-
che Qualifikation, nachgewiesen durch ein 
abgeschlossenes Hochschulstudium, sowie 
über Erfahrung und Sachkunde insbeson-
dere im Bereich des Schutzes personenbe-
zogener Daten verfügen. Das Amt des 
Rundfunkdatenschutzbeauftragten kann 
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nicht neben anderen Aufgaben innerhalb 
des MDR und seiner Beteiligungs- und 
Hilfsunternehmen wahrgenommen werden. 
Sonstige Aufgaben müssen mit dem Amt 
des Rundfunkdatenschutzbeauftragten zu 
vereinbaren sein und dürfen seine Unab-
hängigkeit nicht gefährden. 
 
 

(2) Das Amt endet mit Ablauf der Amtszeit, 
mit Rücktritt vom Amt oder mit Erreichen 
des gesetzlichen Renteneintrittsalters. Ta-
rifvertragliche Regelungen bleiben unbe-
rührt. Der Rundfunkdatenschutzbeauftragte 
kann seines Amtes nur enthoben werden, 
wenn er eine schwere Verfehlung began-
gen hat oder die Voraussetzungen für die 
Wahrnehmung seiner Aufgaben nicht mehr 
erfüllt. Dies geschieht durch Beschluss des 
Rundfunkrates auf Vorschlag des Verwal-
tungsrates; der Rundfunkdatenschutzbe-
auftragte ist vor der Entscheidung zu hören. 
 
 

(3) Das Nähere, insbesondere die Grunds-
ätze der Vergütung, beschließt der Rund-
funkrat mit Zustimmung des Verwaltungsra-
tes in einer Satzung. 
 

Der Datenschutzbeauftragte      des MDR ge-
mäß Artikel 37 der Verordnung (EU) 2016/679 
wird vom Intendanten mit Zustimmung des Ver-
waltungsrates benannt. 
 

schutzbeauftragten kann nicht neben an-
deren Aufgaben innerhalb des MDR und 
seiner Beteiligungs- und Hilfsunternehmen 
wahrgenommen werden. Sonstige Aufga-
ben müssen mit dem Amt des Rundfunk-
datenschutzbeauftragten zu vereinbaren 
sein und dürfen seine Unabhängigkeit 
nicht gefährden. 

 
(2) Das Amt endet mit Ablauf der Amtszeit, 

mit Rücktritt vom Amt oder mit Erreichen 
des gesetzlichen Renteneintrittsalters. Ta-
rifvertragliche Regelungen bleiben unbe-
rührt. Der Rundfunkdatenschutzbeauftrag-
te kann seines Amtes nur enthoben wer-
den, wenn er eine schwere Verfehlung 
begangen hat oder die Voraussetzungen 
für die Wahrnehmung seiner Aufgaben 
nicht mehr erfüllt. Dies geschieht durch 
Beschluss des Rundfunkrates auf Vor-
schlag des Verwaltungsrates; der Rund-
funkdatenschutzbeauftragte ist vor der 
Entscheidung zu hören. 
 

(3) Das Nähere, insbesondere die Grunds-
ätze der Vergütung, beschließt der Rund-
funkrat mit Zustimmung des Verwaltungs-
rates in einer Satzung. 
 

Der Datenschutzbeauftragte      des MDR ge-
mäß Artikel 37 der Verordnung (EU) 2016/679 
wird vom Intendanten mit Zustimmung des 
Verwaltungsrates benannt. 
 

nicht neben anderen Aufgaben innerhalb 
des MDR und seiner Beteiligungs- und 
Hilfsunternehmen wahrgenommen werden. 
Sonstige Aufgaben müssen mit dem Amt 
des Rundfunkdatenschutzbeauftragten zu 
vereinbaren sein und dürfen seine Unab-
hängigkeit nicht gefährden. 
 
 

(2) Das Amt endet mit Ablauf der Amtszeit, mit 
Rücktritt vom Amt oder mit Erreichen des 
gesetzlichen Renteneintrittsalters. Tarifver-
tragliche Regelungen bleiben unberührt. 
Der Rundfunkdatenschutzbeauftragte kann 
seines Amtes nur enthoben werden, wenn 
er eine schwere Verfehlung begangen hat 
oder die Voraussetzungen für die Wahr-
nehmung seiner Aufgaben nicht mehr er-
füllt. Dies geschieht durch Beschluss des 
Rundfunkrates auf Vorschlag des Verwal-
tungsrates; der Rundfunkdatenschutzbeauf-
tragte ist vor der Entscheidung zu hören. 
 
 

(3) Das Nähere, insbesondere die Grundsätze 
der Vergütung, beschließt der Rundfunkrat 
mit Zustimmung des Verwaltungsrates in 
einer Satzung. 
 

Der Datenschutzbeauftragte      des MDR ge-
mäß Artikel 37 der Verordnung (EU) 2016/679 
wird vom Intendanten mit Zustimmung des Ver-
waltungsrates benannt. 
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§ 42a 
Unabhängigkeit des Rundfunkdatenschutz-

beauftragten 
 

(1) Der Rundfunkdatenschutzbeauftragte ist 
in Ausübung seines Amtes unabhängig 
und nur dem Gesetz unterworfen. Er un-
terliegt keiner Rechts- oder Fachauf-
sicht. Der Dienstaufsicht des Verwal-
tungsrates untersteht er nur insoweit, als 
seine Unabhängigkeit bei der Ausübung 
seines Amtes dadurch nicht beeinträch-
tigt wird. 
 

(2) Die Dienststelle des Rundfunkdaten-
schutzbeauftragten wird bei der Ge-
schäftsstelle von Rundfunkrat und Ver-
waltungsrat eingerichtet. Dem Rund-
funkdatenschutzbeauftragten ist die für 
die Erfüllung seiner Aufgaben und Be-
fugnisse notwendige Personal-, Finanz- 
und Sachausstattung zur Verfügung zu 
stellen. Die erforderlichen Mittel sind 
jährlich, öffentlich und gesondert im 
Haushaltsplan des MDR auszuweisen 
und dem Rundfunkdatenschutzbeauf-
tragten im Haushaltsvollzug zuzuweisen. 
Einer Finanzkontrolle durch den Verwal-
tungsrat unterliegt der Rundfunkdaten-
schutzbeauftragte nur insoweit, als seine 
Unabhängigkeit bei der Ausübung sei-
nes Amtes dadurch nicht beeinträchtigt 
wird. 
 

§ 42a 
Unabhängigkeit des Rundfunkdatenschutz-

beauftragten 
 

(1) Der Rundfunkdatenschutzbeauftragte 
ist in Ausübung seines Amtes unab-
hängig und nur dem Gesetz unterwor-
fen. Er unterliegt keiner Rechts- oder 
Fachaufsicht. Der Dienstaufsicht des 
Verwaltungsrates untersteht er nur in-
soweit, als seine Unabhängigkeit bei 
der Ausübung seines Amtes dadurch 
nicht beeinträchtigt wird. 
 

(2) Die Dienststelle des Rundfunkdaten-
schutzbeauftragten wird bei der Ge-
schäftsstelle von Rundfunkrat und Ver-
waltungsrat eingerichtet. Dem Rund-
funkdatenschutzbeauftragten ist die für 
die Erfüllung seiner Aufgaben und Be-
fugnisse notwendige Personal-, Finanz- 
und Sachausstattung zur Verfügung zu 
stellen. Die erforderlichen Mittel sind 
jährlich, öffentlich und gesondert im 
Haushaltsplan des MDR auszuweisen 
und dem Rundfunkdatenschutzbeauf-
tragten im Haushaltsvollzug zuzuwei-
sen. Einer Finanzkontrolle durch den 
Verwaltungsrat unterliegt der Rund-
funkdatenschutzbeauftragte nur inso-
weit, als seine Unabhängigkeit bei der 
Ausübung seines Amtes dadurch nicht 
beeinträchtigt wird. 
 

§ 42a 
Unabhängigkeit des Rundfunkdatenschutz-

beauftragten 
 

(1) Der Rundfunkdatenschutzbeauftragte ist 
in Ausübung seines Amtes unabhängig 
und nur dem Gesetz unterworfen. Er un-
terliegt keiner Rechts- oder Fachaufsicht. 
Der Dienstaufsicht des Verwaltungsrates 
untersteht er nur insoweit, als seine Un-
abhängigkeit bei der Ausübung seines 
Amtes dadurch nicht beeinträchtigt wird. 
 
 

(2) Die Dienststelle des Rundfunkdaten-
schutzbeauftragten wird bei der Ge-
schäftsstelle von Rundfunkrat und Ver-
waltungsrat eingerichtet. Dem Rund-
funkdatenschutzbeauftragten ist die für 
die Erfüllung seiner Aufgaben und Be-
fugnisse notwendige Personal-, Finanz- 
und Sachausstattung zur Verfügung zu 
stellen. Die erforderlichen Mittel sind 
jährlich, öffentlich und gesondert im 
Haushaltsplan des MDR auszuweisen 
und dem Rundfunkdatenschutzbeauf-
tragten im Haushaltsvollzug zuzuweisen. 
Einer Finanzkontrolle durch den Verwal-
tungsrat unterliegt der Rundfunkdaten-
schutzbeauftragte nur insoweit, als seine 
Unabhängigkeit bei der Ausübung seines 
Amtes dadurch nicht beeinträchtigt wird. 
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(3) Der Rundfunkdatenschutzbeauftragte ist 
in der Wahl seiner Mitarbeiter frei. Sie 
unterstehen allein seiner Leitung. 

 
§ 42b 

Aufgaben und Befugnisse des Rundfunkda-
tenschutzbeauftragten 

 
(1) Der Rundfunkdatenschutzbeauftragte 

überwacht die Einhaltung der Daten-
schutzvorschriften dieses Staatsvertra-
ges, des Rundfunkstaatsvertrages, der 
Verordnung (EU) 2016/679 und anderer 
Vorschriften über den Datenschutz bei 
der gesamten Tätigkeit des MDR und 
seiner Beteiligungsunternehmen im Sin-
ne des § 16c Absatz 3 Satz 1 des Rund-
funkstaatsvertrages. Er hat die Aufgaben 
und Befugnisse entsprechend der Arti-
kel 57 und Artikel 58 Absatz 1 bis 5 der 
Verordnung (EU) 2016/679. Bei der Zu-
sammenarbeit mit anderen Aufsichtsbe-
hörden hat er, soweit die Datenverarbei-
tung zu journalistischen Zwecken betrof-
fen ist, den Schutz von Informanten zu 
wahren. Er kann gegenüber dem MDR 
keine Geldbußen verhängen. 

 
 

(2) Stellt der Rundfunkdatenschutzbeauf-
tragte Verstöße gegen Vorschriften über 
den Datenschutz oder sonstige Mängel 
bei der Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten fest, so beanstandet er dies 

(3) Der Rundfunkdatenschutzbeauftragte 
ist in der Wahl seiner Mitarbeiter frei. 
Sie unterstehen allein seiner Leitung. 

 
§ 42b 

Aufgaben und Befugnisse des Rundfunkda-
tenschutzbeauftragten 

 
(1) Der Rundfunkdatenschutzbeauftragte 

überwacht die Einhaltung der Daten-
schutzvorschriften dieses Staatsvertra-
ges, des Rundfunkstaatsvertrages, der 
Verordnung (EU) 2016/679 und ande-
rer Vorschriften über den Datenschutz 
bei der gesamten Tätigkeit des MDR 
und seiner Beteiligungsunternehmen im 
Sinne des § 16c Absatz 3 Satz 1 des 
Rundfunkstaatsvertrages. Er hat die 
Aufgaben und Befugnisse entspre-
chend der Artikel 57 und Arti-
kel 58 Absatz 1 bis 5 der Verordnung 
(EU) 2016/679. Bei der Zusammenar-
beit mit anderen Aufsichtsbehörden hat 
er, soweit die Datenverarbeitung zu 
journalistischen Zwecken betroffen ist, 
den Schutz von Informanten zu wah-
ren. Er kann gegenüber dem MDR kei-
ne Geldbußen verhängen. 

 
(2) Stellt der Rundfunkdatenschutzbeauf-

tragte Verstöße gegen Vorschriften 
über den Datenschutz oder sonstige 
Mängel bei der Verarbeitung personen-
bezogener Daten fest, so beanstandet 

(3) Der Rundfunkdatenschutzbeauftragte ist 
in der Wahl seiner Mitarbeiter frei. Sie 
unterstehen allein seiner Leitung. 

 
§ 42b 

Aufgaben und Befugnisse des Rundfunkda-
tenschutzbeauftragten 

 
(1) Der Rundfunkdatenschutzbeauftragte 

überwacht die Einhaltung der Daten-
schutzvorschriften dieses Staatsvertra-
ges, des Rundfunkstaatsvertrages, der 
Verordnung (EU) 2016/679 und anderer 
Vorschriften über den Datenschutz bei 
der gesamten Tätigkeit des MDR und 
seiner Beteiligungsunternehmen im Sin-
ne des § 16c Absatz 3 Satz 1 des Rund-
funkstaatsvertrages. Er hat die Aufgaben 
und Befugnisse entsprechend der Arti-
kel 57 und Artikel 58 Absatz 1 bis 5 der 
Verordnung (EU) 2016/679. Bei der Zu-
sammenarbeit mit anderen Aufsichtsbe-
hörden hat er, soweit die Datenverarbei-
tung zu journalistischen Zwecken betrof-
fen ist, den Schutz von Informanten zu 
wahren. Er kann gegenüber dem MDR 
keine Geldbußen verhängen. 

 
 

(2) Stellt der Rundfunkdatenschutzbeauf-
tragte Verstöße gegen Vorschriften über 
den Datenschutz oder sonstige Mängel 
bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten fest, so beanstandet er dies ge-
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gegenüber dem Intendanten und fordert 
ihn zur Stellungnahme innerhalb einer 
angemessenen Frist auf. Gleichzeitig 
unterrichtet er den Verwaltungsrat. Von 
einer Beanstandung und Unterrichtung 
kann abgesehen werden, wenn es sich 
um unerhebliche Mängel handelt oder 
wenn ihre unverzügliche Behebung si-
chergestellt ist. 
 

(3) Die vom Intendanten nach Ab-
satz 2 Satz 1 abzugebende Stellung-
nahme soll auch eine Darstellung der 
Maßnahmen enthalten, die aufgrund der 
Beanstandung des Rundfunkdaten-
schutzbeauftragten getroffen worden 
sind. Der Intendant leitet dem Verwal-
tungsrat gleichzeitig eine Abschrift der 
Stellungnahme gegenüber dem Rund-
funkdatenschutzbeauftragten zu. 
 

(4) Der Rundfunkdatenschutzbeauftragte 
erstattet jährlich auch den Organen des 
MDR den schriftlichen Bericht im Sinne 
von Artikel 59 der Verordnung (EU) 
2016/679 über seine Tätigkeit. Der Be-
richt wird veröffentlicht, wobei eine Ver-
öffentlichung im Online-Angebot des 
MDR ausreichend ist. 
 

(5) Jedermann hat das Recht, sich unmittel-
bar an den Rundfunkdatenschutzbeauf-
tragten zu wenden, wenn er der Ansicht 
ist, bei der Verarbeitung seiner perso-

er dies gegenüber dem Intendanten 
und fordert ihn zur Stellungnahme in-
nerhalb einer angemessenen Frist auf. 
Gleichzeitig unterrichtet er den Verwal-
tungsrat. Von einer Beanstandung und 
Unterrichtung kann abgesehen werden, 
wenn es sich um unerhebliche Mängel 
handelt oder wenn ihre unverzügliche 
Behebung sichergestellt ist. 
 

(3) Die vom Intendanten nach Ab-
satz 2 Satz 1 abzugebende Stellung-
nahme soll auch eine Darstellung der 
Maßnahmen enthalten, die aufgrund 
der Beanstandung des Rundfunkdaten-
schutzbeauftragten getroffen worden 
sind. Der Intendant leitet dem Verwal-
tungsrat gleichzeitig eine Abschrift der 
Stellungnahme gegenüber dem Rund-
funkdatenschutzbeauftragten zu. 
 

(4) Der Rundfunkdatenschutzbeauftragte 
erstattet jährlich auch den Organen des 
MDR den schriftlichen Bericht im Sinne 
von Artikel 59 der Verordnung (EU) 
2016/679 über seine Tätigkeit. Der Be-
richt wird veröffentlicht, wobei eine 
Veröffentlichung im Online-Angebot 
des MDR ausreichend ist. 
 

(5) Jedermann hat das Recht, sich unmit-
telbar an den Rundfunkdatenschutzbe-
auftragten zu wenden, wenn er der An-
sicht ist, bei der Verarbeitung seiner 

genüber dem Intendanten und fordert ihn 
zur Stellungnahme innerhalb einer an-
gemessenen Frist auf. Gleichzeitig unter-
richtet er den Verwaltungsrat. Von einer 
Beanstandung und Unterrichtung kann 
abgesehen werden, wenn es sich um 
unerhebliche Mängel handelt oder wenn 
ihre unverzügliche Behebung sicherge-
stellt ist. 
 

(3) Die vom Intendanten nach Ab-
satz 2 Satz 1 abzugebende Stellung-
nahme soll auch eine Darstellung der 
Maßnahmen enthalten, die aufgrund der 
Beanstandung des Rundfunkdaten-
schutzbeauftragten getroffen worden 
sind. Der Intendant leitet dem Verwal-
tungsrat gleichzeitig eine Abschrift der 
Stellungnahme gegenüber dem Rund-
funkdatenschutzbeauftragten zu. 
 

(4) Der Rundfunkdatenschutzbeauftragte er-
stattet jährlich auch den Organen des 
MDR den schriftlichen Bericht im Sinne 
von Artikel 59 der Verordnung (EU) 
2016/679 über seine Tätigkeit. Der Be-
richt wird veröffentlicht, wobei eine Veröf-
fentlichung im Online-Angebot des MDR 
ausreichend ist. 
 

(5) Jedermann hat das Recht, sich unmittel-
bar an den Rundfunkdatenschutzbeauf-
tragten zu wenden, wenn er der Ansicht 
ist, bei der Verarbeitung seiner perso-
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nenbezogenen Daten durch das den 
MDR oder seiner seinen Beteiligungsun-
ternehmen im Sinne des Absat-
zes 1 Satz 1 in seinen schutzwürdigen 
Belangen verletzt zu sein. 
 

Der Rundfunkdatenschutzbeauftragte ist sowohl 
während als auch nach Beendigung seiner Tä-
tigkeit verpflichtet, über die ihm während seiner 
Dienstzeit bekanntgewordenen Angelegenhei-
ten und vertraulichen Informationen Verschwie-
genheit zu bewahren. 
 

§ 43 
Sendebeginn 

 
Der MDR beginnt mit der Verbreitung seiner 
Programme am 1. Januar 1992. 
 
 
 

§ 44 
Kündigung 

 
(1) Dieser Staatsvertrag kann von jedem der 

beteiligten Länder erstmals zum 31. De-
zember 2001 gekündigt werden. Die Kün-
digungsfrist beträgt zwei Jahre. Wird der 
Staatsvertrag nicht gekündigt, verlängert 
er sich stillschweigend um jeweils fünf 
Jahre. Kündigt ein Land, kann jedes ande-
re innerhalb von drei Monaten nach Zu-

personenbezogenen Daten durch das 
den MDR oder seiner seinen Beteili-
gungsunternehmen im Sinne des Ab-
satzes 1 Satz 1 in seinen schutzwürdi-
gen Belangen verletzt zu sein. 
 

Der Rundfunkdatenschutzbeauftragte ist so-
wohl während als auch nach Beendigung sei-
ner Tätigkeit verpflichtet, über die ihm während 
seiner Dienstzeit bekanntgewordenen Angele-
genheiten und vertraulichen Informationen 
Verschwiegenheit zu bewahren. 
 

§ 43 (entfällt) 
Sendebeginn  

 
Der MDR beginnt mit der Verbreitung seiner 
Programme am 1. Januar 1992. 
 
 
 

§ 44 
Kündigung 

 
(1) Dieser Staatsvertrag gilt auf unbestimmte 

Zeit. Er kann jeweils zum Schluss eines 
Kalenderjahres mit einer Frist von zwei 
Jahren gekündigt werden, erstmals zum 
[DATUM].  kann von jedem der beteilig-
ten Länder erstmals zum 31. Dezember 
2001 gekündigt werden. Die Kündi-
gungsfrist beträgt zwei Jahre. Wird der 

nenbezogenen Daten durch das den 
MDR oder seiner seinen Beteiligungsun-
ternehmen im Sinne des Absat-
zes 1 Satz 1 in seinen schutzwürdigen 
Belangen verletzt zu sein. 
 

Der Rundfunkdatenschutzbeauftragte ist sowohl 
während als auch nach Beendigung seiner Tä-
tigkeit verpflichtet, über die ihm während seiner 
Dienstzeit bekanntgewordenen Angelegenheiten 
und vertraulichen Informationen Verschwiegen-
heit zu bewahren. 
 

§ 43 
Gleichstellung und Chancengleichheit 

 
Für Fragen der Chancengleichheit beim MDR 
gelten die auf Rundfunkanstalten anwendbaren 
Bestimmungen des Bundesgleichstellungsge-
setzes.25 
 

§ 44 
Kündigung 

 
(1) Dieser Staatsvertrag gilt auf unbestimmte 

Zeit. Er kann jeweils zum Schluss eines 
Kalenderjahres mit einer Frist von zwei 
Jahren gekündigt werden, erstmals zum 
[DATUM].  kann von jedem der beteiligten 
Länder erstmals zum 31. Dezember 2001 
gekündigt werden. Die Kündigungsfrist be-
trägt zwei Jahre. Wird der Staatsvertrag 

                                                                                 
25 Die fachliche Prüfung des Vorschlags steht noch aus. Die Länder beabsichtigen vor Durchführung der Anhörung die fachliche Prüfung abzuschließen. 
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gang der Kündigung erklären, dass es 
sich dieser anschließt. Im Falle der Kün-
digung durch zwei Länder tritt der Staats-
vertrag außer Kraft und ist der MDR als 
Rundfunkanstalt aufgelöst. 

 
 
 
 
 
 
 
(2) Nach der Kündigung kann jedes Land 

durch Mitteilung an die anderen Länder 
die Einsetzung eines Schiedsgerichts ver-
langen, das über die Auseinandersetzung 
endgültig entscheidet. Das Schiedsgericht 
kann auch eine einstweilige Regelung 
treffen. 

 
 
(3) Einigen sich die Länder nicht über die Zu-

sammensetzung des Schiedsgerichtes, 
ernennen die Präsidenten der Bezirksge-
richte in Leipzig, Magdeburg und Erfurt 
gemeinsam ein aus drei Mitgliedern be-
stehendes Schiedsgericht. Die Schieds-
richter müssen die Befähigung zum Rich-
teramt besitzen. 

 
 

 
 
 

Staatsvertrag nicht gekündigt, verlängert 
er sich stillschweigend um jeweils fünf 
Jahre. Kündigt ein Land, kann jedes an-
dere innerhalb von drei Monaten nach 
Zugang der Kündigung erklären, dass es 
sich dieser anschließt; zwischen den üb-
rigen Ländern bleibt der Staatsvertrag in 
Kraft. Im Falle der Kündigung durch zwei 
Länder tritt der Staatsvertrag außer Kraft 
und ist der MDR als Rundfunkanstalt 
aufgelöst. 

 
(2) Nach der Kündigung kann jedes Land 

durch Mitteilung an die anderen Länder 
die Einsetzung eines Schiedsgerichts 
verlangen, das über die Auseinanderset-
zung endgültig entscheidet. Das 
Schiedsgericht kann auch eine einstwei-
lige Regelung treffen. 

 
 
(3) Einigen sich die Länder nicht über die 

Zusammensetzung des Schiedsgerich-
tes, ernennen die Präsidenten der Be-
zirksgerichte in Leipzig, Magdeburg und 
Erfurt gemeinsam ein aus drei Mitglie-
dern bestehendes Schiedsgericht. Die 
Schiedsrichter müssen die Befähigung 
zum Richteramt besitzen.  

 
(2) Nach einer Kündigung oder Auflösung 

des MDR durch Vereinbarung schließen 
die Länder einen Staatsvertrag über die 
Auseinandersetzung. 

nicht gekündigt, verlängert er sich still-
schweigend um jeweils fünf Jahre. Kündigt 
ein Land, kann jedes andere innerhalb von 
drei Monaten nach Zugang der Kündigung 
erklären, dass es sich dieser anschließt; 
zwischen den übrigen Ländern bleibt der 
Staatsvertrag in Kraft. Im Falle der Kündi-
gung durch zwei Länder tritt der Staatsver-
trag außer Kraft und ist der MDR als 
Rundfunkanstalt aufgelöst. 

 
 
(2) Nach der Kündigung kann jedes Land 

durch Mitteilung an die anderen Länder 
die Einsetzung eines Schiedsgerichts ver-
langen, das über die Auseinandersetzung 
endgültig entscheidet. Das Schiedsgericht 
kann auch eine einstweilige Regelung tref-
fen. 

 
 
(3) Einigen sich die Länder nicht über die Zu-

sammensetzung des Schiedsgerichtes, 
ernennen die Präsidenten der Bezirksge-
richte in Leipzig, Magdeburg und Erfurt 
gemeinsam ein aus drei Mitgliedern be-
stehendes Schiedsgericht. Die Schieds-
richter müssen die Befähigung zum Rich-
teramt besitzen.  

 
(2) Nach einer Kündigung oder Auflösung des 

MDR durch Vereinbarung schließen die 
Länder einen Staatsvertrag über die Aus-
einandersetzung. 
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§ 45 

Wahl des Gründungsintendanten durch den 
Rundfunkbeirat 

 
(1) Mit dem Inkrafttreten dieses Staatsvertra-

ges wird bis zur konstituierenden Sitzung 

 
(3) Für den Fall, dass ein Staatsvertrag über 

die Auseinandersetzung nicht innerhalb 
eines Jahres geschlossen wird, ent-
scheidet ein Schiedsgericht über die 
Auseinandersetzung. Das Schiedsgericht 
kann auch eine einstweilige Regelung 
treffen. 

 
(4) Das Deutsche Medienschiedsgericht mit 

Sitz in Leipzig gilt als Schiedsgericht ge-
mäß Absatz 3. Im Falle einer Einigung 
auf das Deutsche Medienschiedsgericht 
als Spruchkörper gelten dessen Verfah-
rensregeln. 

 
(5) Einigen sich die Länder nicht über die 

Zusammensetzung des Schiedsgerich-
tes, ernennen die Präsidenten der Ober-
verwaltungsgerichte des Freistaates 
Sachsen, des Landes Sachsen-Anhalt 
und des Freistaates Thüringen gemein-
sam ein aus drei Mitgliedern bestehen-
des Schiedsgericht. Die Schiedsrichter 
müssen die Befähigung zum Richteramt 
besitzen. 

 
 

§ 45 
Wahl des Gründungsintendanten durch den 

Rundfunkbeirat 
 
(1) Mit dem Inkrafttreten dieses Staatsver-

trages wird bis zur konstituierenden Sit-

 
(3) Für den Fall, dass ein Staatsvertrag über 

die Auseinandersetzung nicht innerhalb 
eines Jahres geschlossen wird, entschei-
det ein Schiedsgericht über die Auseinan-
dersetzung. Das Schiedsgericht kann 
auch eine einstweilige Regelung treffen. 

 
 
(4) Das Deutsche Medienschiedsgericht mit 

Sitz in Leipzig gilt als Schiedsgericht ge-
mäß Absatz 3. Im Falle einer Einigung auf 
das Deutsche Medienschiedsgericht als 
Spruchkörper gelten dessen Verfahrens-
regeln. 

 
(5) Einigen sich die Länder nicht über die Zu-

sammensetzung des Schiedsgerichtes, 
ernennen die Präsidenten der Oberverwal-
tungsgerichte des Freistaates Sachsen, 
des Landes Sachsen-Anhalt und des Frei-
staates Thüringen gemeinsam ein aus drei 
Mitgliedern bestehendes Schiedsgericht. 
Die Schiedsrichter müssen die Befähigung 
zum Richteramt besitzen. 

 
 
 

§ 45 
Wahl des Gründungsintendanten durch den 

Rundfunkbeirat 
 
(1) Mit dem Inkrafttreten dieses Staatsvertra-

ges wird bis zur konstituierenden Sitzung 
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des ersten Rundfunkrates ein Rundfunk-
beirat berufen. Dem Rundfunkbeirat gehö-
ren je drei von den Landtagen zu wählen-
de Mitglieder an, wobei jeweils zwei der 
Mitglieder nicht dem Landtag angehören 
dürfen. Der Rundfunkbeirat wählt seinen 
Vorsitzenden und einen Stellvertreter. 

 
 
(2) Abweichend von § 30 wählt der Rund-

funkbeirat den Gründungsintendanten für 
die Amtszeit von sechs Jahren innerhalb 
von vierzehn Tagen nach Inkrafttreten 
dieses Vertrages mit der Mehrheit seiner 
Mitglieder und berät und unterstützt ihn 
beim Aufbau des MDR. Der Gründungsin-
tendant hat alle Rechte und Pflichten ei-
nes Intendanten. Bis zur Konstituierung 
des Rundfunkrates und des Verwaltungs-
rates beteiligt er an deren Stellen den 
Rundfunkbeirat. Nach seiner Konstituie-
rung hat der Rundfunkrat den Intendanten 
zu bestätigen. Der Beschluss bedarf der 
Mehrheit der Mitglieder des Rundfunkra-
tes. 

 
(3) Die Gründungsfunkhausdirektoren können 

auf Vorschlag des Gründungsintendanten 
mit Zustimmung des Rundfunkbeirates 
berufen werden. Die Berufung darf nicht 
gegen das Votum der Mitglieder des 
Rundfunkbeirates, in deren Land das 
Funkhaus liegt, erfolgen. 

 

zung des ersten Rundfunkrates ein 
Rundfunkbeirat berufen. Dem Rundfunk-
beirat gehören je drei von den Landtagen 
zu wählende Mitglieder an, wobei jeweils 
zwei der Mitglieder nicht dem Landtag 
angehören dürfen. Der Rundfunkbeirat 
wählt seinen Vorsitzenden und einen 
Stellvertreter. 

 
(2) Abweichend von § 30 wählt der Rund-

funkbeirat den Gründungsintendanten für 
die Amtszeit von sechs Jahren innerhalb 
von vierzehn Tagen nach Inkrafttreten 
dieses Vertrages mit der Mehrheit seiner 
Mitglieder und berät und unterstützt ihn 
beim Aufbau des MDR. Der Gründungs-
intendant hat alle Rechte und Pflichten 
eines Intendanten. Bis zur Konstituierung 
des Rundfunkrates und des Verwaltungs-
rates beteiligt er an deren Stellen den 
Rundfunkbeirat. Nach seiner Konstituie-
rung hat der Rundfunkrat den Intendan-
ten zu bestätigen. Der Beschluss bedarf 
der Mehrheit der Mitglieder des Rund-
funkrates. 

 
(4) Die Gründungsfunkhausdirektoren 

können auf Vorschlag des Gründungs-
intendanten mit Zustimmung des Rund-
funkbeirates berufen werden. Die Beru-
fung darf nicht gegen das Votum der 
Mitglieder des Rundfunkbeirates, in de-
ren Land das Funkhaus liegt, erfolgen. 

(5)  

des ersten Rundfunkrates ein Rundfunk-
beirat berufen. Dem Rundfunkbeirat gehö-
ren je drei von den Landtagen zu wählen-
de Mitglieder an, wobei jeweils zwei der 
Mitglieder nicht dem Landtag angehören 
dürfen. Der Rundfunkbeirat wählt seinen 
Vorsitzenden und einen Stellvertreter. 

 
 
(2) Abweichend von § 30 wählt der Rund-

funkbeirat den Gründungsintendanten für 
die Amtszeit von sechs Jahren innerhalb 
von vierzehn Tagen nach Inkrafttreten die-
ses Vertrages mit der Mehrheit seiner Mit-
glieder und berät und unterstützt ihn beim 
Aufbau des MDR. Der Gründungsinten-
dant hat alle Rechte und Pflichten eines 
Intendanten. Bis zur Konstituierung des 
Rundfunkrates und des Verwaltungsrates 
beteiligt er an deren Stellen den Rund-
funkbeirat. Nach seiner Konstituierung hat 
der Rundfunkrat den Intendanten zu be-
stätigen. Der Beschluss bedarf der Mehr-
heit der Mitglieder des Rundfunkrates. 

 
 
(3) Die Gründungsfunkhausdirektoren kön-
nen auf Vorschlag des Gründungsintendanten 
mit Zustimmung des Rundfunkbeirates berufen 
werden. Die Berufung darf nicht gegen das Vo-
tum der Mitglieder des Rundfunkbeirates, in de-
ren Land das Funkhaus liegt, erfolgen. 
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§ 46 
Übergangsbestimmung 

 
(1) Die konstituierende Sitzung des ersten 

Rundfunkrates findet spätestens am 1. 
November 1991 statt. Sie wird vom Minis-
terpräsidenten des Freistaates Sachsen 
einberufen und vom ältesten Mitglied des 
ersten Rundfunkrates bis zur Wahl des 
Vorsitzenden geleitet. Die nach § 19 Ab-
satz 1 Nummer l6 zu bestimmenden Or-
ganisationen und Gruppen bewerben sich 
abweichend von der Frist nach § 19 Ab-
satz 3 innerhalb von drei Monaten nach 
Inkrafttreten dieses Staatsvertrages. An 
die Stelle des Vorsitzenden des Rund-
funkrates nach § 19 Absatz 4 Satz 1 und 
2 tritt in diesem Fall der Ministerpräsident 
des Landes, in dem die entsendete Orga-
nisation oder Gruppe ihren Sitz hat; Ent-
scheidungen ergehen im Benehmen mit 
den anderen Ministerpräsidenten. 

 
 
 
 
 

§ 45 
Sprachliche Gleichstellung 

 
Personen- und Funktionsbezeichnungen in 
diesem Staatsvertrag gelten jeweils in männli-
cher und weiblicher Form. 
 

§ 46 
Übergangsbestimmung 

 
(1) Die Zusammensetzung sowie die Rechte 

und Pflichten der Mitglieder des Rund-
funkrates, des Verwaltungsrates und ih-
rer Ausschüsse bleiben vom …. [Tag des 
In-Kraft-Tretens der Neufassung] bis zum 
Ablauf der am 1. Juni 2018 laufenden 
Amtsperioden von Rundfunkrat, Verwal-
tungsrat und ihren Ausschüssen unbe-
rührt. Die konstituierende Sitzung des 
ersten Rundfunkrates findet spätestens 
am 1. November 1991 statt. Sie wird vom 
Ministerpräsidenten des Freistaates 
Sachsen einberufen und vom ältesten 
Mitglied des ersten Rundfunkrates bis 
zur Wahl des Vorsitzenden geleitet. Die 
nach § 19 Absatz 1 Nummer l6 zu be-
stimmenden Organisationen und Grup-
pen bewerben sich abweichend von der 
Frist nach § 19 Absatz 3 innerhalb von 
drei Monaten nach Inkrafttreten dieses 
Staatsvertrages. An die Stelle des Vor-
sitzenden des Rundfunkrates nach § 19 
Absatz 4 Satz 1 und 2 tritt in diesem Fall 
der Ministerpräsident des Landes, in dem 

§ 45 
Sprachliche Gleichstellung 

 
Personen- und Funktionsbezeichnungen in die-
sem Staatsvertrag gelten jeweils in männlicher 
und weiblicher Form. 
 

§ 46 
Übergangsbestimmung 

 
(1) Die Zusammensetzung sowie die Rechte 

und Pflichten der Mitglieder des Rund-
funkrates, des Verwaltungsrates und ihrer 
Ausschüsse bleiben vom …. [Tag des In-
Kraft-Tretens der Neufassung] bis zum 
Ablauf der am … laufenden Amtsperioden 
von Rundfunkrat, Verwaltungsrat und ih-
ren Ausschüssen unberührt. Bisherige 
Amtsperioden der Mitglieder von Rund-
funk- bzw. Verwaltungsrat werden als eine 
Amtsperiode angerechnet. Die konstituie-
rende Sitzung des ersten Rundfunkrates 
findet spätestens am 1. November 1991 
statt. Sie wird vom Ministerpräsidenten 
des Freistaates Sachsen einberufen und 
vom ältesten Mitglied des ersten Rund-
funkrates bis zur Wahl des Vorsitzenden 
geleitet. Die nach § 19 Absatz 1 Nummer 
l6 zu bestimmenden Organisationen und 
Gruppen bewerben sich abweichend von 
der Frist nach § 19 Absatz 3 innerhalb von 
drei Monaten nach Inkrafttreten dieses 
Staatsvertrages. An die Stelle des Vorsit-
zenden des Rundfunkrates nach § 19 Ab-
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(2) Der Rundfunkrat wählt unverzüglich, spä-

testens innerhalb eines Monats nach sei-
nem ersten Zusammentritt, den Verwal-
tungsrat nach diesem Staatsvertrag. 

 
 
 
 
 

§ 47 
Inkrafttreten 

 
Dieser Staatsvertrag tritt am 1. Juli 1991 in 
Kraft. Sind nicht alle Ratifikationsurkunden bis 
zum 30. Juni 1991 bei der Staatskanzlei des 
Freistaates Sachsen in Dresden hinterlegt, tritt 
der Staatsvertrag mit der Hinterlegung der letz-
ten Ratifikationsurkunde rückwirkend zum 1. Juli 
1991 in Kraft. In diesem Falle beginnt die in § 
45 Absatz 2 Satz 1 festgelegte Frist von vier-
zehn Tagen am Tage nach Hinterlegung der 
letzten Ratifikationsurkunde. Die Staatskanzlei 
des Freistaates Sachsen teilt den übrigen betei-
ligten Ländern die Hinterlegung der letzten Rati-
fikationsurkunde mit. 
 
 

die entsendete Organisation oder Grup-
pe ihren Sitz hat; Entscheidungen erge-
hen im Benehmen mit den anderen Mi-
nisterpräsidenten. 

 
 
 
(2) § 26 Absatz 4 findet keine Anwendung 

auf Verträge, die bis zum ....... [Tag des 
In-Kraft-Tretens der Neufassung] ge-
schlossen worden sind. Der Rundfunkrat 
wählt unverzüglich, spätestens innerhalb 
eines Monats nach seinem ersten Zu-
sammentritt, den Verwaltungsrat nach 
diesem Staatsvertrag. 

 
§ 47 (entfällt) 
Inkrafttreten 

 
Dieser Staatsvertrag tritt am 1. Juli 1991 in 
Kraft. Sind nicht alle Ratifikationsurkunden bis 
zum 30. Juni 1991 bei der Staatskanzlei des 
Freistaates Sachsen in Dresden hinterlegt, tritt 
der Staatsvertrag mit der Hinterlegung der letz-
ten Ratifikationsurkunde rückwirkend zum 1. 
Juli 1991 in Kraft. In diesem Falle beginnt die 
in § 45 Absatz 2 Satz 1 festgelegte Frist von 
vierzehn Tagen am Tage nach Hinterlegung 
der letzten Ratifikationsurkunde. Die Staats-
kanzlei des Freistaates Sachsen teilt den übri-
gen beteiligten Ländern die Hinterlegung der 
letzten Ratifikationsurkunde mit. 
 
 

satz 4 Satz 1 und 2 tritt in diesem Fall der 
Ministerpräsident des Landes, in dem die 
entsendete Organisation oder Gruppe ih-
ren Sitz hat; Entscheidungen ergehen im 
Benehmen mit den anderen Ministerpräsi-
denten. 

 
(2) § 26 Absatz 4 findet keine Anwendung auf 

Verträge, die bis zum ....... [Tag des In-
Kraft-Tretens der Neufassung] geschlos-
sen worden sind. Der Rundfunkrat wählt 
unverzüglich, spätestens innerhalb eines 
Monats nach seinem ersten Zusammen-
tritt, den Verwaltungsrat nach diesem 
Staatsvertrag. 

 
§ 47 (entfällt) 
Inkrafttreten 

 
Dieser Staatsvertrag tritt am 1. Juli 1991 in Kraft. 
Sind nicht alle Ratifikationsurkunden bis zum 30. 
Juni 1991 bei der Staatskanzlei des Freistaates 
Sachsen in Dresden hinterlegt, tritt der Staats-
vertrag mit der Hinterlegung der letzten Ratifika-
tionsurkunde rückwirkend zum 1. Juli 1991 in 
Kraft. In diesem Falle beginnt die in § 45 Absatz 
2 Satz 1 festgelegte Frist von vierzehn Tagen 
am Tage nach Hinterlegung der letzten Ratifika-
tionsurkunde. Die Staatskanzlei des Freistaates 
Sachsen teilt den übrigen beteiligten Ländern 
die Hinterlegung der letzten Ratifikationsurkunde 
mit. 
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Erfurt, den 30. Mai 1991 
 
 
Für den Freistaat Sachsen 
Der Ministerpräsident des Freistaates Sachsen 
Kurt Biedenkopf 
 
Für das Land Sachsen-Anhalt 
Der Ministerpräsident des Landes Sachsen-
Anhalt 
Gerd Gies 
 
Für das Land Thüringen 
Der Ministerpräsident des Landes Thüringen 
Josef Duchac 
 

Erfurt, den 30. Mai 1991 
 
 
Für den Freistaat Sachsen 
Der Ministerpräsident des Freistaates Sachsen 
Kurt Biedenkopf 
 
Für das Land Sachsen-Anhalt 
Der Ministerpräsident des Landes Sachsen-
Anhalt 
Gerd Gies 
 
Für das Land Thüringen 
Der Ministerpräsident des Landes Thüringen 
Josef Duchac  
 

Artikel 2 
Inkrafttreten  

 
 
Dieser Staatsvertrag tritt […] in Kraft. Sind 
nicht alle Ratifikationsurkunden bis zum 
[DATUM] bei der Staatskanzlei des Landes [x 
in y] hinterlegt, wird der Staatsvertrag gegen-
standslos. Die Staatskanzlei [x] teilt den übri-
gen beteiligten Ländern die Hinterlegung der 
letzten Ratifikationsurkunde mit. 
 
 
 
 
….……., den…………. 
 

Erfurt, den 30. Mai 1991 
 
 
Für den Freistaat Sachsen 
Der Ministerpräsident des Freistaates Sachsen 
Kurt Biedenkopf 
 
Für das Land Sachsen-Anhalt 
Der Ministerpräsident des Landes Sachsen-
Anhalt 
Gerd Gies 
 
Für das Land Thüringen 
Der Ministerpräsident des Landes Thüringen 
Josef Duchac 
 

Artikel 226 
Inkrafttreten  

 
 
Dieser Staatsvertrag tritt […] in Kraft. Sind nicht 
alle Ratifikationsurkunden bis zum [DATUM] bei 
der Staatskanzlei des Landes [x in y] hinterlegt, 
wird der Staatsvertrag gegenstandslos. Die 
Staatskanzlei [x] teilt den übrigen beteiligten 
Ländern die Hinterlegung der letzten Ratifikati-
onsurkunde mit. 
 
 
 
 
….……., den…………. 
 

                                                                                 
26 Eine Entscheidung über die Form (Änderungsstaatsvertrag oder Neufassung) erfolgt nach Abschluss eines konsentierten Entwurfes. 
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Für den Freistaat Sachsen 
Der Ministerpräsident des Freistaates Sachsen 
………….. 
 
Für das Land Sachsen-Anhalt 
Der Ministerpräsident des Landes Sachsen-
Anhalt 
…………. 
 
Für den Freistaat Thüringen 
Der Ministerpräsident des Freistaates  
Thüringen 
……….. 
 

 
Für den Freistaat Sachsen 
Der Ministerpräsident des Freistaates Sachsen 
………….. 
 
Für das Land Sachsen-Anhalt 
Der Ministerpräsident des Landes Sachsen-
Anhalt 
…………. 
 
Für den Freistaat Thüringen 
Der Ministerpräsident des Freistaates  
Thüringen 
……….. 
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